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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(16. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 21/5346 –

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40 

A. Problem
Mit dem Gesetzentwurf sollen die ab dem 12. August 2026 geltenden Vorgaben 
der EU-Verpackungsverordnung in deutsches Recht umgesetzt werden und das 
bisherige Verpackungsgesetz ersetzen. Ab 2028 soll die Recyclingquote für 
Kunststoffabfälle auf 75 Prozent und ab 2030 auf 80 Prozent erhöht werden. Da
mit sollen Verpackungsmengen insgesamt deutlich reduziert werden. Die Bun
desregierung verfolgt außerdem das Ziel, die Recyclingfähigkeit unvermeidbarer 
Verpackungen zu erhöhen und die Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Dazu 
werden unter anderem verbindliche Vorgaben zu Rezyklaten, Wiederverwendbar
keit und Kompostierbarkeit festgelegt. Verpackungen sollen künftig so konzipiert 
werden, dass auf schwer recycelbare Kunststoffe sowie gefährliche Substanzen – 
etwa bestimmte PFAS – verzichtet wird. Darüber hinaus sind Regelungen zur Be
grenzung überdimensionierter Verpackungen sowie eine Kennzeichnungspflicht 
geplant. Beides soll dazu beitragen, die korrekte Sortierung und eine umweltge
rechte Entsorgung zu vereinfachen. 

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 

Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der 
AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. 
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C. Alternativen 
Ablehnung des Gesetzentwurfs. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Wurden im Ausschuss nicht erörtert. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 3 – Drucksache 21/6398 
 
 
Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5346 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) folgende Entschließung anzunehmen: 

„I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) berücksichtigt erstmals im europäi
schen Umweltrecht den gesamten Lebensweg von Verpackungen – vom 
Rohstoff über das Design bis zum Recycling. Durch die Vorgabe, dass ab 
2030 alle Verpackungen recyclingfähig sein müssen („Design for Recyc
ling“), wird die Transformation hin zu einer schadstofffreien Kreislaufwirt
schaft beschleunigt. Das senkt den Druck auf fossile Primärrohstoffe spürbar 
und ist angesichts geopolitischer Krisen und fragiler internationaler Liefer
ketten notwendig für die strategische Unabhängigkeit Europas. 

Bislang scheiterte hochwertiges Kunststoffrecycling oft an der Wirtschaft
lichkeit. Recycelter Kunststoff (Rezyklat) ist in der Herstellung oft teurer als 
Primärkunststoffe aus Rohöl. Recyclingunternehmen investieren nur zöger
lich in modernste Anlagen, weil sie keine Garantie haben, dass Hersteller 
ihnen die teureren Rezyklate dauerhaft abnehmen. Ohne Investitionen bleibt 
die Qualität der Rezyklate oft zu gering für anspruchsvolle Verpackungen 
(z. B. im Lebensmittelbereich), was die Nachfrage weiter drückt. Die PPWR 
bricht diesen Kreislauf ab 2030 durch gesetzlich verordnete Mindestein
satzquoten auf. 

Der Deutsche Bundestag ist überzeugt, dass es weiterer Anreize bedarf, um 
Recycling und Rezyklateinsatz zu fördern.  

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

• die Rechtsverordnungen nach § 26a des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes (VerpackDG) schnellstmöglich vorzulegen, um die Re
cyclingfähigkeit von Verpackungen und den Einsatz von Rezyklaten zu 
fördern. Die Bundesregierung stellt die angemessene Anhörung der be
teiligten Kreise sicher. Die Regelungen für den Einsatz von Rezyklaten 
sollen im Jahr 2027 gelten; 

• die Verwendung von in Deutschland und in der EU hergestellten 
Rezyklaten zu fördern; 

• die EU-rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um bei der Berechnung 
des Rezyklateinsatzes nur solche Rezyklate zu berücksichtigen, die in 
der EU produziert wurden und darauf hinzuwirken, dass es weitere EU-
rechtliche Vorgaben dazu gibt; 

• in der EU darauf hinzuwirken, dass schnellstmöglich weitere Rezyklate 
– insbesondere für kontaktsensible Anwendungen – zugelassen werden; 

• sich auf EU-Ebene im Rahmen der Arbeiten an nachgelagerten Rechts
akten der PPWR dafür einzusetzen, dass zeitnah ein bürokratiearmes, 
transparentes und einheitliches Nachweisverfahren für Kunststoff-
Rezyklate etabliert wird; 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/6398 – 4 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 
• gemeinsam mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) für 

mehr Transparenz bei der Einordnung zu sorgen, ob eine Verpackung 
systembeteiligungspflichtig ist. Insbesondere sollen systematische Her
leitungen des Katalogs systembeteiligungspflichtiger Verpackungen 
nachvollzieh- und einsehbar dargestellt werden (z. B. die typisierende 
Analyse zur Gesamtmarktbetrachtung der Gesellschaft für Verpa
ckungsmarktforschung); 

• sich auf EU-Ebene dringend dafür einzusetzen, dass die Einhaltung der 
Regelungen der PPWR auch durch Unternehmen aus Drittstaaten si
chergestellt wird; 

• Maßnahmen zu ergreifen, um den Vollzug gegen illegal auf dem Markt 
angebotene Verpackungen zu stärken, unter anderem, indem Importe 
aus Drittstaaten verstärkt kontrolliert werden.“ 

Berlin, den 10. Juni 2026 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

Lorenz Gösta Beutin 
Vorsitzender 

 
 

 
 

Florian Bilic 
Berichterstatter 

Dr. Michael Blos 
Berichterstatter 

Michael Thews 
Berichterstatter 

Dr. Jan-Niclas Gesenhues 
Berichterstatter 

Mareike Hermeier 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40 
– Drucksache 21/5346 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(16. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung 

(EU) 2025/401 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung 

(EU) 2025/401 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz zur Durchführung der Verord
nung (EU) 2025/40 betreffend Verpa

ckungen 

Gesetz zur Durchführung der Verord
nung (EU) 2025/40 betreffend Verpa

ckungen 

(Verpackungsrecht-Durchführungsge
setz – VerpackDG)2 

(Verpackungsrecht-Durchführungsge
setz – VerpackDG)2 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  

T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

T e i l  1  

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 Anwendungsbereich § 1 u n v e r ä n d e r t  

§ 2 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften § 2 u n v e r ä n d e r t  

§ 3 Ergänzende Begriffsbestimmungen § 3 u n v e r ä n d e r t  

 
1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 

2 Artikel 1 dieses Gesetzes dient auch der Umsetzung der  
– Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3; L 127 vom 
26.5.2009, S. 24; L 297 vom 13.11.2015, S. 9; L 42 vom 18.2.2017, S. 43; L 90243 vom 17.4.2024, 
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/1542 (L 191 vom 28.7.2023, S. 1) geändert 
worden ist, 

– Richtlinie 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Ver
ringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (ABl. L 155 vom 
12.6.2019, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/40 geändert worden ist. 
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

T e i l  2  

B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  V e r p a

c k u n g e n  u n d  V e r p a c k u n g s a b

f ä l l e n  

T e i l  2  

u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 1 

Bereitstellung von Verpackungen im Bundesgebiet 

Kapitel 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 4 Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpa
ckungsmaterials 

§ 4 u n v e r ä n d e r t  

§ 5 Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung § 5 u n v e r ä n d e r t  

§ 6 Registrierung; zuständige Behörde § 6 u n v e r ä n d e r t  

§ 7 Systembeteiligungspflicht § 7 u n v e r ä n d e r t  

§ 8 Branchenlösungen § 8 u n v e r ä n d e r t  

§ 9 Datenmeldungen § 9 u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Vollständigkeitserklärungen § 10 u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Ausnahmen von der Systembeteiligungs
pflicht 

§ 11 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 2 

Beschränkung der Bereitstellung und anderer Tä

tigkeiten in Bezug auf Verpackungen im Bundes

gebiet 

Kapitel 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Beschränkungen der Bereitstellung bestimm
ter Verpackungen 

§ 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 Verbot bestimmter Tätigkeiten in Bezug auf 
Verpackungen 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verord
nung (EU) 2025/40 für schwermetallhaltige 
Kunststoffkästen und -paletten 

§ 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Systemanforderungen hinsichtlich Rückgabe 
und Entsorgung von schwermetallhaltigen 
Kunststoffkästen und -paletten 

§ 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Konformitätserklärung und Jahresbericht für 
schwermetallhaltige Kunststoffkästen und -
paletten 

§ 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verord
nung (EU) 2025/40 für bestimmte Glasverpa
ckungen 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§ 18 Kontrolle der Einhaltung des Schwermetall
grenzwertes bei Glasverpackungen 

§ 18 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 3 

Zulassung 

Kapitel 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Zulassung von Herstellern § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Zulassung von Systemen § 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme § 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Zulassung sonstiger Organisationen für Her
stellerverantwortung 

§ 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Widerruf der Zulassung § 23 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 4 

Pflichten der Systeme 

Kapitel 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Gemeinsame Stelle der Systeme § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Meldepflichten der Systeme § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Ökologische Gestaltung von Beteiligungsent
gelten 

§ 26 u n v e r ä n d e r t  

 § 26a  Vorgaben zur ökologischen Gestaltung der 
Beteiligungsentgelte, Verordnungsermäch
tigungen 

Kapitel 5 

Gestaltung der Sammlung von Verpackungsabfäl

len 

Kapitel 5 

u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Abstimmung zwischen Systemen und öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

§ 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wert
stoffsammlung 

§ 28 u n v e r ä n d e r t  

§ 29 Rahmenvorgabe § 29 u n v e r ä n d e r t  

§ 30 Berechnung der Entgelte § 30 u n v e r ä n d e r t  

§ 31 Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der 
Abstimmungsvereinbarungen 

§ 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 32 Ausschreibung von Sammelleistungen; Aus
schreibungsführer 

§ 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 33 Durchführung des Ausschreibungsverfahrens § 33 u n v e r ä n d e r t  

§ 34 Zuschlagserteilung; Vertragsschluss § 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 Einspruch; Schiedsgerichtsverfahren § 35 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§ 36 Elektronische Ausschreibungsplattform § 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen und der Vergabever
ordnung 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 6 

Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Ver

packungen 

Kapitel 6 

u n v e r ä n d e r t  

§ 38 Getrennte Sammlung § 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 39 Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur 
Rücknahme und Verwertung 

§ 39 u n v e r ä n d e r t  

§ 40 Pflichten der Systeme zur getrennten Samm
lung, Verwertung und Information 

§ 40 u n v e r ä n d e r t  

§ 41 Pflichten der sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung 

§ 41 u n v e r ä n d e r t  

§ 42 Anforderungen an die Verwertung § 42 u n v e r ä n d e r t  

§ 43 Mengenstromnachweis § 43 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 7 

Getränkeverpackungen 

Kapitel 7 

u n v e r ä n d e r t  

§ 44 Förderung von wiederverwendbaren Geträn
keverpackungen 

§ 44 u n v e r ä n d e r t  

§ 45 Mindestrezyklatanteil bei Einweggetränkefla
schen aus Kunststoff 

§ 45 u n v e r ä n d e r t  

§ 46 Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweg
getränkeverpackungen 

§ 46 u n v e r ä n d e r t  

§ 47 Hinweispflichten § 47 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 8 

Zentrale Stelle Verpackungsregister 

Kapitel 8 

u n v e r ä n d e r t  

§ 48 Errichtung und Rechtsform; Stiftungssatzung § 48 u n v e r ä n d e r t  

§ 49 Organisation § 49 u n v e r ä n d e r t  

§ 50 Finanzierung durch Systeme und Betreiber 
von Branchenlösungen 

§ 50 u n v e r ä n d e r t  

§ 51 Finanzierung durch sonstige Organisationen 
für Herstellerverantwortung und durch Her
steller nicht systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen 

§ 51 u n v e r ä n d e r t  

§ 52 Gesamtumlage und Kalkulationszeitraum § 52 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§ 53 Gemeinkosten § 53 u n v e r ä n d e r t  

§ 54 Aufgaben § 54 u n v e r ä n d e r t  

§ 55 Automatisierung § 55 u n v e r ä n d e r t  

§ 56 Registrierung von Sachverständigen und sons
tigen Prüfern 

§ 56 u n v e r ä n d e r t  

§ 57 Aufsicht und Finanzkontrolle § 57 u n v e r ä n d e r t  

§ 58 Partieller Ausschluss des Widerspruchsver
fahrens und der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage; Widerspruchsbehörde 

§ 58 u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 9 

Vermeidung von Verpackungen und Verpackungs

abfällen 

Kapitel 9 

u n v e r ä n d e r t  

§ 59 Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungs
maßnahmen 

§ 59 u n v e r ä n d e r t  

§ 60 Wiederverwendbare Alternative für Einweg
kunststofflebensmittelverpackungen und Ein
weggetränkebecher 

§ 60 u n v e r ä n d e r t  

§ 61 Erleichterungen für kleine Unternehmen und 
für Verkaufsautomaten 

§ 61 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  3  

K o n f o r m i t ä t s b e w e r t u n g  

T e i l  3  

u n v e r ä n d e r t  

§ 62 Sprache der EU-Konformitätserklärungen § 62 u n v e r ä n d e r t  

§ 63 Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Ver
packung 

§ 63 u n v e r ä n d e r t  

§ 64 Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Ver
packung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union 

§ 64 u n v e r ä n d e r t  

§ 65 Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität 
einer Verpackung 

§ 65 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  4  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ;  Ü b e r

g a n g s v o r s c h r i f t e n  

T e i l  4  

u n v e r ä n d e r t  

§ 66 Bußgeldvorschriften § 66 u n v e r ä n d e r t  

§ 67 Einziehung § 67 u n v e r ä n d e r t  

§ 68 Übergangsvorschriften § 68 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

Anlage 1 Schadstoffhaltige Füllgüter nach § 3 Ab
satz 5 

Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2 Kennzeichnung von Verpackungen Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  1  T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Verpackungen 
im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2025/40. 

 

§ 2 § 2 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften u n v e r ä n d e r t  

(1) Soweit die Verordnung (EU) 2025/40 und 
dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthal
ten, sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz, mit Aus
nahme von § 54 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, und 
die auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
oder des bis zum Ablauf des 31. Mai 2012 geltenden 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend anzuwenden. 

 

(2) Soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
besondere Anforderungen an Verpackungen, an die 
Entsorgung von Verpackungsabfällen oder an die Be
förderung von verpackten Waren oder von Verpa
ckungsabfällen bestehen, bleiben diese Anforderungen 
unberührt. 

 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen bleiben unberührt. 

 

(4) Die Befugnis der zuständigen Behörden von 
Bund und Ländern, Dritte bei der Nutzung ihrer Ein
richtungen oder Grundstücke sowie der Sondernutzung 
öffentlicher Straßen zur Vermeidung und Verwertung 
von Abfällen zu verpflichten, bleibt unberührt. 

 

(5) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden 
Vorschriften enthält, ist das Marktüberwachungsgesetz 
anzuwenden. 
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§ 3 § 3 

Ergänzende Begriffsbestimmungen Ergänzende Begriffsbestimmungen 

(1) Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen 
des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2025/40 gelten für 
die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes die 
Begriffsbestimmungen der Absätze 2 bis 20. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Getränkeverpackungen sind geschlossene 
oder überwiegend geschlossene Verkaufsverpackun
gen für flüssige Lebensmittel im Sinne von Artikel 2 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die zum Verzehr 
als Getränk bestimmt sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bereitstellung im Bundesgebiet ist die Be
reitstellung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nach 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
2025/40 bezogen auf das Hoheitsgebiet der Bundesre
publik Deutschland. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Restentleerte Verpackungen sind Verpa
ckungen, deren Inhalt bestimmungsgemäß ausge
schöpft worden ist, einschließlich mit dem Produkt ver
wendeter Verpackungen nach Artikel 3 Absatz 1 Num
mer 1 Buchstabe f und g der Verordnung (EU) 
2025/40. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Schadstoffhaltige Füllgüter sind die in An
lage 1 näher bestimmten Füllgüter. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
sind Verkaufs- und Umverpackungen, Primärprodukti
onsverpackungen sowie Transportverpackungen, die 
nach Gebrauch, bezogen auf den Gesamtmarkt typglei
cher Verpackungen, typischerweise mehrheitlich in 
privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren An
fallstellen als Abfall anfallen, sowie Serviceverpackun
gen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Vergleichbare Anfallstellen sind öffentliche 
oder private Anfallstellen, die nach der Art der dort ty
pischerweise anfallenden Verpackungsabfälle mit pri
vaten Haushaltungen vergleichbar sind. Vergleichbare 
Anfallstellen sind insbesondere das Gastgewerbe im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verord
nung (EU) 2025/45, wie Gaststätten, Restaurants, Kan
tinen, Imbisse, Cafés und Hotels und Ferienanlagen so
wie Raststätten, Verwaltungen, Kasernen, Kranken
häuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtun
gen, Niederlassungen von Freiberuflern, typische An
fallstellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und 
Museen sowie des Freizeitbereichs wie Freizeitparks 
und Sportstadien. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne 

(7) Vergleichbare Anfallstellen sind öffentliche 
oder private Anfallstellen, die nach der Art der dort ty
pischerweise anfallenden Verpackungsabfälle mit pri
vaten Haushaltungen vergleichbar sind. Vergleichbare 
Anfallstellen sind insbesondere das Gastgewerbe im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verord
nung (EU) 2025/40, wie Gaststätten, Restaurants, Kan
tinen, Imbisse, Cafés und Hotels und Ferienanlagen so
wie Raststätten, Verwaltungen, Kasernen, Kranken
häuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtun
gen, Niederlassungen von Freiberuflern, typische An
fallstellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und 
Museen sowie des Freizeitbereichs wie Freizeitparks 
und Sportstadien. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne 
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von Satz 1 sind außerdem landwirtschaftliche Betriebe 
und Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle 
mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße sowohl für 
Papier, Pappe und Karton als auch für Kunststoff-, Me
tall- und Verbundverpackungen, jedoch maximal mit 
einem 1 100-Liter-Umleerbehälter je Sammelgruppe, 
im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden 
können. 

von Satz 1 sind außerdem landwirtschaftliche Betriebe 
und Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle 
mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße sowohl für 
Papier, Pappe und Karton als auch für Kunststoff-, Me
tall- und Verbundverpackungen, jedoch maximal mit 
einem 1 100-Liter-Umleerbehälter je Sammelgruppe, 
im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden 
können. 

(8) System ist eine privatrechtlich, als juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft organi
sierte Organisation für Herstellerverantwortung nach 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 66 der Verordnung (EU) 
2025/40, die mit Zulassung nach § 20 in kollektiver Er
füllung der Verpflichtungen der erweiterten Herstel
lerverantwortung der beteiligten Hersteller die in ihrem 
Einzugsgebiet in privaten Haushaltungen und bei ver
gleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallenden rest
entleerten Verpackungen flächendeckend erfasst und 
einer Verwertung zuführt.  

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Einzugsgebiet im Sinne von Absatz 8 ist je
weils das gesamte Gebiet eines Bundeslandes, in dem 
systembeteiligungspflichtige Verpackungen eines be
teiligten Herstellers bereitgestellt werden. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Sonstige Organisation für Herstellerverant
wortung ist eine privatrechtlich, als juristische Person 
oder rechtsfähige Personengesellschaft organisierte 
Organisation für Herstellerverantwortung im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 66 der Verordnung (EU) 
2025/40, die mit Zulassung nach § 22 die Verpflichtun
gen der erweiterten Herstellerverantwortung der betei
ligten Hersteller für nicht systembeteiligungspflichtige 
Verpackungen kollektiv erfüllt. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Anfallorte sind diejenigen Orte, an denen 
Verpackungsabfälle bei Wirtschaftsakteuren zur Abho
lung bereitgestellt werden, die keine vergleichbaren 
Anfallstellen sind. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Systemprüfer sind Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüfer, die nach § 25 Absatz 4 von den 
Systemen benannt worden sind und nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 die Zwischen- und Jahresmeldungen der Sys
teme prüfen und bestätigen. 

(12) u n v e r ä n d e r t  

(13) Werkstoffliches Recycling ist das Recycling 
durch Verfahren, bei denen das Material für eine wei
tere stoffliche Nutzung verfügbar bleibt und stoffglei
ches Neumaterial ersetzt.  

(13) Werkstoffliches Recycling ist das Recycling 
durch Verfahren, bei denen das Material für eine wei
tere stoffliche Nutzung verfügbar bleibt oder stoffglei
ches Neumaterial ersetzt.  

(14) Zentrale Stelle Verpackungsregister ist die 
nach § 48 Absatz 1 Satz 1 beizubehaltende Stiftung 

(14) u n v e r ä n d e r t  
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und im Falle einer Auflösung, ihre nach 
§ 48 Absatz 1 Satz 2 errichtete Nachfolgerin. 

(15) Finanzierungsvereinbarung ist eine zwi
schen der Zentralen Stelle Verpackungsregister und ei
nem System, einem Betreiber einer Branchenlösung, 
einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwor
tung oder einem Hersteller nicht systembeteiligungs
pflichtiger Verpackungen geschlossene vertragliche 
Vereinbarung zur Finanzierung der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister nach § 50 Absatz 1 oder 
§ 51 Absatz 1.  

(15) u n v e r ä n d e r t  

(16) Registrierter Sachverständiger ist, wer von 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister in dem Prü
ferregister nach § 56 geführt wird und 

(16) u n v e r ä n d e r t  

1. nach § 36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellt 
ist, 

 

2. als Umweltgutachter oder Umweltgutachterorga
nisation aufgrund einer Zulassung nach den §§ 9 
und 10 oder nach Maßgabe des § 18 des Umwelt
auditgesetzes in dem Bereich tätig werden darf, 
der näher bestimmt wird durch Anhang I Ab
schnitt E Abteilung 38 der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006, 

 

3. seine Befähigung durch eine Akkreditierung der 
nationalen Akkreditierungsstelle in einem allge
mein anerkannten Verfahren hat feststellen lassen 
oder 

 

4. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum niedergelassen ist und eine Tätigkeit im In
land nur vorübergehend und gelegentlich ausüben 
will und seine Berufsqualifikation vor Aufnahme 
der Tätigkeit entsprechend den §§ 13a und 13b 
der Gewerbeordnung hat nachprüfen lassen. 

 

Nachprüfungsverfahren nach Nummer 4 können über 
eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. 

 

(17) Erstinverkehrbringer ist jede natürliche oder 
juristische Person, die Verpackungen erstmals ge
werbsmäßig im Bundesgebiet bereitstellt.  

(17) u n v e r ä n d e r t  

(18) Inverkehrbringer ist jede natürliche oder ju
ristische Person, die unabhängig von Vertriebsmethode 
oder Handelsstufe Verpackungen im Bundesgebiet be
reitstellt.  

(18) u n v e r ä n d e r t  

(19) Einwegkunststoffverpackungen sind Ein
wegverpackungen, die ganz oder teilweise aus Kunst
stoff bestehen. 

(19) u n v e r ä n d e r t  
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(20) Einwegkunststofflebensmittelverpackungen 
sind Einwegkunststoffverpackungen, also Behältnisse 
wie Boxen mit oder ohne Deckel, für Lebensmittel, die 

(20) u n v e r ä n d e r t  

1. dazu bestimmt sind, unmittelbar verzehrt zu wer
den, entweder vor Ort oder als Mitnahme-Gericht, 

 

2. in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt 
werden und 

 

3. ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden 
oder Erhitzen verzehrt werden können. 

 

Keine Einwegkunststofflebensmittelverpackungen in 
diesem Sinne sind Getränkeverpackungen, Getränke
becher, Teller sowie Tüten und Folienverpackungen, 
wie Wrappers, mit Lebensmittelinhalt. 

 

T e i l  2  T e i l  2  

B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  V e r p a
c k u n g e n  u n d  V e r p a c k u n g s a b

f ä l l e n  

B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  V e r p a
c k u n g e n  u n d  V e r p a c k u n g s a b

f ä l l e n  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Bereitstellung von Verpackungen im Bundes
gebiet 

Bereitstellung von Verpackungen im Bundes
gebiet 

§ 4 § 4 

Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpa
ckungsmaterials 

u n v e r ä n d e r t  

Verpackungen können zur Identifizierung des 
Materials, aus dem sie hergestellt sind, mit den in 
Anlage 2 festgelegten Nummern und Abkürzungen ge
kennzeichnet werden. Die Verwendung von anderen 
als den in Anlage 2 festgelegten Nummern und Abkür
zungen zur Kennzeichnung der gleichen Materialien ist 
nicht zulässig. 

 

§ 5 § 5 

Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die nach der Verordnung (EU) 2025/40 so
wie nach diesem Gesetz Verpflichteten können Dritte 
mit der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen; § 22 
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Satz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gilt ent
sprechend. Satz 1 gilt nicht für die Registrierung nach 
§ 6 und nicht für die Abgabe von Datenmeldungen 
nach § 9. 

(2) Hersteller nach Artikel 45 Absatz 3 Satz 1 
der Verordnung (EU) 2025/40, die keine Niederlassung 
im Bundesgebiet haben, haben ihren Bevollmächtigten 
für die erweiterte Herstellerverantwortung vor dem 
erstmaligen Bereitstellen einer Verpackung oder eines 
verpackten Produkts im Bundesgebiet zusätzlich zu 
den Verpflichtungen nach Kapitel VIII der Verordnung 
(EU) 2025/40 mit der Wahrnehmung ihrer Verpflich
tungen nach diesem Gesetz, mit Ausnahme der Regist
rierung nach § 6 zu beauftragen. Hersteller nach Arti
kel 45 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2025/40, 
die keine Niederlassung im Bundesgebiet haben, haben 
einen Bevollmächtigten für die erweiterte Herstel
lerverantwortung vor dem erstmaligen Bereitstellen ei
ner Verpackung oder eines verpackten Produkts im 
Bundesgebiet zu benennen und diesen zusätzlich zu 
den Verpflichtungen nach Kapitel VIII der Verordnung 
(EU) 2025/40 mit der Wahrnehmung ihrer Verpflich
tungen nach diesem Gesetz, mit Ausnahme der Regist
rierung nach § 6, zu beauftragen. 

 

(3) Der Bevollmächtigte für die erweiterte Her
stellerverantwortung gilt im Hinblick auf die wahrzu
nehmenden Verpflichtungen als Hersteller im Sinne 
dieses Gesetzes. Die Aufgabenerfüllung durch den Be
vollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwor
tung erfolgt im eigenen Namen. 

 

(4) Jeder Hersteller darf nur einen Bevollmäch
tigten für die erweiterte Herstellerverantwortung be
auftragen. Die Beauftragung nach Absatz 2 Satz 1 und 
2 hat bei der erstmaligen Bereitstellung von Verpa
ckungen oder verpackten Produkten im Bundesgebiet 
durch eine schriftliche Vollmacht in deutscher Sprache 
zu erfolgen. 

 

(5) Der Hersteller hat den Bevollmächtigten für 
die erweiterte Herstellerverantwortung nach Absatz 2 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister unverzüglich 
nach der Beauftragung zu benennen. Die Benennung 
erfolgt im Rahmen der Registrierung nach 
§ 6 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 2 und bedarf der 
Bestätigung durch die Zentrale Stelle Verpackungsre
gister.  

 

(6) Wird die Beauftragung des Bevollmächtig
ten beendet, hat der Hersteller dies der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister unverzüglich mitzuteilen. Die 
Benennung endet, sobald die Zentrale Stelle Verpa
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ckungsregister das Ende der Beauftragung bestätigt. 
Die Pflicht des Bevollmächtigten für die erweiterte 
Herstellerverantwortung zur Erfüllung der Hersteller
pflichten, die während der Zeit seiner Benennung ent
standen sind, bleibt unberührt. 

§ 6 § 6 

Registrierung; zuständige Behörde u n v e r ä n d e r t  

(1) Hersteller sind verpflichtet, sich im Falle des 
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a bis d der 
Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. De
zember 2024 vor dem erstmaligen Bereitstellen oder im 
Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e 
der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 
19. Dezember 2024 vor dem Auspacken bei der Zent
ralen Stelle Verpackungsregister registrieren zu lassen. 
Hersteller haben Änderungen von Registrierungsdaten 
sowie die dauerhafte Aufgabe der Herstellertätigkeit 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister unverzüglich 
mitzuteilen. Die Pflicht nach Satz 2 umfasst insbeson
dere auch die Mitteilung über Änderungen oder einer 
Beendigung der Beauftragung des Bevollmächtigten 
für die erweiterte Herstellerverantwortung.  

 

(2) Bei der Registrierung nach Absatz 1 Satz 1 
sind die folgenden Angaben zu machen: 

 

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Herstel
lers, insbesondere Postleitzahl und Ort, Straße und 
Hausnummer, Land, Telefonnummer sowie die 
europäische oder nationale Steuernummer; 

 

2. im Fall der Verpflichtung zur Beauftragung eines 
Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerver
antwortung nach § 5 Absatz 2 zusätzlich: 

 

a) Name, Anschrift und Kontaktdaten des Be
vollmächtigten für die erweiterte Herstel
lerverantwortung entsprechend Nummer 1 
und 

 

b) die schriftliche Beauftragung durch den Her
steller; 

 

3. Angabe einer vertretungsberechtigten natürlichen 
Person; 

 

4. nationale Kennnummer und E-Mail-Adresse des 
Herstellers, wobei im Falle einer Bevollmächti
gung die gleichen Angaben zum Bevollmächtig
ten für die erweiterte Herstellerverantwortung zu 
machen sind; 
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5. Markennamen, unter denen der Hersteller seine 
Verpackungen erstmals im Bundesgebiet bereit
stellt; 

 

6. Angaben zu den Verpackungen, die der Hersteller 
erstmals im Bundesgebiet bereitstellt oder aus de
nen er, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Num
mer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2025/40, verpackte Produkte auspackt, aufge
schlüsselt nach systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen nach § 3 Absatz 6, den jeweiligen 
Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und Ein
weggetränkeverpackungen, die nach § 46 der 
Pfandpflicht unterliegen, sowie 

 

7. Erklärung, dass sämtliche Angaben nach diesem 
Absatz der Wahrheit entsprechen. 

 

Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackun
gen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 haben darüber hinaus 
eine Erklärung abzugeben, dass sie ihre erweiterte Her
stellerverantwortung durch Beteiligung an einem oder 
mehreren Systemen oder durch eine oder mehrere 
Branchenlösungen erfüllen. Im Falle einer vollständi
gen Übertragung der Systembeteiligungspflicht nach 
§ 7 Absatz 2 auf einen oder mehrere Vorvertreiber ha
ben sie statt der Erklärung nach Satz 2 zu erklären, dass 
sie ausschließlich bereits systembeteiligte Servicever
packungen im Bundesgebiet bereitstellen. Hersteller 
von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 haben 
für den Fall, dass sie ihre erweiterte Herstellerverant
wortung ausschließlich durch Beteiligung an einer oder 
mehreren sonstigen Organisationen für Herstellerver
antwortung nach § 3 Absatz 10 erfüllen, eine Erklä
rung darüber abzugeben.  

 

(3) Die erstmalige Registrierung sowie Ände
rungsmitteilungen nach Absatz 1 haben über das auf 
der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister zur Verfügung gestellte elektronische Datenver
arbeitungssystem zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Ver
packungsregister bestätigt die Registrierung und teilt 
dem Hersteller seine Registrierungsnummer mit. Sie 
kann nähere Anweisungen zum elektronischen Regist
rierungsverfahren erteilen sowie für die sonstige Kom
munikation mit den Herstellern die elektronische Über
mittlung, eine bestimmte Verschlüsselung sowie die 
Eröffnung eines Zugangs für die Übermittlung elektro
nischer Dokumente vorschreiben. 

 

(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ver
öffentlicht die registrierten Hersteller mit den in Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a, Nummer 5 und 
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6 sowie Satz 3 genannten Angaben sowie mit der Re
gistrierungsnummer und dem Registrierungsdatum im 
Internet. Bei Herstellern, deren Registrierung beendet 
ist, ist zusätzlich das Datum des Marktaustritts anzuge
ben. Die im Internet veröffentlichten Daten sind dort 
drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Regist
rierung des Herstellers endet, zu löschen.  

(5) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann die Registrierung widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Registrierung nach Absatz 1 Satz 1 
nicht mehr vorliegen. 

 

(6) Zuständige Behörde für das Register nach 
Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 ist 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister. 

 

§ 7 § 7 

Systembeteiligungspflicht u n v e r ä n d e r t  

(1) Hersteller von systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen 
zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme 
vor der Bereitstellung oder, im Falle des Artikels 3 Ab
satz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024 vor 
dem Auspacken verpackter Produkte, im Bundesgebiet 
an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen. Dabei 
haben sie Materialart und Masse der zu beteiligenden 
Verpackungen sowie die Registrierungsnummer nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 2 anzugeben. Das System hat dem 
Hersteller eine erfolgte Beteiligung unter Angabe von 
Materialart und Masse der beteiligten Verpackungen 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu bestäti
gen; dies gilt auch, wenn die Beteiligung durch einen 
beauftragten Dritten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 vermit
telt wurde. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann ein 
Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Ser
viceverpackungen, der nach Artikel 21 der Verordnung 
(EU) 2025/40 als Erzeuger gilt, von den Vorvertreibern 
dieser Serviceverpackungen verlangen, dass sie sich 
hinsichtlich der von ihnen gelieferten unbefüllten Ser
viceverpackungen an einem oder mehreren Systemen 
beteiligen. Der ursprünglich nach Absatz 1 Satz 1 ver
pflichtete Hersteller kann von demjenigen Vorvertrei
ber, auf den die Systembeteiligungspflicht nach Satz 1 
übergeht, eine Bestätigung über die erfolgte Systembe
teiligung verlangen. Mit der Übertragung der System
beteiligungspflicht gehen auch die Herstellerpflichten 
nach den §§ 6, 9 und 10 insoweit auf den verpflichteten 
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Vorvertreiber über; der Hersteller nach Absatz 1 Satz 1 
bleibt jedoch zusätzlich selbst zur Registrierung nach 
§ 6 verpflichtet. 

(3) Soweit im Bundesgebiet bereitgestellte sys
tembeteiligungspflichtige Verpackungen wegen Be
schädigung oder Unverkäuflichkeit nicht an den End
abnehmer abgegeben werden, kann der Hersteller die 
von ihm für die Systembeteiligung geleisteten Entgelte 
von den betreffenden Systemen zurückverlangen, 
wenn er die Verpackungen zurückgenommen und einer 
Verwertung entsprechend den Anforderungen des 
§ 42 Absatz 5 zugeführt hat. Die Rücknahme und an
schließende Verwertung sind in jedem Einzelfall in 
nachprüfbarer Form zu dokumentieren. In diesem Fall 
gelten die betreffenden Verpackungen nach Erstattung 
der Beteiligungsentgelte nicht mehr als im Bundesge
biet bereitgestellt. 

 

(4) Wird die Zulassung eines Systems vor Ab
lauf des Zeitraums, für den sich ein Hersteller an die
sem System beteiligt hat, nach Artikel 47 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2025/40 oder nach § 23 Absatz 2 wi
derrufen, so gilt die Systembeteiligung ab dem Zeit
punkt der Wirksamkeit des Widerrufs als nicht vorge
nommen. 

 

(5) Soweit durch die Aufnahme einer systembe
teiligungspflichtigen Verpackung in ein System zu be
fürchten ist, dass die umweltverträgliche Abfallbewirt
schaftung, insbesondere die Durchführung einer ord
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung, erheblich 
beeinträchtigt oder das Wohl der Allgemeinheit, insbe
sondere die Gesundheit, gefährdet wird, kann die Zent
rale Stelle Verpackungsregister die Aufnahme der sys
tembeteiligungspflichtigen Verpackung im Einzelfall 
wegen Systemunverträglichkeit untersagen. Die Unter
sagung ist aufzuheben, wenn ein System oder der Her
steller die Systemverträglichkeit der betreffenden Ver
packung nachweist. 

 

(6) Es ist Systembetreibern verboten, Vertrei
bern ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile 
für den Fall zu versprechen oder zu gewähren, dass die 
Vertreiber Hersteller von systembeteiligungspflichti
gen Verpackungen an ihr System vermitteln. 

 

§ 8 § 8 

Branchenlösungen Branchenlösungen 

(1) Die Systembeteiligungspflicht eines Herstel
lers nach § 7 Absatz 1 entfällt, soweit er die von ihm 
im Bundesgebiet bereitgestellten systembeteiligungs

(1) u n v e r ä n d e r t  
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pflichtigen Verpackungen bei vergleichbaren Anfall
stellen nach § 3 Absatz 7, die von ihm entweder selbst 
oder durch zwischengeschaltete Vertreiber in nach
prüfbarer Weise beliefert werden, durch eine Bran
chenlösung unentgeltlich zurücknimmt und einer Ver
wertung entsprechend den Anforderungen des 
§ 42 Absatz 1 bis 3 zuführt.  

(2) Ein Zusammenwirken mehrerer Hersteller 
aus einer Branche, die gleichartige Waren vertreiben, 
ist zulässig; in diesem Fall haben sie eine natürliche 
oder juristische Person oder rechtsfähige Personenge
sellschaft als Träger der Branchenlösung zu bestim
men. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für Branchenlösungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt § 22 mit der Maßgabe entspre
chend, dass der Abschluss einer Finanzierungsverein
barung nach § 50 Absatz 1 Satz 2 Zulassungsvoraus
setzung nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 ist. Zu
sätzlich zu den in § 22 Absatz 2 genannten Vorausset
zungen muss der Hersteller oder der Träger der Bran
chenlösung durch Bescheinigung eines registrierten 
Sachverständigen nachweisen, dass er oder ein von ihm 
hierfür beauftragter Dritter 

(3) Für Branchenlösungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt § 22 mit der Maßgabe entspre
chend, dass der Abschluss einer Finanzierungsverein
barung nach § 50 Absatz 1 Satz 2 Zulassungsvoraus
setzung nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 ist. Zu
sätzlich zu den in § 22 Absatz 2 genannten Vorausset
zungen muss der Hersteller oder der Träger der Bran
chenlösung durch Bescheinigung eines registrierten 
Sachverständigen nachweisen, dass er oder ein von ihm 
hierfür beauftragter Dritter 

1. bei allen von ihm nach Satz 1 belieferten Anfall
stellen eine geeignete branchenbezogene Erfas
sungsstruktur eingerichtet hat, die eine regelmä
ßige unentgeltliche Rücknahme aller von ihm dort 
bereitgestellten systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen gewährleistet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. über schriftliche Bestätigungen aller von ihm nach 
Satz 1 belieferten Anfallstellen über deren Einbin
dung in diese Erfassungsstruktur verfügt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Verwertung der zurückgenommenen Verpa
ckungen entsprechend den Anforderungen des 
§ 42 Absatz 1 bis 3 gewährleistet. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 2 eine 
Liste aller die Branchenlösung betreibenden Hersteller 
vorlegen. Satz 1 gilt nicht für Hersteller von mit Ge
tränken befüllten Einweggetränkeverpackungen, die 
nach § 46 Absatz 4 keiner Pfandpflicht unterliegen. 

Im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 2  ist eine 
Liste aller die Branchenlösung betreibenden Hersteller 
vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für Hersteller von mit Ge
tränken befüllten Einweggetränkeverpackungen, die 
nach § 46 Absatz 4 keiner Pfandpflicht unterliegen. 

(4) Wesentliche Änderungen hinsichtlich der 
Branchenlösung oder der Voraussetzungen nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 sind der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister mindestens einen Monat vor ihrem 
Wirksamwerden durch den Hersteller oder im Fall des 
Zusammenwirkens nach Absatz 2 durch den Träger der 
Branchenlösung in elektronischer Form anzuzeigen. 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die 

(4) u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 21 – Drucksache 21/6398 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

Übermittlung die Verwendung bestimmter elektroni
scher Formulare und Eingabemasken sowie eine be
stimmte Verschlüsselung vorschreiben. 

(5) Der Hersteller nach Absatz 1 Satz 1 oder im 
Falle des Zusammenwirkens nach Absatz 2 der Träger 
der Branchenlösung hat die Rücknahme und Verwer
tung in einem Mengenstromnachweis entsprechend 
den Vorgaben des § 43 Absatz 1 und 2 in nachprüfba
rer Form zu dokumentieren und durch einen registrier
ten Sachverständigen prüfen und bestätigen zu lassen. 
Im Mengenstromnachweis sind zusätzlich 

(5) Der Hersteller nach Absatz 1 oder im Falle 
des Zusammenwirkens nach Absatz 2 der Träger der 
Branchenlösung hat die Rücknahme und Verwertung 
in einem Mengenstromnachweis entsprechend den 
Vorgaben des § 43 Absatz 1 und 2 in nachprüfbarer 
Form zu dokumentieren und durch einen registrierten 
Sachverständigen prüfen und bestätigen zu lassen. Im 
Mengenstromnachweis sind zusätzlich 

1. die Adressen der Anfallstellen nach Absatz 1 
Satz 1 anzugeben und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. schriftliche Nachweise aller Anfallstellen nach 
Absatz 1 Satz 1 über die bei ihnen angelieferten 
Mengen an systembeteiligungspflichtigen Verpa
ckungen des jeweiligen Herstellers beizufügen.  

2. u n v e r ä n d e r t  

Der Hersteller nach Absatz 1 oder im Falle des Zusam
menwirkens nach Absatz 2 der Träger der Branchenlö
sung hat den Mengenstromnachweis spätestens bis 
zum 1. Juni des auf den Berichtszeitraum folgenden 
Kalenderjahres in elektronischer Form bei der Zentra
len Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. 
Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

Der Hersteller nach Absatz 1 oder im Falle des Zusam
menwirkens nach Absatz 2 der Träger der Branchenlö
sung hat den Mengenstromnachweis spätestens bis 
zum 1. Juni des auf den Berichtszeitraum folgenden 
Kalenderjahres in elektronischer Form bei der Zentra
len Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. 
Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Die Pflichten nach § 39 Absatz 4 gelten für 
die eine Branchenlösung betreibenden Hersteller ent
sprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Datenmeldungen Datenmeldungen 

(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind ver
pflichtet, die im Rahmen einer Systembeteiligung ge
tätigten Angaben zu den Verpackungen unverzüglich 
nach Übermittlung an das System auch der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister unter Nennung mindestens 
der folgenden Daten zu übermitteln: 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Registrierungsnummer;  

2. Materialart und Masse der beteiligten Verpackun
gen; 

 

3. Name des Systems, bei dem die Systembeteili
gung vorgenommen wurde, und 

 

4. Zeitraum, für den die Systembeteiligung vorge
nommen wurde. 
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Änderungen der Angaben sowie eventuelle Rücknah
men nach § 7 Absatz 3 Satz 1 sind der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister entsprechend zu übermitteln. Die 
Angaben nach Satz 1 Nummer 2 sind nach den in 
§ 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzu
schlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils zu einer 
einheitlichen Angabe zusammenzufassen. 

 

(2) Hat ein Hersteller im vorangegangenen Ka
lenderjahr im Bundesgebiet eine Masse an systembe
teiligungspflichtigen Verpackungen von insgesamt we
niger als 10 Tonnen als Hersteller bereitgestellt und im 
Falle von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e 
der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepackt, ist er von 
den Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 befreit. Statt
dessen sind Hersteller nach Satz 1 verpflichtet, sämtli
che Angaben nach Absatz 1 Satz 1 für die von ihnen in 
einem Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereit
gestellten oder nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepack
ten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bis 
zum 1. Juni des darauffolgenden Kalenderjahres an die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister zu übermitteln. 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  

(2) Hat ein Hersteller im vorangegangenen Ka
lenderjahr im Bundesgebiet eine Masse an systembe
teiligungspflichtigen Verpackungen von insgesamt we
niger als 10 Tonnen als Hersteller bereitgestellt und im 
Falle von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e 
der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepackt, ist er von 
den Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 befreit. Statt
dessen sind Hersteller nach Satz 1 verpflichtet, sämtli
che Angaben nach Absatz 1 Satz 1 für die von ihnen in 
einem Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereit
gestellten oder nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepack
ten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bis 
zum 1. Juni des darauffolgenden Kalenderjahres an die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister zu übermitteln. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann für die Datenmeldung nach den Absätzen 1 und 2 
einheitliche elektronische Formulare zur Verfügung 
stellen und nähere Verfahrensanweisungen erteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann Systemen die Möglichkeit einräumen, die sich auf 
ihr System beziehenden Datenmeldungen elektronisch 
abzurufen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 10 § 10 

Vollständigkeitserklärungen Vollständigkeitserklärungen 

(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind ver
pflichtet, jährlich bis zum 15. Mai eine Vollständig
keitserklärung zu hinterlegen. Eine Vollständigkeitser
klärung ist eine Erklärung über sämtliche von ihnen im 
vorangegangenen Kalenderjahr erstmals im Bundesge
biet bereitgestellten Verkaufs- und Umverpackungen, 
Primärproduktionsverpackungen, Serviceverpackun
gen sowie Transportverpackungen nach den Vorgaben 
des Absatzes 3 Satz 1 und 2 und bedarf der Prüfung und 
Bestätigung durch einen registrierten Sachverständigen 
oder durch einen nach § 56 Absatz 2 registrierten Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchprü
fer. 

(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind ver
pflichtet, jährlich bis zum 15. Mai eine Vollständig
keitserklärung zu hinterlegen. In dieser haben die 
Hersteller eine Erklärung über die von ihnen im vo
rangegangenen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet 
bereitgestellten Verkaufs- und Umverpackungen, Pri
märproduktionsverpackungen, Serviceverpackungen 
sowie Transportverpackungen abzugeben. Die Voll
ständigkeitserklärung bedarf der Prüfung und Bestä
tigung durch einen registrierten Sachverständigen oder 
durch einen nach § 56 Absatz 2 registrierten Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchprü
fer. 
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(2) Die Vollständigkeitserklärung hat Angaben 
zu enthalten  

(2) Die Vollständigkeitserklärung hat Angaben 
zu enthalten  

1. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet be
reitgestellten systembeteiligungspflichtigen Ver
packungen,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet be
reitgestellten Verkaufs- und Umverpackungen, 
Primärproduktionsverpackungen, Serviceverpa
ckungen sowie Transportverpackungen, die nach 
Gebrauch auf den Gesamtmarkt typgleicher Ver
packungen bezogen typischerweise nicht mehr
heitlich in privaten Haushaltungen oder bei ver
gleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen,  

2. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet be
reitgestellten Verkaufs- und Umverpackungen, 
Primärproduktionsverpackungen, sowie Verpa
ckungen für den elektronischen Handel, die 
nach Gebrauch auf den Gesamtmarkt typgleicher 
Verpackungen bezogen typischerweise nicht 
mehrheitlich in privaten Haushaltungen oder bei 
vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen,
  

3. zur Beteiligung an einem oder mehreren Syste
men hinsichtlich der im vorangegangenen Kalen
derjahr erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr über eine oder mehrere Bran
chenlösungen nach § 8 zurückgenommenen Ver
packungen,  

4. u n v e r ä n d e r t  

5. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr nach § 7 Absatz 2 zurückge
nommenen Verpackungen,  

5. zu Materialart und Masse aller im vorangegange
nen Kalenderjahr nach § 7 Absatz 3 zurückge
nommenen Verpackungen,  

6. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hin
sichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr 
zurückgenommenen Transportverpackungen, 
Verkaufs- und Umverpackungen und Primärpro
duktionsverpackungen, nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 

6. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hin
sichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr 
zurückgenommenen Verpackungen für den 
elektronischen Handel, Verkaufs- und Umver
packungen und Primärproduktionsverpackungen, 
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 

7. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hin
sichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr 
nach § 7 Absatz 2 zurückgenommenen Verpa
ckungen.  

7. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hin
sichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr 
nach § 7 Absatz 3 zurückgenommenen Verpa
ckungen.  

Die Angaben nach Satz 1 sind nach den in 
§ 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzu
schlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils zu einer 
einheitlichen Angabe zusammenzufassen. 

Die Angaben nach Satz 1 sind nach den in 
§ 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzu
schlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils zu einer 
einheitlichen Angabe zusammenzufassen. 

(3) Die Vollständigkeitserklärung ist zusammen 
mit den zugehörigen Prüfberichten elektronisch bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. 
Die Bestätigung nach Absatz 1 Satz 2 ist mit einer qua
lifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister kann nähere An

(3) Die Vollständigkeitserklärung ist zusammen 
mit den zugehörigen Prüfberichten elektronisch bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. 
Die Bestätigung nach Absatz 1 Satz 2 ist mit einer qua
lifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister kann nähere An
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weisungen zum elektronischen Hinterlegungsverfah
ren erteilen sowie für die sonstige Kommunikation mit 
den Hinterlegungspflichtigen die Verwendung be
stimmter elektronischer Formulare und Eingabemas
ken, eine bestimmte Verschlüsselung sowie die Eröff
nung eines Zugangs für die Übermittlung elektroni
scher Dokumente vorschreiben. Die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister kann zusätzlich die Hinterlegung 
der Systembeteiligungsbestätigungen nach § 7 Ab
satz 1 Satz 3 und der Dokumente nach § 7 Absatz 2 
Satz 2 verlangen. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten 
für eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der hin
terlegten Vollständigkeitserklärung kann sie vom Her
steller die Hinterlegung weiterer für die Prüfung im 
Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlangen.  

weisungen zum elektronischen Hinterlegungsverfah
ren erteilen sowie für die sonstige Kommunikation mit 
den Hinterlegungspflichtigen die Verwendung be
stimmter elektronischer Formulare und Eingabemas
ken, eine bestimmte Verschlüsselung sowie die Eröff
nung eines Zugangs für die Übermittlung elektroni
scher Dokumente vorschreiben. Die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister kann zusätzlich die Hinterlegung 
der Systembeteiligungsbestätigungen nach § 7 Ab
satz 1 Satz 3 und der Dokumente nach § 7 Absatz 3 
Satz 2 verlangen. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten 
für eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der hin
terlegten Vollständigkeitserklärung kann sie vom Her
steller die Hinterlegung weiterer für die Prüfung im 
Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlangen.  

(4) Von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 ist be
freit, wer systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
bestimmter Materialien im vorangegangenen Kalen
derjahr höchstens in folgenden Mengen im Bundesge
biet bereitgestellt hat:  

(4) Von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 ist be
freit, wer systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
bestimmter Materialien im vorangegangenen Kalen
derjahr höchstens in folgenden Mengen im Bundesge
biet bereitgestellt hat:  

1. § 42 Absatz 2 Verpackungen aus Glas: weniger 
als 80 Tonnen, 

1. Verpackungen aus Glas: weniger als 80 Tonnen, 

2. Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton: we
niger als 50 Tonnen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Verpackungen der übrigen in § 42 Absatz 2 
Satz 1 genannten Materialarten: weniger als 30 
Tonnen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister oder die zu
ständige Landesbehörde kann unabhängig von den 
Schwellenwerten nach Satz 1 jederzeit verlangen, dass 
innerhalb einer von ihr gesetzten angemessenen Frist 
eine Vollständigkeitserklärung nach den Vorgaben der 
Absätze 1 bis 3 zu hinterlegen ist. 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister oder die zu
ständige Landesbehörde kann unabhängig von den 
Schwellenwerten nach Satz 1 jederzeit verlangen, dass 
innerhalb einer von ihr gesetzten angemessenen Frist 
eine Vollständigkeitserklärung nach den Vorgaben der 
Absätze 1 bis 3 zu hinterlegen ist. 

§ 11 § 11 

Ausnahmen von der Systembeteiligungspflicht u n v e r ä n d e r t  

Die §§ 7 bis 10 gelten nicht für Hersteller von  

1. wiederverwendbaren Verpackungen, deren tat
sächliche Rücknahme und Wiederverwendung 
durch ein bestehendes Wiederverwendungssys
tem ermöglicht wird, 

 

2. Einweggetränkeverpackungen, die nach § 46 der 
Pfandpflicht unterliegen, 

 

3. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgü
ter oder 
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4. Verpackungen, die nachweislich nicht im Bundes
gebiet an Endabnehmer abgegeben werden. 

 

Kapitel 2 Kapitel 2 

Beschränkung der Bereitstellung und anderer 
Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen im 

Bundesgebiet 

u n v e r ä n d e r t  

§ 12 

 

Beschränkungen der Bereitstellung bestimmter 
Verpackungen  

 

(1) Endvertreibern ist die Bereitstellung im Bun
desgebiet von leichten Kunststofftragetaschen, die 
dazu bestimmt sind, in der Verkaufsstelle mit Waren 
befüllt zu werden, verboten. Satz 1 gilt nicht für sehr 
leichte Kunststofftragetaschen, die aus Hygienegrün
den erforderlich sind oder als Verkaufsverpackung für 
lose Lebensmittel bereitgestellt werden, um Lebens
mittelverschwendung zu verhindern. 

 

(2) Beschränkungen des Inverkehrbringens von 
Verpackungen nach § 3 der Einwegkunststoffverbots
verordnung bleiben unberührt. 

 

(3) Verpackungen sind so zu entwickeln, herzu
stellen und zu vertreiben, dass Verpackungsvolumen 
und -masse auf das Mindestmaß begrenzt werden, das 
zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und 
Hygiene der zu verpackenden Ware und zu deren Ak
zeptanz durch den Verbraucher angemessen ist. 

 

§ 13 

 

Verbot bestimmter Tätigkeiten in Bezug auf Ver
packungen 

 

(1) Hersteller dürfen weder Verpackungen im 
Bundesgebiet bereitstellen noch, im Falle des Artikels 
3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, 
verpackte Produkte auspacken, wenn sie nicht oder 
nicht ordnungsgemäß nach § 6 Absatz 1 Satz 1 regis
triert sind. Sie dürfen systembeteiligungspflichtige 
Verpackungen nicht im Bundesgebiet bereitstellen 
oder, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fas
sung vom 19. Dezember 2024, verpackte Produkte aus
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packen, wenn sie sich mit diesen Verpackungen nicht 
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 an einem System beteiligt ha
ben. 

(2) Hersteller dürfen Verpackungen nach 
§ 11 Nummer 4, § 39 Absatz 1 Satz 1 und Verpackun
gen, die nach § 46 Absatz 1 Satz 1 einer Pfandpflicht 
unterliegen, nicht im Bundesgebiet bereitstellen oder, 
im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buch
stabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung 
vom 19. Dezember 2024, verpackte Produkte auspa
cken, wenn sie nicht nach § 19 Absatz 1 Satz 1 zuge
lassen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit ein Hersteller die 
Erfüllung seiner erweiterten Herstellerverantwortung 
einer nach § 22 zugelassenen sonstigen Organisation 
für Herstellerverantwortung in seinem Namen übertra
gen hat.  

 

(3) Vertreiber dürfen Verpackungen im Bundes
gebiet nicht bereitstellen, wenn die Hersteller nicht 
oder nicht ordnungsgemäß nach § 6 Absatz 1 Satz 1 re
gistriert sind. Sie dürfen systembeteiligungspflichtige 
Verpackungen nicht im Bundesgebiet bereitstellen, 
wenn sich die Hersteller mit diesen Verpackungen 
nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 an einem System betei
ligt haben. Sie dürfen Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 nicht im Bundesgebiet bereitstel
len, wenn die Hersteller nicht nach § 19 Absatz 1 zuge
lassen sind oder die Erfüllung ihrer erweiterten Herstel
lerverantwortung an eine nach § 22 zugelassene Orga
nisation in ihrem Namen übertragen haben.  

 

(4) Fulfilment-Dienstleister dürfen keine der in 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
2019/1020 in der Fassung vom 12. August 2026 ge
nannten Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen oder 
verpackte Produkte erbringen, wenn die Hersteller die
ser Verpackungen nicht oder nicht ordnungsgemäß 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 registriert sind. Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2022/2065 
und Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b, 
auch in Verbindung mit den Absätzen 7 bis 9, der Ver
ordnung (EU) 2025/40 sind zu beachten. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister stellt zum Abgleich der In
formationen, die Fulfilment-Dienstleister nach Satz 1 
und Anbieter von Online-Plattformen nach Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2022/2065 
einzuholen haben, einen automatisierten Datenab
gleich mit den hierfür benötigten Registerdaten bereit.  
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§ 14 

 

Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2025/40 für schwermetallhaltige Kunststoff

kästen und -paletten 

 

Die Beschränkung des Inverkehrbringens nach 
Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 15 
Absatz 12 oder Artikel 21, oder nach Artikel 18 Ab
satz 1 wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2025/40 gilt im Bundesgebiet 
nicht für Kunststoffkästen und -paletten, 

 

1. bei welchen die Überschreitung des Grenzwertes 
nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2025/40 allein auf den Einsatz von Sekundärroh
stoffen zurückzuführen ist,  

 

2. die in geschlossenen und kontrollierten Produkt
kreisläufen zirkulieren, 

 

3. für die ein Bestandserfassungs- und Kontrollsys
tem nach § 15 eingerichtet ist, 

 

4. deren Herstellung in einem kontrollierten Verfah
ren der stofflichen Verwertung erfolgt, bei dem 
der Sekundärrohstoff ausschließlich aus Kunst
stoffkästen und -paletten stammt und die Zugabe 
von Stoffen, die nicht aus dem Kreislauf stam
men, auf das technisch mögliche Mindestmaß, 
höchstens jedoch auf 20 Masseprozent, be
schränkt bleibt, 

 

5. in welchen Blei, Cadmium, Quecksilber und 
Chrom VI weder bei der Fertigung noch beim 
Vertrieb bewusst als Bestandteil hinzugegeben 
wurden, wobei die zufällige Präsenz eines dieser 
Stoffe hiervon unberührt bleibt, und 

 

6. bei der Neuherstellung dauerhaft und sichtbar ge
kennzeichnet wurden. 

 

§ 15 

 

Systemanforderungen hinsichtlich Rückgabe und 
Entsorgung von schwermetallhaltigen Kunststoff

kästen und -paletten 

 

(1) Kunststoffkästen und -paletten nach § 14 
müssen einem Bestandserfassungs- und -kontrollsys
tem unterliegen. Dieses muss auch über die rechtliche 
und finanzielle Rechenschaftspflicht des Herstellers 
oder seines bevollmächtigten Vertreters Aufschluss ge
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ben und eine Pflicht zum Nachweis der Einhaltung der 
Anforderungen nach § 14 und nach dieser Vorschrift, 
einschließlich der Rückgabequote vorsehen. Diese 
Quote soll so hoch wie möglich sein und darf über die 
Lebensdauer der Kunststoffkästen und -paletten insge
samt gerechnet keinesfalls unter 90 Prozent liegen. 
Dieses Bestandserfassungs- und Kontrollsystem soll 
alle im Bundesgebiet bereitgestellten und aus dem Ver
kehr gezogenen wiederverwendbaren Kunststoffkästen 
und -paletten erfassen. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 2 nachzuweisende 
Rückgabequote ist der prozentuale Anteil an wieder
verwendbaren Kunststoffkästen und -paletten, die nach 
Gebrauch nicht ausgesondert, sondern an ihre Erzeu
ger, Importeure oder Vertreiber oder an einen bevoll
mächtigten Vertreter zurückgegeben werden. 

 

(3) Durch das Bestandserfassungs- und -kon
trollsystem nach Absatz 1 Satz 1 muss sichergestellt 
werden, dass zurückgegebene Kunststoffkästen und -
paletten, die nicht wiederverwendet werden können, 
entweder einem Verfahren der stofflichen Verwertung 
unterzogen werden, bei dem Kunststoffkästen und -pa
letten nach § 14 hergestellt werden, oder gemeinwohl
verträglich beseitigt werden. 

 

§ 16 

 

Konformitätserklärung und Jahresbericht für 
schwermetallhaltige Kunststoffkästen und -palet

ten 

 

(1) Der Hersteller oder sein bevollmächtigter 
Vertreter stellt eine schriftliche Konformitätserklärung 
aus, in der nachgewiesen wird, dass die nach § 14 aus
genommenen Kunststoffkästen und -paletten die in den 
§§ 14 und 15 beschriebenen Anforderungen erfüllen. 
Er erstellt ferner einen Jahresbericht, aus dem hervor
geht, wie die Anforderungen nach den §§ 14 und 15 
eingehalten wurden. Darin sind insbesondere etwaige 
Veränderungen am Bestandserfassungs- und Kontroll
system und jeder Wechsel bei den bevollmächtigten 
Vertretern anzugeben. 

 

(2) Der Hersteller oder sein bevollmächtigter 
Vertreter hat die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 und 
2 zum Zweck der Prüfung durch die zuständige Be
hörde vier Jahre lang aufzubewahren und der zuständi
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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§ 17 

 

Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2025/40 für bestimmte Glasverpackungen 

 

Die Beschränkung des Inverkehrbringens nach 
Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 15 
Absatz 12 oder Artikel 21, oder nach Artikel 18 Ab
satz 1 wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2025/40 gilt im Bundesgebiet 
nicht für aus Glas hergestellte Verpackungen,  

 

1. bei welchen die Konzentration von Blei, Cad
mium, Quecksilber und Chrom VI kumulativ den 
Wert von 250 Milligramm je Kilogramm nicht 
überschreitet, 

 

2. bei deren Fertigung Blei, Cadmium, Quecksilber 
und Chrom VI nicht bewusst als Bestandteil hin
zugegeben wurden, 

 

3. bei welchen die Überschreitung des Grenzwerts 
nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2025/40 auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen 
zurückzuführen ist und 

 

4. deren Erzeuger, Importeure oder Vertreiber die 
Anforderungen nach § 18 einhalten. 

 

§ 18 

 

Kontrolle der Einhaltung des Schwermetallgrenz
wertes bei Glasverpackungen 

 

(1) Überschreitet die durchschnittliche Schwer
metallkonzentration aus in zwölf aufeinander folgen
den Monaten durchgeführten monatlichen Kontrollen 
der Produktion jedes einzelnen Glasofens, die reprä
sentativ für die normale und regelmäßige Produktions
tätigkeit sind, den Grenzwert von 200 Milligramm je 
Kilogramm, so hat der Hersteller oder sein bevoll
mächtigter Vertreter der zuständigen Behörde einen 
Bericht vorzulegen. Dieser Bericht muss mindestens 
enthalten: 

 

1. Angaben zu den Messwerten,  

2. eine Beschreibung der verwendeten Messme
thode, 

 

3. Angaben zu mutmaßlichen Quellen für die Prä
senz der Schwermetallkonzentrationsgrenzwerte 
und 
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4. eine eingehende Beschreibung der zur Verringe
rung der Konzentrationsgrenzwerte getroffenen 
Maßnahmen. 

 

(2) Die Messergebnisse aus Produktionsstätten 
und die Beschreibung der verwendeten Messmethoden 
sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

Kapitel 3 Kapitel 3 

Zulassung Zulassung 

§ 19 § 19 

Zulassung von Herstellern Zulassung von Herstellern 

(1) Hersteller von nicht systembeteiligungs
pflichtigen Verpackungen und Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind verpflichtet, sich 
im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buch
stabe a bis d der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fas
sung vom 19. Dezember 2024 vor dem erstmaligen Be
reitstellen oder im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Num
mer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in 
der Fassung vom 19. Dezember 2024 dem Auspacken, 
durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister zur Er
füllung ihrer erweiterten Herstellerverantwortung zu
lassen zu lassen. Die Zulassung ist auf der Internetseite 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister bekannt zu 
geben. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn ein Her
steller von Verpackungen nach Satz 1 die Erfüllung 
seiner erweiterten Herstellerverantwortung für die Ge
samtheit seiner Verpackungen einer oder mehreren 
nach § 22 zugelassenen sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung in seinem Namen übertragen 
hat und diese der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
elektronisch benannt hat.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister er
teilt einem Hersteller auf Antrag innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Vorliegen aller für die Bearbei
tung erforderlichen Informationen und Unterlagen die 
Zulassung, wenn er 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister er
teilt einem Hersteller auf Antrag innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Vorliegen aller für die Bearbei
tung erforderlichen Informationen und Unterlagen die 
Zulassung, wenn er 

1. Verpackungen,  1. Verpackungen,  

a) die in § 39 Absatz 1 Satz 1 genannt sind, 
erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt oder, 
im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40, 

a) die in § 39 Absatz 1 Satz 1 genannt sind, 
erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt oder, 
im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40, 
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auspackt und die Anforderungen des 
§ 39 Absatz 1 bis 4 erfüllt,  

auspackt und die Erfüllung der Anforderun
gen des § 39 Absatz 1 bis 4 sicherstellt,  

b) die nach § 46 der Pfandpflicht unterliegen, 
erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt und 
die Anforderungen des § 46 Absatz 1 und 5 
erfüllt, oder  

b) die nach § 46 der Pfandpflicht unterliegen, 
erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt und 
die Erfüllung der Anforderungen des 
§ 46 Absatz 1 sicherstellt, oder  

c) die nach § 11 Nummer 4 nachweislich nicht 
im Bundesgebiet an Endabnehmer abgege
ben werden, erstmalig im Bundesgebiet be
reitstellt, 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. über die erforderlichen finanziellen und organisa
torischen Mittel verfügt, um seinen Verpflichtun
gen nach Nummer 1 Buchstabe a und b nachzu
kommen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur 
Bewertung seiner Finanzverwaltung eingerichtet 
hat, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach 
Absatz 4 geleistet und einen entsprechenden 
Nachweis gegenüber der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister erbracht hat,  

4. u n v e r ä n d e r t  

5. sicherstellt, dass die von ihm im Bundesgebiet be
reitgestellten oder ausgepackten Verpackungen 
nach Gebrauch einer Vorbehandlung und einem 
hochwertigen Recycling unterzogen werden, und  

5. u n v e r ä n d e r t  

6. mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister eine 
Finanzierungsvereinbarung nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 abgeschlossen und die hie
raus resultierende finanzielle Forderung der Zent
ralen Stelle Verpackungsregister beglichen hat. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann von dem Hersteller die elektronische Übermitt
lung von für die Erteilung der Zulassung im Einzelfall 
erforderlichen Unterlagen verlangen. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister informiert den Antragstel
ler über den vollständigen Eingang der erforderlichen 
Unterlagen und den Beginn der Frist nach Absatz 2 
Satz 1.  

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Hersteller leistet gegenüber der Zentra
len Stelle Verpackungsregister eine angemessene, in
solvenzfeste Sicherheit zur Deckung der Kosten im Zu
sammenhang mit den Abfallbewirtschaftungstätigkei
ten, die der Hersteller im Fall der Nichteinhaltung der 
Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwor
tung auch bei der endgültigen Einstellung des Betriebs 
oder im Insolvenzfall zu tragen hat.  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der Antrag auf Zulassung sowie Änderungs
mitteilungen nach Artikel 47 Absatz 4 haben über das 
auf der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungs
register zur Verfügung gestellte elektronische Daten
verarbeitungssystem zu erfolgen. Die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister kann für die erforderlichen Infor
mationen und Unterlagen nach Absatz 2 elektronische 
Formulare zur Verfügung stellen und nähere Verfah
rensanweisungen erteilen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Hat die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
über einen Zulassungsantrag nicht innerhalb der Frist 
nach Absatz 2 Satz 1 entschieden, gilt die Zulassung 
als erteilt. § 42a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 bis 4 
und Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) § 20 Absatz 3 gilt entsprechend.  (7) u n v e r ä n d e r t  

§ 20 § 20 

Zulassung von Systemen u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Betrieb eines Systems bedarf der Zulas
sung durch die zuständige Landesbehörde. Die Zulas
sung ist öffentlich bekannt zu geben und vom Zeit
punkt der öffentlichen Bekanntgabe an wirksam. 

 

(2) Die zuständige Landesbehörde erteilt einem 
System auf Antrag innerhalb einer Frist von 18 Wo
chen ab Vorliegen aller für die Bearbeitung erforderli
chen Informationen und Unterlagen die Zulassung für 
das jeweilige Land, wenn das System  

 

1. im betreffenden Land flächendeckend eingerich
tet ist, insbesondere die notwendigen Sammel
strukturen vorhanden sind und die zu diesem 
Zweck erforderlichen Vorkehrungen, insbeson
dere Vereinbarungen mit Vertreibern, Behörden 
oder Dritten, getroffen wurden, die im Auftrag des 
Systems die Abfallbewirtschaftung durchführen, 

 

2. mit allen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ
gern im betreffenden Land Abstimmungsverein
barungen nach § 27 Absatz 1 abgeschlossen hat 
oder sich bestehenden Abstimmungsvereinbarun
gen unterworfen hat, 

 

3. über die notwendigen Sortier- und Recyclingka
pazitäten verfügt, um sicherzustellen, dass die ge
sammelten Verpackungsabfälle einer Vorbehand
lung und einem hochwertigen Recycling unterzo
gen werden, 

 

4. finanziell leistungsfähig ist,   
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5. geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur 
Bewertung seiner Finanzverwaltung nach 
Absatz 5 Satz 2 eingerichtet hat, 

 

6. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach 
Absatz 4 geleistet hat und 

 

7. mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister eine 
Finanzierungsvereinbarung nach 
§ 50 Absatz 1 Satz 2 abgeschlossen hat. 

 

Die zuständige Landesbehörde informiert den Antrag
steller über den vollständigen Eingang der erforderli
chen Unterlagen und den Beginn der Frist nach Satz 1. 

 

(3) Die Zulassung kann auch nachträglich mit 
Nebenbestimmungen versehen werden, die erforder
lich sind, um die beim Erlass der Zulassung vorliegen
den Voraussetzungen auch während des Betriebs des 
Systems dauerhaft sicherzustellen; Artikel 47 Absatz 4 
Satz 2 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. 
Die zuständige Behörde kann auch nach Erlass der Zu
lassung Unterlagen anfordern, um das Vorliegen der 
Zulassungsvoraussetzungen zu überprüfen. 

 

(4) Das System leistet gegenüber der zuständi
gen Landesbehörde eine angemessene, insolvenzfeste 
Sicherheit für den Fall, dass es oder die von ihm beauf
tragten Dritten Pflichten nach diesem Gesetz, aus der 
Abstimmungsvereinbarung nach § 27 Absatz 1 oder 
aus den Vorgaben nach § 29 nicht, nicht vollständig 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllen und den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern oder den zuständigen 
Behörden dadurch zusätzliche Kosten oder finanzielle 
Verluste entstehen. Angemessen im Sinne von Satz 1 
ist die Sicherheitsleistung in der Regel, wenn der abzu
sichernde Zeitraum drei Monate nicht überschreitet. 
Ein Überschreiten des Regelzeitraumes bedarf einer 
gesonderten Begründung. 

 

(5) Systeme sind verpflichtet, die organisatori
schen Mittel vorzuhalten, um ihren Pflichten nach der 
Verordnung (EU) 2025/40 und nach diesem Gesetz 
nachzukommen. Sie haben zur Bewertung ihrer Fi
nanzverwaltung geeignete Mechanismen zur Selbst
kontrolle einzurichten. 

 

§ 21 § 21 

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme 

(1) Die Anforderungen an die finanzielle Leis
tungsfähigkeit nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
sind erfüllt, wenn das System nachweist, dass es alle 

(1) Die Anforderungen an die finanzielle Leis
tungsfähigkeit nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
sind erfüllt, wenn das System nachweist, dass es alle 
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bestehenden und voraussichtlichen Verpflichtungen 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfüllen kann. 
Die Pflicht zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung 
für den Insolvenzfall nach 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit 
§ 20 Absatz 4 bleibt unberührt.  

bestehenden und voraussichtlichen Verpflichtungen 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfüllen kann. 
Die Pflicht zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung 
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung 
mit § 20 Absatz 4 bleibt unberührt.  

(2) Die zuständige Landesbehörde prüft die fi
nanzielle Leistungsfähigkeit insbesondere anhand des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Systems 
oder, falls ein System keinen handelsrechtlichen Jah
resabschluss vorlegen kann, anhand einer Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung des Systems sowie in 
beiden Fällen zusätzlich anhand eines handelsrechtli
chen Prüfungsberichts. Ist das System in einen Kon
zern eingebunden, ist ebenfalls der Konzernjahresab
schluss vorzulegen.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Jedes System hat gegenüber der zuständigen 
Landesbehörde zur Prüfung der finanziellen Leistungs
fähigkeit mindestens die folgenden Angaben zu ma
chen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. verfügbare Finanzmittel einschließlich Bankgut
haben sowie zugesagte Überziehungskredite und 
Darlehen, 

 

2. als Sicherheit verfügbare Mittel und Vermögens
gegenstände, 

 

3. Betriebskapital,  

4. Belastungen des Betriebsvermögens und  

5. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.  

Die zuständige Landesbehörde kann von dem System 
die Übermittlung weiterer für die Prüfung im Einzelfall 
erforderlicher Unterlagen verlangen, insbesondere die 
Vorlage weiterer Prüfberichte, eines Rückstellungs
spiegels, geeigneter Unterlagen einer Bank, einer öf
fentlichen Sparkasse, eines Wirtschaftsprüfers oder ei
nes vereidigten Buchprüfers. Die zuständige Landesbe
hörde übermittelt der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister die Unterlagen zum Nachweis der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Systems und kann dabei von der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister eine Einschät
zung zur finanziellen Leistungsfähigkeit des Systems 
anfordern. 

 

(4) Die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Sys
tems ist nicht gegeben, wenn ein Insolvenzverfahren 
über dieses System eröffnet worden ist oder in erhebli
chem Umfang oder wiederholt Rückstände an Steuern 
oder Sozialversicherungsbeiträgen bestehen, die aus 
der Unternehmenstätigkeit resultieren. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 22 § 22 

Zulassung sonstiger Organisationen für Herstel
lerverantwortung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Betrieb einer sonstigen Organisation für 
Herstellerverantwortung bedarf der Zulassung durch 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Die Zulassung 
ist auf der Internetseite der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister bekannt zu geben und vom Zeitpunkt 
der öffentlichen Bekanntgabe an wirksam. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister veröffentlicht eine Liste der 
nach Absatz 2 zugelassenen sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung auf ihrer Internetseite. 

 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister er
teilt einer sonstigen Organisation für Herstellerverant
wortung auf Antrag innerhalb einer Frist von drei Mo
naten ab Einreichung aller für die Bearbeitung erfor
derlichen Informationen und Unterlagen die Zulas
sung, wenn die sonstige Organisation für Herstellerver
antwortung 

 

1. eine klar definierte Abdeckung in Bezug auf ein 
geografisches Gebiet, Verpackungen und Materi
alien hat, die sich nicht auf die Bereiche be
schränkt, in denen die Sammlung und Bewirt
schaftung von Abfällen am profitabelsten ist, 

 

2. in Bezug auf diejenigen Verpackungen, für die sie 
die Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der 
erweiterten Herstellerverantwortung wahrnimmt, 
Abfallsammelsysteme in ausreichender Weise be
reitstellt,  

 

3. die zu den Zwecken nach Nummer 2 erforderli
chen Vorkehrungen, insbesondere Vereinbarun
gen, mit Vertreibern, Behörden oder Dritten ge
troffen wurden, die in ihrem Namen Abfallbewirt
schaftung durchführen, 

 

4. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach 
Absatz 3 geleistet hat, 

 

5. eine Finanzierungsvereinbarung nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 abgeschlossen hat und 

 

6. die Anforderungen nach 
§ 20 Absatz 2 Nummer 3 und 5 entsprechend er
füllt.  

 

§ 19 Absatz 3 gilt entsprechend.  

(3) Die sonstige Organisation für Herstellerver
antwortung leistet gegenüber der Zentralen Stelle Ver
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packungsregister eine angemessene, insolvenzfeste Si
cherheit für den Fall, dass sie oder die von ihr beauf
tragten Dritten Pflichten nach diesem Gesetz nicht, 
nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen 
und den Herstellern, für die die sonstige Organisation 
für Herstellerverantwortung die erweiterte Herstel
lerverantwortung wahrnimmt oder sonstigen Wirt
schaftsbeteiligten, mit denen die sonstige Organisation 
für Herstellerverantwortung vertragliche Vereinbarun
gen zur Abfallbewirtschaftung getroffen hat, dadurch 
zusätzliche Kosten entstehen. Angemessen im Sinne 
von Satz 1 ist die Sicherheitsleistung in der Regel, 
wenn der abzusichernde Zeitraum drei Monate nicht 
überschreitet. Ein Überschreiten des Regelzeitraumes 
bedarf einer gesonderten Begründung. 

(4) § 20 Absatz 3 und § 19 Absatz 5 gelten ent
sprechend.  

 

§ 23 § 23 

Widerruf der Zulassung Widerruf der Zulassung 

(1) Die Zulassung nach § 19 Absatz 2 kann ganz 
oder teilweise widerrufen werden, wenn ein Hersteller 
seinen Pflichten nach § 39 Absatz 1 und 2 nicht nach
kommt oder eine der in § 19 Absatz 2 Satz 1 genannten 
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt; Arti
kel 47 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu 
beachten. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister feststellt, dass der 
Hersteller seinen Betrieb eingestellt hat oder wenn er 
seiner finanziellen Verpflichtung gegenüber der Zent
ralen Stelle Verpackungsregister aus der Finanzie
rungsvereinbarung auf Mahnung, die nach dem Eintritt 
der Fälligkeit erfolgt, nicht fristgemäß nachkommt. 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann die Zulassung nach § 19 Absatz 2 ganz oder teil
weise widerrufen, wenn eine der in 
§ 19 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht 
oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der Ver
ordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. Die Zulassung 
ist zu widerrufen, wenn die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister feststellt, dass der Hersteller seinen Be
trieb eingestellt hat, oder wenn er seiner finanziellen 
Verpflichtung gegenüber der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister aus der Finanzierungsvereinbarung auf 
Mahnung, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, 
nicht fristgemäß nachkommt. 

(2) Die Zulassung nach § 20 Absatz 2 kann ganz 
oder teilweise widerrufen werden, wenn ein System 
seinen Pflichten nach § 40 Absatz 1 und 2 nicht nach
kommt oder wenn eine der in § 20 Absatz 2 Satz 1 ge
nannten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vor
liegt; Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2025/40 ist zu beachten. Die Zulassung ist zu widerru
fen, wenn die Behörde feststellt, dass der Betrieb des 
Systems eingestellt wurde.  

(2) Die nach § 20 Absatz 1 Satz 1 zuständige 
Landesbehörde kann die Zulassung nach 
§ 20 Absatz 2 ganz oder teilweise widerrufen, wenn 
ein System seinen Pflichten nach § 40 Absatz 1 und 2 
nicht nachkommt oder wenn eine der in 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht 
oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der Ver
ordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. Die Zulassung 
ist zu widerrufen, wenn die zuständige Landesbe
hörde feststellt, dass der Betrieb des Systems einge
stellt wurde. 

(3) Die Zulassung nach § 22 Absatz 2 kann ganz 
oder teilweise widerrufen werden, wenn eine sonstige 
Organisation für Herstellerverantwortung ihren Pflich
ten nach § 41 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt oder 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann die Zulassung nach § 22 Absatz 2 ganz oder teil
weise widerrufen, wenn eine sonstige Organisation für 
Herstellerverantwortung ihren Pflichten nach 
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eine der in § 22 Absatz 2 Satz 1 genannten Vorausset
zungen nicht oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Ab
satz 5 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. 
Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Behörde 
feststellt, dass der Betrieb der sonstigen Organisation 
für Herstellerverantwortung eingestellt wurde.  

§ 41 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt oder eine der in 
§ 22 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht 
oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der Ver
ordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. Die Zulassung 
ist zu widerrufen, wenn die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister feststellt, dass der Betrieb der sonsti
gen Organisation für Herstellerverantwortung einge
stellt wurde 

(4) Der Widerruf der Zulassung nach den Absät
zen 1 bis 3 ist öffentlich bekannt zu geben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 4 Kapitel 4 

Pflichten der Systeme Pflichten der Systeme 

§ 24 § 24 

Gemeinsame Stelle der Systeme u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Systeme haben sich an einer Gemeinsa
men Stelle zu beteiligen. Die Zulassung nach § 20 wird 
unwirksam, wenn ein System sich nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Erteilung der Zulassung an der Ge
meinsamen Stelle beteiligt. 

 

(2) Die Gemeinsame Stelle hat insbesondere die 
folgenden Aufgaben: 

 

1. Aufteilung der Entsorgungskosten auf Grundlage 
der von der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
nach § 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 
festgestellten Marktanteile; 

 

2. Aufteilung der nach § 31 Absatz 2 vereinbarten 
Nebenentgelte auf Grundlage der von der Zentra
len Stelle Verpackungsregister nach 
§ 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 festge
stellten Marktanteile; 

 

3. wettbewerbsneutrale Koordination der Ausschrei
bungen nach den §§ 32 bis 37, insbesondere Be
stimmung der Ausschreibungsführer für jedes 
Sammelgebiet; 

 

4. Festlegung der Einzelheiten zur elektronischen 
Ausschreibungsplattform und zum Ausschrei
bungsverfahren nach § 36; 

 

5. Benennung der gemeinsamen Vertreter nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1; 

 

6. Benennung der Systemprüfer nach § 25 Absatz 4;  
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7. wettbewerbsneutrale Koordination der Informati
onsmaßnahmen nach § 40 Absatz 3 und Auftei
lung der Kosten dieser Maßnahmen auf Grund
lage der von der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister nach 
§ 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 festge
stellten Marktanteile. 

 

(3) Die Gemeinsame Stelle muss gewährleisten, 
dass sie für alle Systeme zu gleichen Bedingungen zu
gänglich ist und die Vorschriften zum Schutz von Be
triebs- und Geschäftsgeheimnissen eingehalten wer
den. Bei Entscheidungen, die die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger betreffen, hört die Gemeinsame 
Stelle die kommunalen Spitzenverbände an. 

 

§ 25 § 25 

Meldepflichten der Systeme u n v e r ä n d e r t  

(1) Systeme sind verpflichtet, die folgenden In
formationen über die bei ihnen vorgenommenen oder 
erwarteten Beteiligungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 
über eventuelle Abzüge von Verpackungsmengen auf
grund von Entgelterstattungen nach § 7 Absatz 3 
Satz 1, jeweils aufgeschlüsselt nach den in 
§ 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten und der 
Masse der Verpackungen sowie zugeordnet nach Her
stellern unter Angabe der jeweiligen Registrierungs
nummer, elektronisch an die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister zu melden: 

 

1. bis zum 15. Kalendertag des letzten Monats des 
jeweils laufenden Quartals die für das folgende 
Quartal erwartete Masse an beteiligten Verpa
ckungen (Zwischenmeldung) und 

 

2. bis zum 1. Juni eines jeden Jahres die Masse der 
für das vorangegangene Kalenderjahr tatsächlich 
beteiligten Verpackungen (Jahresmeldung). 

 

(2) Die Meldungen nach Absatz 1 sind der Zent
ralen Stelle Verpackungsregister in einer von einem 
Systemprüfer geprüften und bestätigten Fassung zu 
übermitteln. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann für die Übermittlung die Verwendung bestimmter 
elektronischer Formulare und Eingabemasken sowie 
eine bestimmte Verschlüsselung vorschreiben. Bei 
Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der übermittelten Meldungen 
kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister von den 
betroffenen Systemen die Übermittlung weiterer für 
die Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen 
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verlangen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 3 kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
außerdem im Einzelfall vorübergehend einen abwei
chenden Meldezeitraum bezüglich der Zwischenmel
dungen festlegen. Sofern ein System keine Zwischen- 
oder Jahresmeldung übermittelt oder die Anhalts
punkte nach Satz 3 nicht zur Überzeugung der Zentra
len Stelle Verpackungsregister ausräumen kann, ist die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister befugt, die Menge 
der beteiligten Verpackungen des betreffenden Sys
tems auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen 
zu schätzen. 

(3) Systeme sind verpflichtet, den an ihnen be
teiligten Herstellern den Inhalt der Jahresmeldung im 
Hinblick auf die dem jeweiligen Hersteller zuzuord
nenden systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 
mitzuteilen. 

 

(4) Die Systeme benennen einvernehmlich für 
einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren vier Sys
temprüfer. Einigen sich die Systeme nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf des Benennungszeit
raums eines Systemprüfers auf die Benennung eines 
Nachfolgers, entscheidet die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister über die Benennung des Systemprüfers. 

 

(5) Jedes System ist verpflichtet, bis zum 1. Juli 
des auf das jeweilige Geschäftsjahr folgenden Kalen
derjahres seinen handelsrechtlichen Jahresabschluss 
oder, falls ein System keinen handelsrechtlichen Jah
resabschluss vorlegen kann, eine Vermögensübersicht 
sowie in beiden Fällen zusätzlich einen handelsrechtli
chen Prüfungsbericht elektronisch an die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister zu melden. Jedes System 
hat dabei mindestens die in § 21 Absatz 3 Satz 1 ge
nannten Angaben zu machen. 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 gilt entsprechend. 
Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine fehlende fi
nanzielle Leistungsfähigkeit oder für die Unvollstän
digkeit der übermittelten Meldungen kann die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister von den betroffenen Syste
men die elektronische Übermittlung weiterer für die 
Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlan
gen, insbesondere die Vorlage geeigneter Unterlagen 
einer Bank, einer öffentlichen Sparkasse, eines Wirt
schaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers. 
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§ 26 § 26 

Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten u n v e r ä n d e r t  

(1) Systeme sind verpflichtet, im Rahmen der 
Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize zu schaf
fen, damit bei der Herstellung von systembeteiligungs
pflichtigen Verpackungen Folgendes gefördert wird: 

 

1. die Verwendung von Materialien und Material
kombinationen, die unter Berücksichtigung der 
Praxis der Sortierung und Verwertung zu einem 
möglichst hohen Prozentsatz recycelt werden 
können und 

 

2. die Verwendung von Rezyklaten sowie von nach
wachsenden Rohstoffen. 

 

(2) Jedes System hat der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister und dem Umweltbundesamt jährlich bis 
zum 1. Juni zu berichten, wie es die Vorgaben nach Ab
satz 1 bei der Bemessung der Beteiligungsentgelte im 
vorangegangenen Kalenderjahr umgesetzt hat. Dabei 
ist auch anzugeben, welcher Anteil der beteiligten Ver
packungen je Materialart einem hochwertigen Recyc
ling zugeführt wurde. Die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister überprüft die Berichte der Systeme auf 
Plausibilität. Sie kann im Einvernehmen mit dem Um
weltbundesamt verbindliche Vorgaben hinsichtlich der 
Form der Berichte beschließen und veröffentlichen. 
Sofern sich aus der Prüfung keine Beanstandungen er
geben, erteilt die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt dem je
weiligen System die Erlaubnis, den Bericht zu veröf
fentlichen.  

 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ver
öffentlicht im Einvernehmen mit dem Umweltbundes
amt bis zur Geltung eines der delegierten Rechtsakte 
nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a bis c der Verord
nung (EU) 2025/40 jährlich bis zum 1. September ei
nen Mindeststandard für die Bemessung der Recyc
lingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Ver
packungen unter Berücksichtigung der einzelnen Ver
wertungswege und der jeweiligen Materialart. 

 

 

§ 26a 

 Vorgaben zur ökologischen Gestaltung der Beteili
gungsentgelte, Verordnungsermächtigungen 

 (1) Das Bundesministerium für Umwelt, Kli
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit er
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lässt im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für Wirtschaft und Energie mit Zustimmung 
des Bundesrates Rechtsverordnungen mit Vorga
ben dazu, wie die ökologische Gestaltung der Betei
ligungsentgelte nach § 26 Absatz 1 zu erfolgen hat. 

 (2) Die nach Absatz 1 zu erlassenden Rechts
verordnungen enthalten mindestens die folgenden 
Inhalte: 

 1. Vorgaben dazu, durch welche Maßnahmen die 
Systeme Anreize zur Förderung der Recycling
fähigkeit von Verpackungen nach § 26 Ab
satz 1 Nummer 1 zu schaffen haben und wie 
die vereinnahmten Mittel zu verwenden sind, 
einschließlich 

 a) einer Verpflichtung der Hersteller nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 und der Systeme, bei 
der Bemessung der Recyclingfähigkeit bis 
zur Geltung der delegierten Rechtsakte 
nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a bis c 
der Verordnung (EU) 2025/40 den nach 
§ 26 Absatz 3 zu veröffentlichenden Min
deststandard anzuwenden, 

 b) Vorgaben dazu, wie und gegenüber wem 
die Recyclingfähigkeit von Verpackungen 
nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 nachzuwei
sen ist, 

 2. Vorgaben dazu, durch welche Maßnahmen die 
Systeme Anreize zur Förderung der Verwen
dung von Rezyklaten nach § 26 Absatz 1 Num
mer 2 zu schaffen haben, einschließlich Vorga
ben dazu, wie und gegenüber wem die Verwen
dung von Rezyklaten in Verpackungen nach 
§ 26 Absatz 1 Nummer 2 nachzuweisen ist, 

 3. einen geeigneten Überprüfungs- und Vollzugs
rahmen, einschließlich der Bestimmung von 
Zuständigkeiten für den Fall eines Verstoßes 
gegen nach den Nummern 1 und 2 erlassene 
Vorgaben. 

 (3) Die nach Absatz 1 zu erlassenden Rechts
verordnungen können zusätzlich zu den Inhalten 
nach Absatz 2 insbesondere die folgenden Inhalte 
enthalten: 

 1. Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister, die sich aus der Durchführung der nach 
Absatz 1 zu erlassenden Rechtsverordnungen 
ergeben, 
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 2. Vorgaben zur Zuständigkeit, zum Verfahren 
sowie inhaltliche Anforderungen bei der Fest
legung bestimmter Beträge, welche die Sys
teme bei der Bemessung ihrer Beteiligungsent
gelte aufgrund der Recyclingfähigkeit sowie 
der Verwendung von Rezyklaten in Verpa
ckungen nach § 26 Absatz 1 zu berücksichtigen 
haben, 

 3. Vorgaben zur Zuständigkeit, zum Verfahren 
sowie inhaltliche Anforderungen bei der Ent
scheidung über die Verwendung von Geldern, 
welche aufgrund der ökologischen Gestaltung 
der Beteiligungsentgelte nach § 26 Absatz 1 
von den Herstellern zu zahlen sind. 

Kapitel 5 Kapitel 5 

Gestaltung der Sammlung von Verpackungsab
fällen 

Gestaltung der Sammlung von Verpackungsab
fällen 

§ 27 § 27 

Abstimmung zwischen Systemen und öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Sammlung nach § 40 Absatz 1 ist auf die 
vorhandenen Sammelstrukturen der öffentlich-rechtli
chen Entsorgungsträger, in deren Gebiet sie eingerich
tet wird, abzustimmen. Die Abstimmung hat durch eine 
Abstimmungsvereinbarung zu erfolgen. Eine Abstim
mungsvereinbarung ist eine schriftliche Vereinbarung 
der Systeme mit dem jeweils zuständigen öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger. Die Belange des öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind dabei beson
ders zu berücksichtigen. Rahmenvorgaben nach § 29 
sind zu beachten. Die Abstimmungsvereinbarung darf 
der Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen im 
Wettbewerb und den Zielen dieses Gesetzes und der 
Verordnung (EU) 2025/40 nicht entgegenstehen. 

 

(2) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann im Rahmen der Abstimmung verlangen, dass sich 
die Systeme der sofortigen Vollstreckung aus der Ab
stimmungsvereinbarung nach den jeweils geltenden 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzen unterwerfen. 

 

(3) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann bei jeder wesentlichen Änderung der Rahmenbe
dingungen für die Sammlung nach § 40 Absatz 1 sowie 
im Falle einer Änderung seiner Rahmenvorgaben nach 
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§ 29 von den Systemen eine angemessene Anpassung 
der Abstimmungsvereinbarung verlangen. Für die Ver
handlung und den Abschluss gilt § 31 Absatz 1 ent
sprechend. 

§ 28 § 28 

Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wert
stoffsammlung 

Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wert
stoffsammlung 

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann mit den Systemen im Rahmen der Abstimmung 
vereinbaren, dass Nichtverpackungsabfälle aus Kunst
stoffen oder Metallen, die bei privaten Haushaltungen 
oder bei vergleichbaren Anfallstellen anfallen, gemein
sam mit den stoffgleichen Verpackungsabfällen durch 
eine einheitliche Wertstoffsammlung erfasst werden. 
Die Einzelheiten der Durchführung der einheitlichen 
Wertstoffsammlung können der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger und die Systeme im Rahmen ihrer 
jeweiligen Entsorgungsverantwortung näher ausgestal
ten. Dabei ist sicherzustellen, dass die Verwertungs
pflichten nach § 42 und die Nachweispflichten nach 
§ 43 bezüglich der Verpackungsabfälle eingehalten 
werden. Altgeräte im Sinne des Elektro- und Elektro
nikgerätegesetzes sowie Altbatterien im Sinne der Ver
ordnung (EU) 2023/1542 dürfen in der einheitlichen 
Wertstoffsammlung nicht miterfasst werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann im Rahmen der Abstimmung von den Systemen 
die Mitbenutzung seiner Sammelstruktur, die für die 
getrennte Erfassung von Papier, Pappe und Karton ein
gerichtet ist, gegen ein angemessenes Entgelt verlan
gen. Die Systeme können im Rahmen der Abstimmung 
von einem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
verlangen, ihnen die Mitbenutzung dieser Sammel
struktur gegen ein angemessenes Entgelt zu gestatten. 
Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann im 
Rahmen der Abstimmung von den Systemen verlan
gen, dass sie Nichtverpackungsabfälle aus Papier, 
Pappe und Karton gegen ein angemessenes Entgelt mit
sammeln.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Sofern die Sammlung der restentleerten 
Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen an 
vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einge
richteten Wertstoffhöfen durchgeführt werden soll, 
kann der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im 
Rahmen der Abstimmung von den Systemen ein ange
messenes Entgelt für die Mitbenutzung verlangen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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 (4) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungs
träger kann im Rahmen der Abstimmung von den 
Systemen für die Sammlung von Abfällen aus Ver
packungen nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe f der Verordnung (EU) 2025/40 jährlich 
ein Entgelt in Höhe von insgesamt 0,10 Euro pro 
Einwohner des entsprechenden Sammelgebietes 
verlangen. 

§ 29 § 29 

Rahmenvorgabe Rahmenvorgabe 

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann durch schriftlichen Verwaltungsakt gegenüber 
den Systemen festlegen, wie die nach § 40 Absatz 1 
durchzuführende Sammlung der restentleerten Kunst
stoff-, Metall- und Verbundverpackungen bei privaten 
Haushaltungen auszugestalten ist. Die Festlegung hat 
durch eine Rahmenvorgabe zu erfolgen. Sie umfasst 
insbesondere:  

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
kann durch schriftlichen Verwaltungsakt gegenüber 
den Systemen festlegen, wie die nach § 40 Absatz 1 
durchzuführende Sammlung der restentleerten Kunst
stoff-, Metall- und Verbundverpackungen bei privaten 
Haushaltungen auszugestalten ist. Dieser darf umfas
sen: 

1. die Art des Sammelsystems, entweder Holsystem, 
Bringsystem oder Kombination aus beiden Sam
melsystemen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Art und Größe der Sammelbehälter, sofern es 
sich um Standard-Sammelbehälter handelt, sowie 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Häufigkeit und den Zeitraum der Behälterlee
rungen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Rahmenvorgabe nach Absatz 1 muss ge
eignet ist sein, eine möglichst effektive und umweltver
trägliche Erfassung der Abfälle aus privaten Haushal
tungen sicherzustellen, und ihre Befolgung darf den 
Systemen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach die
sem Gesetz nicht technisch unmöglich oder wirtschaft
lich unzumutbar sein. Die Rahmenvorgabe darf nicht 
über den Entsorgungsstandard hinausgehen, welchen 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger der in sei
ner Verantwortung durchzuführenden Sammlung der 
gemischten Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltun
gen zugrunde legt.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Rahmenvorgaben können frühestens nach 
Ablauf von drei Jahren geändert werden. Jede Ände
rung ist mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf, 
mindestens jedoch ein Jahr vor ihrem Wirksamwerden, 
den Systemen bekannt zu geben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 30 § 30 

Berechnung der Entgelte Berechnung der Entgelte 

(1) Zur Bestimmung eines angemessenen Ent
gelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 2 haben 
sich die Parteien an den in § 9 des Bundesgebührenge
setzes festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätzen 
zu orientieren. Ansatzfähig ist dabei nur der Anteil der 
Kosten, der bei einer Sammlung nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 1 und 2 dem Anteil der Verpa
ckungsabfälle aus Papier, Pappe und Karton und bei ei
ner Sammlung nach § 28 Absatz 2 Satz 3 dem Anteil 
der Nichtverpackungsabfälle aus Papier, Pappe und 
Karton an der Gesamtmenge der in den Sammelbehäl
tern erfassten Abfälle entspricht; der Anteil kann nach 
Vorgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
entweder als Masseanteil oder als Volumenanteil be
rechnet werden. 

(1) Zur Bestimmung eines angemessenen Ent
gelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 2 haben 
sich die Parteien an den in § 9 des Bundesgebührenge
setzes festgelegten Grundlagen der Gebührenbe
messung zu orientieren. Ansatzfähig ist dabei nur der 
Anteil der Kosten, der bei einer Sammlung nach 
§ 28 Absatz 2 Satz 1 und 2 dem Anteil der Verpa
ckungsabfälle aus Papier, Pappe und Karton und bei ei
ner Sammlung nach § 28 Absatz 2 Satz 3 dem Anteil 
der Nichtverpackungsabfälle aus Papier, Pappe und 
Karton an der Gesamtmenge der in den Sammelbehäl
tern erfassten Abfälle entspricht; der Anteil kann nach 
Vorgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
entweder als Masseanteil oder als Volumenanteil be
rechnet werden. 

(2) Einigen sich die Parteien nach § 28 Absatz 2 
zugleich auf eine gemeinsame Verwertung durch den 
die Sammlung Durchführenden, so ist bei der Bestim
mung des angemessenen Entgelts auch der jeweilige 
Marktwert der Verpackungs- und Nichtverpackungs
abfälle zu berücksichtigen. Sofern keine gemeinsame 
Verwertung vereinbart wird, kann der jeweils die 
Sammlung des anderen Mitnutzende die Herausgabe 
eines Masseanteils verlangen, der dem Anteil an der 
Gesamtmasse der in den Sammelbehältern erfassten 
Abfälle entspricht, der in seiner Verantwortung zu ent
sorgen ist. Derjenige, der den Herausgabeanspruch gel
tend macht, hat die durch die Übergabe der Abfälle zu
sätzlich verursachten Kosten zu tragen sowie einen 
Wertausgleich für den Fall zu leisten, dass der Markt
wert des an ihn zu übertragenden Masseanteils an dem 
Sammelgemisch über dem Marktwert der Verpa
ckungs- oder Nichtverpackungsabfälle liegt, die er bei 
einer getrennten Sammlung in eigener Verantwortung 
zu entsorgen hätte. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Zur Bestimmung eines angemessenen Ent
gelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 3 haben 
sich die Parteien an den in § 9 des Bundesgebührenge
setzes festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätzen 
zu orientieren. Ansatzfähig ist dabei nur der Anteil der 
Kosten, der dem Anteil der Verpackungsabfälle an der 
Gesamtmenge der in den Wertstoffhöfen erfassten Ab
fälle entspricht; der Anteil kann nach Vorgabe des öf
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers entweder als 
Masseanteil oder als Volumenanteil berechnet werden. 

(3) Zur Bestimmung eines angemessenen Ent
gelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 3 haben 
sich die Parteien an den in § 9 des Bundesgebührenge
setzes festgelegten Grundlagen der Gebührenbe
messung zu orientieren. Ansatzfähig ist dabei nur der 
Anteil der Kosten, der dem Anteil der Verpackungsab
fälle an der Gesamtmenge der in den Wertstoffhöfen 
erfassten Abfälle entspricht; der Anteil kann nach Vor
gabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
entweder als Masseanteil oder als Volumenanteil be
rechnet werden. 
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§ 31 § 31 

Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der Ab
stimmungsvereinbarungen 

Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der Ab
stimmungsvereinbarungen 

(1) In einem Gebiet, in dem mehrere Systeme 
eingerichtet werden oder eingerichtet sind, sind die 
Systembetreiber verpflichtet, einen gemeinsamen Ver
treter zu benennen, der mit dem öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger die Verhandlungen über den erstma
ligen Abschluss sowie jede Änderung der Abstim
mungsvereinbarung führt. Der Abschluss sowie jede 
Änderung der Abstimmungsvereinbarung bedürfen der 
Zustimmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
trägers sowie von mindestens zwei Dritteln der an der 
Abstimmungsvereinbarung beteiligten Systeme. Ein 
System, das in einem Gebiet mit bereits bestehender 
Abstimmungsvereinbarung eingerichtet wird, hat sich 
der vorhandenen Abstimmungsvereinbarung zu unter
werfen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein System ist verpflichtet, sich entspre
chend seinem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen, 
die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
durch Abfallberatung in Bezug auf die von den Syste
men durchgeführte Sammlung nach § 40 Absatz 1 so
wie durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung 
und Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den 
Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt 
werden, entstehen. Zur Berechnung der Kosten sind die 
in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten Ge
bührenbemessungsgrundsätze anzuwenden. 

(2) Ein System ist verpflichtet, sich entspre
chend seinem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen, 
die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
durch Abfallberatung in Bezug auf die von den Syste
men durchgeführte Sammlung nach § 40 Absatz 1 so
wie durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung 
und Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den 
Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt 
werden, entstehen. Zur Berechnung der Kosten sind die 
in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten 
Grundlagen der Gebührenbemessung anzuwenden. 

§ 32 § 32 

Ausschreibung von Sammelleistungen; Ausschrei
bungsführer 

Ausschreibung von Sammelleistungen; Ausschrei
bungsführer 

(1) Die Systeme haben die nach § 45 Absatz 1 
zu erbringenden Sammelleistungen unter Beachtung 
der Abstimmungsvereinbarungen nach § 27 Absatz 1 
und der Rahmenvorgaben nach § 29 im Wettbewerb im 
Wege transparenter und diskriminierungsfreier Aus
schreibungsverfahren über eine elektronische Aus
schreibungsplattform nach Maßgabe dieser Vorschrift 
zu vergeben.  

(1) Die Systeme haben die nach § 40 Absatz 1 
zu erbringenden Sammelleistungen unter Beachtung 
der Abstimmungsvereinbarungen nach § 27 Absatz 1 
und der Rahmenvorgaben nach § 29 im Wettbewerb im 
Wege transparenter und diskriminierungsfreier Aus
schreibungsverfahren über eine elektronische Aus
schreibungsplattform nach Maßgabe dieser Vorschrift 
zu vergeben.  

(2) Die Systeme beauftragen einen Ausschrei
bungsführer mit der eigenverantwortlichen Durchfüh
rung des Ausschreibungsverfahrens für ein bestimmtes 
Sammelgebiet. Der Ausschreibungsführer ist ein ein
zelnes System. Dabei soll der Ausschreibungsführer in 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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diesem Gebiet die Hauptkostenverantwortung für die 
Sammlung übernehmen. Die weiteren Systeme können 
für ihren Anteil mit dem erfolgreichen Bieter individu
elle Mitbenutzungsverträge schließen; die Ausschrei
bungspflicht nach Absatz 1 gilt hierbei nicht.  

(3) Die Erteilung eines Sammelauftrags durch 
ein System ist von Anfang an unwirksam, wenn sie 
ohne Ausschreibungsverfahren oder ohne vorherige In
formation nach § 34 Absatz 5 und ohne Einhaltung der 
Wartefrist nach § 34 Absatz 6 erfolgte und dieser Ver
stoß in einem Schiedsverfahren nach den § 35 festge
stellt worden ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Falle einer Unwirksamkeit der Auf
tragserteilung nach Absatz 3 sind die auf dem unwirk
samen Sammelauftrag beruhenden Mitbenutzungsver
träge ebenfalls unwirksam. Der erfolgreiche Bieter darf 
die weiteren Systeme bei der Vereinbarung der Mitbe
nutzungsverträge nicht ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund unterschiedlich behandeln. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 33 § 33 

Durchführung des Ausschreibungsverfahrens u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Auftragnehmer werden in einem offenen 
Ausschreibungsverfahren ermittelt. Der Ausschrei
bungsführer teilt seine Absicht, einen Sammelauftrag 
zu vergeben, in einer Auftragsbekanntmachung über 
die elektronische Ausschreibungsplattform öffentlich 
mit. Mit der Auftragsbekanntmachung hat er zugleich 
alle für die Abgabe eines Angebots erforderlichen Un
terlagen bereitzustellen. Jedes interessierte Unterneh
men kann ein Angebot abgeben.  

 

(2) Die Frist für den Eingang der Angebote be
trägt mindestens 60 Tage, gerechnet ab dem Tag nach 
der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung. 
Wenn innerhalb der Frist nach Satz 1 keine geeigneten 
Angebote abgegeben worden sind, kann der Auftrag im 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
vergeben werden; ein Angebot gilt als ungeeignet, 
wenn es offensichtlich nicht den in den Ausschrei
bungsunterlagen genannten Bedürfnissen und Anfor
derungen entspricht. 

 

(3) Der Ausschreibungsführer ist verpflichtet, 
die einzelnen Schritte des Ausschreibungsverfahrens 
zeitnah zu dokumentieren. Hierzu stellt er sicher, dass 
er über ausreichend Dokumentation verfügt, um Ent
scheidungen in allen Phasen des Ausschreibungsver
fahrens, insbesondere zur Prüfung der vorgelegten An
gebote und zur Zuschlagsentscheidung, nachvollzieh
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bar zu begründen. Der Betreiber der elektronischen 
Ausschreibungsplattform hat die Ermittlung der preis
günstigsten Angebote gleichermaßen zu dokumentie
ren. Die Dokumentation ist für mindestens drei Jahre 
ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. 

(4) Soweit Verpackungen aus Papier, Pappe und 
Karton zusammen mit stoffgleichen Nichtverpackun
gen im Wege der Mitbenutzung nach § 28 Absatz 2 in 
einem Sammelbehälter erfasst werden, können die Sys
teme und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
die Sammelleistung gemeinsam ausschreiben. Die Sys
teme und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
können in diesem Fall auch den jeweils anderen mit der 
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens beauftra
gen. In beiden Fällen sind die vergaberechtlichen Vor
gaben, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften für den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gelten, vor
rangig anzuwenden. Soweit das Ausschreibungsver
fahren gemeinsam durchgeführt wird, sind alle betei
ligten Auftraggeber für die Einhaltung der Bestimmun
gen über das Ausschreibungsverfahren gemeinsam ver
antwortlich. 

 

§ 34 § 34 

Zuschlagserteilung; Vertragsschluss u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Zuschlag für die einzelnen Vertragsge
biete wird jeweils auf das preislich günstigste Angebot 
von geeigneten Unternehmen erteilt. Dazu ermittelt der 
Betreiber der elektronischen Ausschreibungsplattform 
das preislich günstigste Angebot und gewährt dem 
Ausschreibungsführer Einsichtnahme in das Angebot; 
preisgleiche Angebote können gleichzeitig eingesehen 
werden. 

 

(2) Der Ausschreibungsführer überprüft die Eig
nung des Bieters anhand der nach § 122 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen festgelegten Eig
nungskriterien, das Nichtvorliegen von Ausschluss
gründen nach den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sowie gegebenenfalls 
Maßnahmen des Bieters zur Selbstreinigung nach 
§ 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen. Er prüft darüber hinaus das Angebot auf Vollstän
digkeit und fachliche und rechnerische Richtigkeit. Er 
darf dabei von dem Bieter nur Aufklärung über das An
gebot oder dessen Eignung verlangen. 

 

(3) Verhandlungen, insbesondere über Änderun
gen des Angebots oder des Preises, sind grundsätzlich 
unzulässig. Nur bei preisgleichen Angeboten mehrerer 
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geeigneter Bieter darf der Ausschreibungsführer aus
nahmsweise über den Preis verhandeln. 

(4) Schließt der Ausschreibungsführer einen 
Bieter wegen Ungeeignetheit oder Vorliegens eines der 
in den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen genannten Gründe aus oder er
füllt das Angebot nicht die vorgegebenen Mindestan
forderungen, so wird ihm vom Betreiber der elektroni
schen Ausschreibungsplattform das nächstgünstigste 
Angebot zur Prüfung vorgelegt. 

 

(5) Nach der Zuschlagsentscheidung hat der Be
treiber der elektronischen Ausschreibungsplattform die 
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, unverzüglich über den Namen des Unterneh
mens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung 
ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses zu informieren; die hierfür erforder
lichen Informationen erhält er vom Ausschreibungs
führer.  

 

(6) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach 
Absendung der Information nach Absatz 5 geschlossen 
werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information; auf den Tag des Zugangs beim be
troffenen Bieter kommt es nicht an. 

 

§ 35 § 35 

Einspruch; Schiedsgerichtsverfahren u n v e r ä n d e r t  

(1) Jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 
Sammelauftrag hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten durch Nichtbeachtung der Bestimmungen 
über das Ausschreibungsverfahren geltend macht, kann 
die Ausschreibung und die Zuschlagsentscheidung 
durch ein Schiedsgericht prüfen lassen. Der schriftliche 
und begründete Antrag auf Durchführung eines 
Schiedsverfahrens ist spätestens innerhalb von 15 Ka
lendertagen nach Absendung der Information nach 
§ 34 Absatz 5 bei der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. einzureichen; sofern eine 
solche Information unterblieben ist, ist der Antrag spä
testens sechs Monate nach Vertragsschluss einzu
reichen. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen 
durch die behauptete Verletzung der Ausschreibungs
vorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entste
hen droht.  

 

(2) Die Deutsche Institution für Schiedsgerichts
barkeit e. V. informiert unverzüglich den Ausschrei
bungsführer in Textform über den Antrag auf Durch
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führung eines Schiedsverfahrens. Während der Dauer 
des Schiedsverfahrens darf der Ausschreibungsführer 
den Zuschlag nicht erteilen. 

(3) Das Schiedsverfahren wird nach der 
Schiedsgerichtsordnung und den ergänzenden Regeln 
für beschleunigte Verfahren der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. und, soweit erforder
lich, nach den Bestimmungen des deutschen Schieds
rechts nach den §§ 1025 bis 1066 der Zivilprozessord
nung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs 
durch einen Schiedsrichter, der durch die Deutsche In
stitution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. nach Anhö
rung der Parteien benannt wird, endgültig entschieden. 
Die Entscheidung ergeht schriftlich und nach Möglich
keit innerhalb einer Frist von acht Wochen ab Eingang 
des Antrags bei der Deutschen Institution für Schieds
gerichtsbarkeit e. V.  

 

(4) Das Schiedsgericht entscheidet, ob der An
tragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die 
geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu 
beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Inte
ressen zu verhindern. Ein wirksam erteilter Zuschlag 
kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Schieds
verfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhe
bung oder durch Einstellung des Ausschreibungsver
fahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt das 
Schiedsgericht auf Antrag eines Beteiligten fest, ob 
eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. Die Zuständig
keiten der ordentlichen Gerichte für die Geltendma
chung von Schadensersatzansprüchen bleiben unbe
rührt. 

 

§ 36 § 36 

Elektronische Ausschreibungsplattform u n v e r ä n d e r t  

(1) Einzelheiten zur elektronischen Ausschrei
bungsplattform und zum Ausschreibungsverfahren re
geln die Systembetreiber untereinander. Sie legen die 
beabsichtigten Regelungen rechtzeitig vor deren Um
setzung dem Bundeskartellamt vor.  

 

(2) Der Zugang zur elektronischen Ausschrei
bungsplattform wird über die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister bereitgestellt.  

 

(3) Die Systeme gewährleisten, dass die Ent
wicklung und der Betrieb der elektronischen Aus
schreibungsplattform sowie die technische Durchfüh
rung der Ausschreibungen durch einen zur Verschwie
genheit hinsichtlich der über die Plattform abgewickel
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ten Informationen verpflichteten neutralen Dienstleis
ter erfolgen. 

§ 37 § 37 

Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen und der Vergabeverordnung 

Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen und der Vergabeverordnung 

Soweit in den §§ 32 bis 36 nichts anderes geregelt 
ist, gelten die §§ 121 bis 126, 128 und 132 Absatz 1 bis 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
und § 133 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen sowie die §§ 5 bis 7 und 29 Absatz 1 der Verga
beordnung, die §§ 31 bis 34, 36, 43 bis 47 und 48 Ab
satz 1, 2 und 4 bis 8 der Vergabeordnung, die §§ 49 und 
53 Absatz 7 bis 9 der Vergabeverordnung, die §§ 56, 
57 und 60 Absatz 1 bis 3 der Vergabeverordnung und 
die §§ 61 und 63 der Vergabeverordnung entspre
chend. 

Soweit in den §§ 32 bis 36 nichts anderes geregelt 
ist, gelten die §§ 121 bis 126, 128 und 132 Absatz 1 bis 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
und § 133 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen sowie die §§ 5 bis 7 und 29 Absatz 1 der 
Vergabeverordnung, die §§ 31 bis 34, 36, 43 bis 47 
und 48 Absatz 1, 2 und 4 bis 8 der Vergabeordnung, 
die §§ 49 und 53 Absatz 7 bis 9 der Vergabeverord
nung, die §§ 56, 57 und 60 Absatz 1 bis 3 der Vergabe
verordnung und die §§ 61 und 63 der Vergabeverord
nung entsprechend. 

Kapitel 6 Kapitel 6 

Rücknahme, Sammlung und Verwertung von 
Verpackungen 

Rücknahme, Sammlung und Verwertung von 
Verpackungen 

§ 38 § 38 

Getrennte Sammlung Getrennte Sammlung 

Restentleerte Verpackungen, die in privaten 
Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen 
als Abfall anfallen, sind einer vom gemischten Sied
lungsabfall getrennten Sammlung nach den nachfol
genden Vorschriften dieses Kapitels zuzuführen. Die 
Vorgaben nach der Gewerbeabfallverordnung bleiben 
unberührt.  

Restentleerte Verpackungen, die in privaten 
Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen 
als Abfall anfallen, sind einer vom gemischten Sied
lungsabfall getrennten Sammlung nach den nachfol
genden Vorschriften dieses Kapitels zuzuführen. Die 
Vorgaben nach der Gewerbeabfallverordnung bleiben 
unberührt. Davon ausgenommen sind Verpackungen 
nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f der 
Verordnung (EU) 2025/40. 

§ 39 § 39 

Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur Rück
nahme und Verwertung  

u n v e r ä n d e r t  

(1) Hersteller und in der Lieferkette nachfol
gende Vertreiber sind verpflichtet, folgende ge
brauchte, restentleerte Verpackungen der gleichen Art, 
Form und Größe wie die von ihnen im Bundesgebiet 
bereitgestellten am Ort der tatsächlichen Übergabe 
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oder in dessen unmittelbarer Nähe getrennt von übrigen 
Abfällen zu sammeln und unentgeltlich zurückzuneh
men: 

1. Transportverpackungen, die nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig 
sind, 

 

2. Verkaufs- und Umverpackungen, die nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig 
sind, 

 

3. Primärproduktionsverpackungen, die nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig 
sind, 

 

4. systembeteiligungspflichtige Verpackungen, für 
die wegen Systemunverträglichkeit nach 
§ 7 Absatz 5 Satz 1 eine Systembeteiligung nicht 
möglich ist, 

 

5. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgü
ter und 

 

6. wiederverwendbare Verpackungen nach Arti
kel 11 der Verordnung (EU) 2025/40.  

 

Für Endvertreiber beschränkt sich die Rücknahme
pflicht nach Satz 1 auf Verpackungen, die von solchen 
Waren stammen, die der Vertreiber in seinem Sorti
ment führt. Endvertreiber von Verpackungen nach 
Satz 1 müssen die Endabnehmer durch geeignete Maß
nahmen in angemessenem Umfang über die Rückgabe
möglichkeit und deren Sinn und Zweck informieren. 
Im Rahmen wiederkehrender Belieferungen kann die 
Rücknahme auch bei einer der nächsten Anlieferungen 
erfolgen. Hersteller und in der Lieferkette nachfol
gende Vertreiber können untereinander sowie mit den 
Endabnehmern, sofern es sich bei diesen nicht um Ver
braucher handelt, abweichende Vereinbarungen über 
den Ort der Rückgabe und die Kostenregelung treffen.  

 

(2) Ist einem Hersteller oder in der Lieferkette 
nachfolgenden Vertreiber von Verpackungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 eine umwelt- und ge
sundheitsverträgliche Rücknahme am Ort der tatsäch
lichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe 
nicht möglich, kann die Rücknahme auch in einer zent
ralen Annahmestelle erfolgen, wenn diese in einer für 
den Rückgabeberechtigten zumutbaren Entfernung 
zum Ort der tatsächlichen Übergabe liegt und zu den 
geschäftsüblichen Öffnungszeiten des Vertreibers zu
gänglich ist. Endvertreiber von Verpackungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 müssen die Verbrau
cher durch deutlich erkennbare und lesbare Schriftta
feln in der Verkaufsstelle und im Fernabsatz durch an
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dere geeignete Maßnahmen auf die Rückgabemöglich
keit hinweisen. 

(3) Hersteller und in der Lieferkette nachfol
gende Vertreiber, die Verpackungen nach Absatz 1 
Satz 1 zurücknehmen oder, im Falle des Artikels 3 Ab
satz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, ver
packte Produkte auspacken, sind verpflichtet, die Ver
packungen einer Wiederverwendung oder einer Ver
wertung nach den Anforderungen des § 42 Absatz 5 
zuzuführen. Die Anforderungen des § 42 Absatz 5 kön
nen auch durch die Rückgabe an einen Vorvertreiber 
erfüllt werden. Hersteller und in der Lieferkette nach
folgende Vertreiber nach Satz 1 haben über die Erfül
lung der Rücknahme- und Verwertungsanforderungen 
nach den Sätzen 4 und 5 Nachweis zu führen. Hierzu 
sind jährlich bis zum 15. Mai die im vorangegangenen 
Kalenderjahr im Bundesgebiet bereitgestellten bezie
hungsweise, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Num
mer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in 
der Fassung vom 19. Dezember 2024, beim Auspacken 
verpackter Produkte angefallenen sowie die zurückge
nommenen und verwerteten Verpackungen in nach
prüfbarer Form zu dokumentieren. Die Dokumentation 
ist aufgeschlüsselt nach Materialart und Masse zu er
stellen. Zur Bewertung der Richtigkeit und Vollstän
digkeit der Dokumentation sind geeignete Mechanis
men zur Selbstkontrolle einzurichten. Die Dokumenta
tion ist der zuständigen Landesbehörde, auf deren Ge
biet der Hersteller oder Vertreiber ansässig ist, auf Ver
langen vorzulegen. Die Übertragung der erweiterten 
Herstellerverantwortung für die Gesamtheit oder eine 
Teilmenge der im Bundesgebiet bereitgestellten Verpa
ckungen ist der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
unter Nennung der beauftragten sonstigen Organisatio
nen für Herstellerverantwortung unverzüglich elektro
nisch zu übermitteln. 

 

(4) Hersteller und in der Lieferkette nachfol
gende Vertreiber von Verpackungen nach Absatz 1 
Satz 1 sind verpflichtet, die finanziellen und organisa
torischen Mittel vorzuhalten, um ihren Pflichten nach 
dieser Vorschrift nachzukommen. Sie haben zur Be
wertung ihrer Finanzverwaltung, die auch die finanzi
ellen Mittel zur Erfüllung ihrer Pflichten nach dieser 
Vorschrift, insbesondere nach Absatz 1 Satz 1 und 5 
sowie Absatz 3 Satz 3 bis 7 umfassen muss, geeignete 
Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 

 

(5) Falls kein System eingerichtet ist, gelten die 
Rücknahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1, die Hinweis
pflicht nach Absatz 2 Satz 2 sowie die Pflichten nach 
Absatz 4 in Bezug auf systembeteiligungspflichtige 
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Verpackungen entsprechend. Für Endvertreiber mit ei
ner Verkaufsfläche von weniger als 200 Quadratmetern 
beschränkt sich die Rücknahmepflicht nach Satz 1 auf 
Verpackungen der Marken, die der Vertreiber in sei
nem Sortiment führt. Hersteller und in der Lieferkette 
nachfolgende Vertreiber müssen nach den Sätzen 1 und 
2 zurückgenommenen Verpackungen einer Wiederver
wendung oder einer Verwertung entsprechend den An
forderungen des § 42 Absatz 1 bis 3 zuführen. Die An
forderungen nach Satz 3 können auch durch die Rück
gabe an einen Vorvertreiber erfüllt werden. Über die 
Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungsanforde
rungen ist von den nach Satz 3 Verpflichteten ein 
Nachweis entsprechend den Vorgaben in Absatz 3 
Satz 4 und 5 zu führen und der zuständigen Landesbe
hörde, auf deren Gebiet der Hersteller oder Vertreiber 
ansässig ist, auf Verlangen vorzulegen. 

(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten 
können eine sonstige Organisation für Herstellerver
antwortung nach § 3 Absatz 10 mit der Erfüllung ihrer 
Pflichten nach den Absätzen 1, 2, 3 Satz 1 und 2 und 
Absatz 4 beauftragen. Sie haben die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister unverzüglich über eine solche Be
auftragung unter Angabe des Namens und der An
schrift des Sitzes der sonstigen Organisation für Her
stellerverantwortung zu informieren. Satz 1 gilt nicht 
für die Pflichten nach Absatz 3 Satz 3 bis 6.  

 

§ 40 § 40 

Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, 
Verwertung und Information 

Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, 
Verwertung und Information 

(1) Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugs
gebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten 
Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung 
aller restentleerten Verpackungen, die in privaten 
Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen 
anfallen über ein Holsystem oder in deren Nähe über 
ein Bringsystem oder durch eine Kombination beider 
Varianten in ausreichender Weise und für die privaten 
Haushaltungen und die vergleichbare Anfallstelle un
entgeltlich sicherzustellen. Die Sammelsysteme müs
sen geeignet sein, alle in privaten Haushaltungen und 
bei vergleichbaren Anfallstellen anfallenden restent
leerten Verpackungen bei einer regelmäßigen Leerung 
aufzunehmen. Die Sammlung ist auf Abfälle aus priva
ten Haushaltungen sowie auf Abfälle vergleichbarer 
Anfallstellen zu beschränken. Mehrere Systeme kön
nen bei der Einrichtung und dem Betrieb ihrer Sammel
strukturen zusammenwirken. 

(1) Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugs
gebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten 
Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung 
aller restentleerten Verpackungen, außer solchen 
nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f der 
Verordnung (EU) 2025/40, die in privaten Haushal
tungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen anfallen 
über ein Holsystem oder in deren Nähe über ein Bring
system oder durch eine Kombination beider Varianten 
in ausreichender Weise und für die privaten Haushal
tungen und die vergleichbare Anfallstelle unentgeltlich 
sicherzustellen. Die Sammelsysteme müssen geeignet 
sein, alle in privaten Haushaltungen und bei vergleich
baren Anfallstellen anfallenden restentleerten Verpa
ckungen, außer solchen nach Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 
2025/40, bei einer regelmäßigen Leerung aufzuneh
men. Die Sammlung ist auf Abfälle aus privaten Haus
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haltungen sowie auf Abfälle vergleichbarer Anfallstel
len zu beschränken. Mehrere Systeme können bei der 
Einrichtung und dem Betrieb ihrer Sammelstrukturen 
zusammenwirken. 

(2) Die von den Systemen erfassten Abfälle sind 
einer Verwertung nach den Anforderungen des § 42 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4 Satz 1 zuzuführen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Systeme sind verpflichtet, die Verbrau
cher und vergleichbaren Anfallstellen in angemesse
nem Umfang über Sinn und Zweck der getrennten 
Sammlung von Verpackungsabfällen, über die hierzu 
eingerichteten Sammelsysteme und über die erzielten 
Verwertungsergebnisse zu informieren; § 31 Absatz 2 
ist zu beachten. Im Hinblick auf Einwegkunststoffver
packungen müssen die Systeme darüber hinaus infor
mieren: 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. über die Auswirkungen einer Vermüllung auf die 
Umwelt, insbesondere auf die Meeresumwelt, und 

 

2. über Maßnahmen zur Vermeidung dieser Vermül
lung, insbesondere über die Verfügbarkeit von 
wiederverwendbaren Verpackungen als Alterna
tive zu den in Teil G des Anhangs der Richtlinie 
(EU) 2019/904 genannten Einwegkunststoffver
packungen.  

 

Die Information hat in regelmäßigen Zeitabständen zu 
erfolgen und soll sowohl lokale als auch überregionale 
Maßnahmen beinhalten. Bei der Vorbereitung der In
formationsmaßnahmen sind die Einrichtungen der 
kommunalen Abfallberatung und Verbraucherschutz
organisationen zu beteiligen. 

 

(4) Neben der Bereitstellung der Informationen 
nach Artikel 46 Absatz 4 und Artikel 55 Absatz 1 und 
2 der Verordnung (EU) 2025/40 haben die Systeme die 
folgenden Informationen auf ihren Internetseiten zu 
veröffentlichen und regelmäßig zu aktualisieren: 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. ihre Eigentums- und Mitgliederverhältnisse,   

2. die von den beteiligten Herstellern geleisteten 
Entgelte je im Bundesgebiet bereitgestellter sys
tembeteiligungspflichtiger Verpackung oder je 
Masseeinheit an systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen und  

 

3. das Verfahren, das sie zur Auswahl der Abfallbe
wirtschaftungseinrichtungen verwenden, soweit 
diese nicht nach den Vorgaben der §§ 32 bis 37 
ausgewählt werden.  

 

Die Veröffentlichungspflicht nach Satz 1 gilt nicht, 
wenn es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Die 
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Zentrale Stelle Verpackungsregister kann bei Zweifeln 
an dem Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses von 
den Systemen eine Begründung in Textform verlangen, 
warum es sich bei der nicht veröffentlichten Informa
tion um ein Geschäftsgeheimnis handelt. 

§ 41 § 41 

Pflichten der sonstigen Organisationen für Herstel
lerverantwortung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Sonstige Organisationen für Herstellerver
antwortung sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der be
teiligten Hersteller eine vom sonstigen gewerblichen 
Abfall getrennte Sammlung aller bei ihnen beteiligten 
restentleerten Verpackungen beim Anfallort oder in 
dessen Nähe oder durch eine Kombination der beiden 
Varianten in ausreichender Weise und für die Erzeuger 
der Verpackungsabfälle unentgeltlich sicherzustellen. 
Hersteller nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buch
stabe e können abweichende Vereinbarungen über den 
Ort der Rückgabe und die Kostenregelung mit der 
sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung 
treffen. Die Sammelsysteme müssen geeignet sein, alle 
der bei ihnen beteiligten bei den Anfallorten anfallen
den restentleerten Verpackungen bei einer regelmäßi
gen Leerung aufzunehmen. Die Sammlung darf nicht 
bei privaten Haushaltungen oder vergleichbaren An
fallstellen hinsichtlich systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen erfolgen.  

 

(2) Die von den sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung erfassten Verpackungen sind 
von diesen Organisationen einer Wiederverwendung 
oder einer Verwertung nach den Anforderungen des 
§ 42 Absatz 5 zuzuführen. 

 

(3) Sonstige Organisationen für Herstellerver
antwortung haben über die Verwertung der durch die 
Sammlung nach Absatz 1 Satz 1 erfassten restentleer
ten Verpackungen ab dem Zeitpunkt der Zulassung ka
lenderjährlich einen Nachweis zu führen. Hierzu sind 
jährlich bis zum 15. Mai die im vorangegangenen Ka
lenderjahr beteiligten Verpackungen sowie vollständig 
dokumentierte Angaben über die erfassten und über die 
der Vorbereitung zu Wiederverwendung, dem Recyc
ling, dem werkstofflichen Recycling oder der Verwer
tung zugeführten Mengen zu dokumentieren. Die Do
kumentation ist nach den Materialien Glas, Papier, 
Pappe und Karton, Flüssigkeitskartons, Eisenmetalle, 
Aluminium, Kunststoff und Holz aufzuschlüsseln. 
Sonstige Materialien sind jeweils zu einer einheitlichen 
Angabe zusammenzufassen. Verbundverpackungen 
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sind dem entsprechenden Hauptverpackungsmaterial 
nach Satz 3 zuzuordnen. Zur Bewertung der Richtig
keit und Vollständigkeit der Berechnung haben die 
sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 
geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurich
ten. Die Dokumentation ist den beteiligten Herstellern 
und der zuständigen Landesbehörde, auf deren Gebiet 
der Hersteller ansässig ist, auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Sonstige Organisationen für Herstellerver
antwortung müssen die Zentrale Stelle Verpackungsre
gister unverzüglich über den Abschluss eines Vertrages 
mit einem Hersteller über die Beteiligung von Verpa
ckungen unter Angabe des Namens, der Adresse und 
der Registrierungsnummer des Herstellers informieren. 

 

(5) § 40 Absatz 4 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die zu veröffentlichenden Angaben 
nach Nummer 2 auf die beteiligten nicht systembeteili
gungspflichtigen Verpackungen und Verpackungen 
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezogen werden.  

 

§ 42 § 42 

Anforderungen an die Verwertung Anforderungen an die Verwertung 

(1) Die Systeme haben die durch die Sammlung 
nach § 40 Absatz 1 Satz 1 erfassten restentleerten Ver
packungen nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig einer Vorberei
tung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zu
zuführen. Soweit die Abfälle nach Satz 1 nicht verwer
tet werden, sind sie dem zuständigen öffentlich-recht
lichen Entsorgungsträger nach Maßgabe des § 17 Ab
satz 1 Satz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu über
lassen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmit
tel mindestens folgende Anteile der bei ihnen beteilig
ten Verpackungen dem Recycling zuzuführen: 

(2) Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmit
tel mindestens folgende Anteile der bei ihnen beteilig
ten Verpackungen dem Recycling zuzuführen: 

1. 90 Masseprozent bei Glas, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. 90 Masseprozent bei Papier, Pappe und Karton, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. 90 Masseprozent bei Eisenmetallen, 95 Massepro
zent ab dem 1. Januar 2028, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. 90 Masseprozent bei Aluminium, 95 Massepro
zent ab dem 1. Januar 2028, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. 80 Masseprozent bei Getränkekartonverpackun
gen,  

5. u n v e r ä n d e r t  

6. 70 Masseprozent bei sonstigen Verbundverpa
ckungen, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. 75 Masseprozent bei Kunststoffen ab dem 1. Ja
nuar 2028, 80 Masseprozent ab dem 1. Januar 
2030. 

7. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Flüssigkeitskartons. Die 
Systeme sind verpflichtet, im Jahresmittel mindestens 
63 Masseprozent, ab dem 1. Januar 2028 mindestens 70 
Masseprozent und ab dem 1. Januar 2030 mindestens 
75 Masseprozent der bei ihnen beteiligten Verpackun
gen aus Kunststoff dem werkstofflichen Recycling zu
zuführen. Die Differenz zwischen den in 
Satz 1 Nummer 7 und den in Satz 2 genannten Quoten 
kann durch die Zuführung zu anderen als den in Satz 2 
genannten Recyclingverfahren ausgeglichen werden. 

Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmittel mindes
tens 63 Masseprozent, ab dem 1. Januar 2028 mindes
tens 70 Masseprozent und ab dem 1. Januar 2030 min
destens 75 Masseprozent der bei ihnen beteiligten Ver
packungen aus Kunststoff dem werkstofflichen Recyc
ling zuzuführen. Die Differenz zwischen den in 
Satz 1 Nummer 7 und den in Satz 2 genannten Quoten 
kann durch die Zuführung zu anderen als den in Satz 2 
genannten Recyclingverfahren ausgeglichen werden. 

(3) Bei Verbundverpackungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 und 6 ist insbesondere das Recycling 
der Hauptmaterialkomponente sicherzustellen, soweit 
nicht das Recycling eines anderen Materialkomponente 
den Zielen der Kreislaufwirtschaft besser entspricht. 
Soweit Verbundverpackungen einem eigenen Verwer
tungsweg zugeführt werden, ist ein eigenständiger 
Nachweis der Quoten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 
und 6 zulässig. Für Verbundverpackungen, die im 
Strom einer der in Absatz 2 Satz 1 und 2 genannten 
Hauptmaterialarten erfasst und einer Verwertung zuge
führt werden, sind die Quoten nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 und 6 durch geeignete Stichprobenerhebun
gen nachzuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Systeme sind verpflichtet, von den im 
Rahmen der Sammlung der restentleerten Kunststoff-, 
Metall- und Verbundverpackungen nach 
§ 40 Absatz 1 Satz 1 insgesamt erfassten Abfälle im 
Jahresmittel mindestens 50 Masseprozent, 55 Mas
seprozent ab dem 1. Januar 2028 und 60 Masseprozent 
ab dem 1. Januar 2030 dem Recycling zuzuführen. Im 
Falle einer einheitlichen Wertstoffsammlung im Sinne 
des § 28 Absatz 1 bezieht sich die Quote nach Satz 1 
auf den Anteil des Sammelgemisches, der entspre
chend dem Verhältnis der Kunststoff-, Metall- und 
Verbundverpackungen zu den stoffgleichen Nichtver
packungen in der einheitlichen Wertstoffsammlung 
den Systemen zur Verwertung zuzuordnen ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die nach § 39 Absatz 1 Satz 1 zurückge
nommenen und nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und 2 ge
sammelten Verpackungen sind nach Maßgabe des § 8 
Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor
rangig einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder 
dem Recycling zuzuführen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Verpackungsabfälle, die aus der Union aus
geführt werden, dürfen für die Erfüllung der Anforde

(6) u n v e r ä n d e r t  
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rungen nach den Absätzen 1 bis 5 nur berücksichtigt 
werden, wenn der Ausführer nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 oder der Verordnung (EU) 
2024/1157 schriftliche Nachweise vorlegt, dass die 
Verbringung der Abfälle den Anforderungen der ge
nannten Verordnung entspricht, einschließlich der An
forderung, dass die Behandlung der Verpackungsab
fälle in einem Drittland unter Bedingungen erfolgt ist, 
die den Anforderungen des einschlägigen Umwelt
rechts der Union entsprechen. 

§ 43 § 43 

Mengenstromnachweis u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Systeme haben die Verwertung der 
durch die Sammlung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 erfass
ten restentleerten Verpackungen kalenderjährlich in 
nachprüfbarer Form in einem Mengenstromnachweis 
zu dokumentieren. Grundlage des Mengenstromnach
weises sind die an einem System beteiligten Mengen 
an Verpackungen sowie vollständig dokumentierte An
gaben über die erfassten und über die der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, dem Recycling der werkstoff
lichen oder der energetischen Verwertung zugeführten 
Mengen. Die dem Mengenstromnachweis zugrunde 
liegenden Entsorgungsnachweise müssen mindestens 
den Auftraggeber, das beauftragte Entsorgungsunter
nehmen sowie die Masse der entsorgten Abfälle unter 
Angabe des Abfallschlüssels und der Abfallbezeich
nung nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verord
nung enthalten. Der Mengenstromnachweis ist nach 
den in § 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten 
aufzuschlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils zu 
einer einheitlichen Angabe zusammenzufassen. Im 
Mengenstromnachweis ist außerdem darzustellen, wel
che Mengen in den einzelnen Ländern erfasst wurden. 
Zur Bewertung der Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Mengenstromnachweises haben die Systeme geeignete 
Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 

 

(2) Der Mengenstromnachweis ist durch einen 
registrierten Sachverständigen zu prüfen und zu bestä
tigen. Die Prüfung des Mengenstromnachweises um
fasst insbesondere auch die Überprüfung der den An
gaben nach Absatz 1 Satz 2 zugrunde liegenden Doku
mente. 

 

(3) Die Systeme haben den Mengenstromnach
weis spätestens bis zum 1. Juni des auf den Berichts
zeitraum folgenden Kalenderjahres elektronisch bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. 
Die Bestätigung nach Absatz 2 Satz 1 ist mit einer qua
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lifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die Hin
terlegung die Verwendung bestimmter elektronischer 
Formulare und Eingabemasken sowie eine bestimmte 
Verschlüsselung vorschreiben. Die zugehörigen Doku
mente sind auf Verlangen der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister im Original vorzulegen. 

Kapitel 7 Kapitel 7 

Getränkeverpackungen Getränkeverpackungen 

§ 44 § 44 

Förderung von wiederverwendbaren Getränkever
packungen 

u n v e r ä n d e r t  

Der Anteil der in wiederverwendbaren Geträn
keverpackungen abgefüllten Getränke soll mit dem 
Ziel der Abfallvermeidung gestärkt und das Recycling 
von Getränkeverpackungen in geschlossenen Kreisläu
fen gefördert werden. Ziel ist es, einen Anteil von in 
wiederverwendbaren Getränkeverpackungen abgefüll
ten Getränken in Höhe von mindestens 70 Prozent zu 
erreichen. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der in 
diesem Gesetz vorgesehenen Förderung der Wieder
verwendung von Verpackungen ermittelt das Bundes
ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit jährlich den Anteil der in wie
derverwendbaren Getränkeverpackungen abgefüllten 
Getränke und gibt die Ergebnisse bekannt.  

 

§ 45 § 45 

Mindestrezyklatanteil bei Einweggetränkeflaschen 
aus Kunststoff 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Hersteller von Einweggetränkeflaschen aus 
Kunststoff, die hauptsächlich aus Polyethylentereph
thalat bestehen, dürfen diese Flaschen im Bundesgebiet 
nur bereitstellen, wenn sie jeweils zu mindestens 25 
Masseprozent aus Kunststoffrezyklaten bestehen.  

 

(2) Ab dem 1. Januar 2030 dürfen Hersteller von 
Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff diese Flaschen 
im Bundesgebiet nur bereitstellen, wenn sie jeweils zu 
mindestens 30 Masseprozent aus Kunststoffrezyklaten 
bestehen. 

 

(3) Ein Hersteller von Einweggetränkeflaschen 
aus Kunststoff kann die Vorgaben nach Absatz 1 auch 
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dadurch erfüllen, dass die Gesamtmasse der von ihm in 
einem Kalenderjahr im Bundesgebiet bereitgestellten 
Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff einen entspre
chenden Kunststoffrezyklatanteil aufweist. In diesem 
Fall hat er die Art und Masse der von ihm für die Fla
schenproduktion eingesetzten Kunststoffrezyklate so
wie der insgesamt für die Flaschenproduktion verwen
deten Kunststoffe in nachprüfbarer Form zu dokumen
tieren. Die Dokumentation ist der zuständigen Landes
behörde, auf deren Gebiet der Hersteller ansässig ist, 
auf Verlangen vorzulegen. 

§ 46 § 46 

Pfand- und Rücknahmepflichten für Einwegge
tränkeverpackungen 

Pfand- und Rücknahmepflichten für Einwegge
tränkeverpackungen 

(1) Erstinverkehrbringer von mit Getränken be
füllten Einweggetränkeverpackungen sind verpflichtet, 
von ihren Abnehmern ein Pfand in Höhe von mindes
tens 0,25 Euro einschließlich Umsatzsteuer je Verpa
ckung zu erheben. Das Pfand ist von jedem weiteren 
Inverkehrbringer auf allen Handelsstufen bis zur Ab
gabe an den Endabnehmer zu erheben. Die Einwegge
tränkeverpackungen sind vom Erstinverkehrbringer 
vor der Bereitstellung im Bundesgebiet dauerhaft, 
deutlich lesbar und an gut sichtbarer Stelle als pfand
pflichtig zu kennzeichnen. Die Erstinverkehrbringer 
nach Satz 1 sind verpflichtet, sich an einem bundesweit 
tätigen, einheitlichen Pfandsystem zu beteiligen, das 
den Teilnehmern die Abwicklung von Pfanderstat
tungsansprüchen untereinander ermöglicht und auf ei
ner Internetseite in geeignetem Umfang Informationen 
für den Endabnehmer zum Rücknahme- und Sammel
system für pfandpflichtige Einweggetränkeverpackun
gen und zur Verwertung der zurückgenommenen Ver
packungen veröffentlicht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Inverkehrbringer von mit Getränken befüll
ten Einweggetränkeverpackungen sind verpflichtet, 
restentleerte Einweggetränkeverpackungen am Ort der 
tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer 
Nähe zu den geschäftsüblichen Öffnungszeiten unent
geltlich zurückzunehmen und das Pfand zu erstatten. 
Ohne eine Rücknahme der Verpackung darf das Pfand 
nicht erstattet werden. Die Rücknahmepflicht nach 
Satz 1 beschränkt sich auf Einweggetränkeverpackun
gen der jeweiligen Materialarten Glas, Metall, Papier, 
Pappe und Karton sowie Kunststoff einschließlich 
sämtlicher Verbundverpackungen aus diesen Haupt
materialarten, die der rücknahmepflichtige Inverkehr
bringer in seinem Sortiment führt. Für Inverkehrbrin

(2) u n v e r ä n d e r t  
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ger mit einer Verkaufsfläche von weniger als 200 
Quadratmetern beschränkt sich die Rücknahmepflicht 
nach Satz 1 auf Einweggetränkeverpackungen der 
Marken, die der Inverkehrbringer in seinem Sortiment 
führt. Beim Verkauf aus Automaten hat der Endvertrei
ber die Rücknahme durch geeignete Rückgabemög
lichkeiten in zumutbarer Entfernung zu den Verkaufs
automaten zu gewährleisten. Im Fernabsatz hat der 
Endvertreiber die Rücknahme durch geeignete Rück
gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum 
Endabnehmer zu gewährleisten. 

(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 zurückgenomme
nen Einweggetränkeverpackungen sind durch den Zu
rücknehmenden einer Verwertung entsprechend den 
Anforderungen des § 42 Absatz 5 zuzuführen. Die An
forderungen des § 42 Absatz 5 können auch durch die 
Rückgabe der restentleerten Einweggetränkeverpa
ckungen an einen vorherigen Inverkehrbringer erfüllt 
werden. 
§ 39 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 3 bis 7 gilt 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung 
auf 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Getränkeverpackungen, die nachweislich nicht 
dazu bestimmt sind, im Bundesgebiet an den End
abnehmer abgegeben zu werden; 

 

2. Getränkeverpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,1 Litern; 

 

3. Getränkeverpackungen mit einem Füllvolumen 
von mehr als 3,0 Litern; 

 

4. Getränkekartonverpackungen, sofern es sich um 
Blockpackungen, Giebelpackungen oder Zylin
derpackungen handelt; 

 

5. Getränke-Polyethylen-Schlauchbeutel-Verpa
ckungen; 

 

6. Folien-Standbodenbeutel;  

7. Getränkeverpackungen, die eines der folgenden 
Getränke enthalten: 

 

a) Sekt, Sektmischgetränke mit einem Sektan
teil von mindestens 50 Prozent und schäu
mende Getränke aus alkoholfreiem oder al
koholreduziertem Wein; 

 

b) Wein und Weinmischgetränke mit einem 
Weinanteil von mindestens 50 Prozent und 
alkoholfreien oder alkoholreduzierten Wein; 
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c) weinähnliche Getränke und Mischgetränke, 
auch in weiterverarbeiteter Form und auch 
alkoholfrei oder alkoholreduziert, mit einem 
Anteil an weinähnlichen Erzeugnissen von 
mindestens 50 Prozent; 

 

d) Alkoholerzeugnisse, die nach § 1 Absatz 1 
des Alkoholsteuergesetzes der Alkohol
steuer unterliegen, es sei denn, es handelt 
sich um Erzeugnisse, die nach § 1 Absatz 2 
des Alkopopsteuergesetzes der Alkopop
steuer unterliegen; 

 

e) sonstige alkoholhaltige Mischgetränke mit 
einem Alkoholgehalt von mindestens 15 Pro
zent; 

 

f) Milch und Milchmischgetränke mit einem 
Milchanteil von mindestens 50 Prozent; 

 

g) sonstige trinkbare Milcherzeugnisse nach § 3 
Absatz 1 Nummer 6 der Milchproduktquali
tätsverordnung, insbesondere Joghurt und 
Kefir, wenn den sonstigen trinkbaren 
Milcherzeugnissen kein Stoff zugesetzt ist, 
der in Anlage 8 der Fruchtsaft- und Erfri
schungsgetränkeverordnung aufgeführt ist; 

 

h) Fruchtsäfte im Sinne der Fruchtsaft- und Er
frischungsgetränkeverordnung und Gemüse
säfte; 

 

i) Fruchtnektare ohne Kohlensäure im Sinne 
der Fruchtsaft- und Erfrischungsgeträn
keverordnung und Gemüsenektare ohne 
Kohlensäure; 

 

j) Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) 
Nr. 609/2013, 

 

k) Getränke mit einem Alkoholgehalt von nicht 
mehr als 1,2 Volumenprozent, die als alko
holfreie oder alkoholreduzierte Alternativen 
zu Getränken der Position 2208 der Kombi
nierten Nomenklatur im Sinne von § 1 Ab
satz 2 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung 
mit Absatz 4 des Alkoholsteuergesetzes in 
Verkehr gebracht werden und deren be
schreibende Bezeichnung und Aufmachung 
auf ein solches Getränk hindeuten.  

 

Die Ausnahme nach Satz 1 Nummer 7 gilt nicht, wenn 
die in Satz 1 Nummer 7 genannten Getränke in Ein
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weggetränkeflaschen aus Kunststoff oder in Getränke
dosen abgefüllt sind.  

(5) Hersteller von Verpackungen, die der Pfand
pflicht nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen, sowie Inver
kehrbringer nach Absatz 2 Satz 1 sind verpflichtet, die 
finanziellen und organisatorischen Mittel vorzuhalten, 
um ihren Pflichten nach diesem Gesetz nachzukom
men. Zur Bewertung ihrer Finanzverwaltung zur ord
nungsgemäßen Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem 
Gesetz haben sie geeignete Mechanismen zur Selbst
kontrolle einzurichten. Von den kalenderjährlich erst
mals im Bundesgebiet bereitgestellten Einweggeträn
keflaschen aus Kunststoff sind mindestens 77 Mas
seprozent und ab dem 1. Januar 2029 mindestens 90 
Masseprozent zum Zweck des Recyclings getrennt zu 
sammeln, soweit nicht ein Fall des § 9 Absatz 3 Num
mer 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorliegt. 

(5) Erstinverkehrbringer von Verpackungen, 
die der Pfandpflicht nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen, 
sowie Inverkehrbringer nach Absatz 2 Satz 1 sind ver
pflichtet, die finanziellen und organisatorischen Mittel 
vorzuhalten, um ihren Pflichten nach diesem Gesetz 
nachzukommen. Zur Bewertung ihrer Finanzverwal
tung zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Pflichten 
nach diesem Gesetz haben sie geeignete Mechanismen 
zur Selbstkontrolle einzurichten. Von den kalender
jährlich erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten Ein
weggetränkeflaschen aus Kunststoff sind mindestens 
77 Masseprozent und ab dem 1. Januar 2029 mindes
tens 90 Masseprozent zum Zweck des Recyclings ge
trennt zu sammeln, soweit nicht ein Fall des § 9 Ab
satz 3 Nummer 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor
liegt. 

§ 47 § 47 

Hinweispflichten u n v e r ä n d e r t  

(1) Endvertreiber von mit Getränken befüllten 
Einweggetränkeverpackungen, die nach 
§ 46 Absatz 1 Satz 1 der Pfandpflicht unterliegen, sind 
verpflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle 
durch deutlich sicht- und lesbare, in unmittelbarer 
Nähe zu den Einweggetränkeverpackungen befindliche 
Informationstafeln oder -schilder mit dem Schriftzei
chen „EINWEG“ darauf hinzuweisen, dass diese Ver
packungen nach der Rückgabe nicht wiederverwendet 
werden. 

 

(2) Endvertreiber von mit Getränken befüllten 
wiederverwendbaren Getränkeverpackungen sind ver
pflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch 
deutlich sicht- und lesbare, in unmittelbarer Nähe zu 
den wiederverwendbaren Getränkeverpackungen be
findliche Informationstafeln oder -schilder mit dem 
Schriftzeichen „MEHRWEG“ auf die Wiederverwend
barkeit dieser Verpackungen hinzuweisen. Satz 1 gilt 
nicht für wiederverwendbare Getränkeverpackungen, 
deren Füllvolumen mehr als 3,0 Liter beträgt oder die 
eines der in § 46 Absatz 4 Nummer 7 aufgeführten Ge
tränke enthalten. 

 

(3) Im Fernabsatz sind die Hinweise nach den 
Absätzen 1 und 2 in den jeweils verwendeten Darstel
lungsmedien entsprechend zu geben. 

 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 vorgeschrie
benen Hinweise müssen in Gestalt und Schriftgröße 
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mindestens der Preisauszeichnung für das jeweilige 
Produkt entsprechen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Endver
treiber, die nach § 4 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 der 
Preisangabenverordnung bezüglich der von ihnen im 
Bundesgebiet bereitgestellten Getränkeverpackungen 
von der Pflicht zur Angabe des Grundpreises befreit 
sind. 

 

Kapitel 8 Kapitel 8 

Zentrale Stelle Verpackungsregister Zentrale Stelle Verpackungsregister 

§ 48 § 48 

Errichtung und Rechtsform; Stiftungssatzung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die nach § 24 des Verpackungsgesetzes in 
der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung errich
tete Stiftung „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ 
bleibt bestehen. Im Falle einer Auflösung haben Her
steller von systembeteiligungspflichtigen Verpackun
gen sowie Erzeuger und Vertreiber, die noch nicht be
füllte Verkaufs-, Service- oder Umverpackungen sowie 
Verpackungen für den elektronischen Handel im Bun
desgebiet bereitstellen oder gewerbsmäßig in das Bun
desgebiet einführen, oder von ihnen getragene Interes
senverbände diese unter dem Namen „Zentrale Stelle 
Verpackungsregister“ als rechtsfähige Stiftung des bür
gerlichen Rechts mit einem Stiftungsvermögen von 
mindestens 100 000 Euro erneut zu errichten. 

 

(2) Im Falle einer Neuerrichtung der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister legen die in Absatz 1 Satz 2 
genannten Hersteller, Erzeuger und Vertreiber oder In
teressenverbände die Stiftungssatzung im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klima
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit fest. Die 
Stiftungssatzung muss auch im Falle einer Neuerrich
tung der Zentralen Stelle Verpackungsregister 

 

1. die in § 54 genannten, von der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister zu erfüllenden Aufgaben 
verbindlich festschreiben,  

 

2. die Organisation und Ausstattung der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister so ausgestalten, dass 
eine ordnungsgemäße Erfüllung der in § 54 ge
nannten Aufgaben sichergestellt ist,  
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3. im Rahmen der Ausgestaltung und Organisation 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister sicher
stellen, dass die in Satz 1 genannten Hersteller, 
Erzeuger und Vertreiber ihre Interessen zu glei
chen Bedingungen und in angemessenem Umfang 
einbringen können,  

 

4. sicherstellen, dass die Neutralität der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister gegenüber allen 
Marktteilnehmern stets gewahrt bleibt,  

 

5. sicherstellen, dass die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten sowie von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen eingehalten werden, 
insbesondere gegenüber den Mitgliedern des Ku
ratoriums, des Verwaltungsrats, des Beirats Erfas
sung, Sortierung und Verwertung sowie gegen
über Dritten und der Öffentlichkeit.  

 

Die Stiftungssatzung ist im Internet zu veröffentlichen.  

(3) Änderungen der Stiftungssatzung sind dem 
Kuratorium vorbehalten. Das Kuratorium entscheidet 
über Satzungsänderungen mit einer Mehrheit von min
destens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Jede 
Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des Bun
desministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Natur
schutz und nukleare Sicherheit. 

 

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Klima
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit kann das 
Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 und die Zustim
mung nach Absatz 3 Satz 3, auch nachdem sie unan
fechtbar geworden sind, mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse nicht 
mehr den Anforderungen des Absatzes 2 Satz 2 Num
mer 2 bis 5 entsprechen. Es wird unwiderleglich ver
mutet, dass die tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr 
den Anforderungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3 
entsprechen, wenn der Anteil der in einem Kalender
jahr von den Mitgliedsunternehmen der im Kuratorium 
vertretenen Verbände an Systemen beteiligten oder 
über Branchenlösungen zurückgenommenen Verpa
ckungen auf unter 75 Prozent der insgesamt in dem je
weils gleichen Kalenderjahr an Systemen beteiligten 
oder über Branchenlösungen zurückgenommenen Ver
packungen sinkt. 

 

§ 49 § 49 

Organisation u n v e r ä n d e r t  

(1) Organe der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister sind  
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1. das Kuratorium,   

2. der Vorstand,   

3. der Verwaltungsrat und   

4. der Beirat „Erfassung, Sortierung und Verwer
tung“.  

 

Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person in einem 
Organ der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
schließt die Mitgliedschaft dieser natürlichen Person in 
einem anderen Organ der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister aus. Abweichend von Satz 2 ist eine 
teilweise Personenidentität mit Mitgliedern des Ver
waltungsrats möglich.  

 

(2) Das Kuratorium legt die Leitlinien der Ge
schäftstätigkeit fest, entscheidet über die Aufnahme 
von Darlehen nach § 51 Absatz 6 und entlässt den Vor
stand. Es setzt sich zusammen aus: 

 

1. acht Vertretern aus der Gruppe der Hersteller, Er
zeuger und Vertreiber nach § 48 Absatz 1, 

 

2. zwei Vertreten aus der Gruppe der Hersteller von 
nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackun
gen, 

 

3. zwei Vertretern der Länder,   

4. einem Vertreter der kommunalen Spitzenver
bände,  

 

5. einem Vertreter des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie und  

 

6. einem Vertreter des Bundesministeriums für Um
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si
cherheit.  

 

Das Kuratorium trifft Entscheidungen mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Über die Bestellung und 
Entlassung des Vorstands entscheidet es mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebe
nen Stimmen.  

 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Zentra
len Stelle Verpackungsregister in eigener Verantwor
tung und vertritt diese gerichtlich und außergerichtlich. 
Er setzt sich aus bis zu zwei Personen zusammen. 

 

(4) Der Verwaltungsrat berät das Kuratorium 
und den Vorstand bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er 
setzt sich zusammen aus:  

 

1. zehn Vertretern aus der Gruppe der Hersteller, Er
zeuger und Vertreiber nach § 48 Absatz 1,  
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2. zwei Vertretern aus der Gruppe der Hersteller von 
nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackun
gen,  

 

3. einem Vertreter des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie,  

 

4. einem Vertreter des Bundesministeriums für Um
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si
cherheit,  

 

5. einem Vertreter des Umweltbundesamtes,   

6. zwei Vertretern der Länder,   

7. einem Vertreter der kommunalen Spitzenver
bände,  

 

8. einem Vertreter der kommunalen Entsorgungs
wirtschaft,  

 

9. einem Vertreter der privaten Entsorgungswirt
schaft, 

 

10. einem Vertreter der Systeme,   

11. einem Vertreter der sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung und  

 

12. zwei Vertretern der Umwelt- und Verbraucher
verbände.  

 

(5) Der Beirat „Erfassung, Sortierung und Ver
wertung“ erarbeitet eigenverantwortlich Empfehlun
gen zur Verbesserung der Erfassung, Sortierung und 
Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle einschließlich 
der Qualitätssicherung sowie zu Fragen von besonderer 
Bedeutung für die Zusammenarbeit von Kommunen 
und Systemen und kann diese Empfehlungen in geeig
neter Weise veröffentlichen. Der Beirat setzt sich zu
sammen aus:  

 

1. drei Vertretern der kommunalen Spitzenverbände,   

2. einem Vertreter der kommunalen Entsorgungs
wirtschaft, 

 

3. zwei Vertretern der Systeme und  

4. zwei Vertretern der privaten Entsorgungswirt
schaft.  

 

(6) Nähere Regelungen zum Besetzungsverfah
ren, zu den Verfahrensabläufen, zu den genauen Befug
nissen und Aufgaben der Stiftungsorgane sowie zu der 
Einsetzung weiterer Gremien bleiben der Stiftungssat
zung vorbehalten.  
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§ 50 § 50 

Finanzierung durch Systeme und Betreiber von 
Branchenlösungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Systeme und Betreiber von Branchenlö
sungen sind verpflichtet, sich gemäß ihrem jeweiligen 
Marktanteil an der Finanzierung der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister einschließlich der erforderlichen 
Errichtungs- und Erweiterungskosten zu beteiligen. Zu 
diesem Zweck schließen sie mit der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister Finanzierungsvereinbarungen, 
welche die Einzelheiten der Finanzierung unter Be
rücksichtigung der Vorgaben der nachfolgenden Ab
sätze regeln. 

 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister er
hält aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen von 
den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen 
Umlagen, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grund
satz der Gleichbehandlung genügen müssen. Die Um
lagen nach Satz 1 sind so zu bemessen, dass sie aus
schließlich die voraussichtlichen Kosten, die aus
schließlich systembeteiligungspflichtigen Verpackun
gen zugeordnet werden können, und den voraussichtli
chen Anteil an den Gemeinkosten der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister nach § 53 decken. 

 

(3) Kosten im Sinne von Absatz 2 Satz 2 sind 
solche, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähig sind, insbesondere Personal- und Sachkos
ten sowie kalkulatorische Kosten. Zu den Kosten gehö
ren auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremd
leistungen sowie die Kosten der Rechts- und Fachauf
sicht. Neben den Kosten nach Absatz 2 Satz 2 hat die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister auch notwendige 
Ausgaben für Erstinvestitionen in die Bemessung der 
Umlagen nach Absatz 2 einzubeziehen, soweit diese 
aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben, verän
derter allgemeiner, insbesondere technologischer, 
Standards oder zur Aufrechterhaltung der informati
onstechnologischen Sicherheit der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister erforderlich sind. 

 

(4) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen 
werden durch eine Nachkalkulation für den dem lau
fenden Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkula
tionszeitraum ermittelt. Kostenüber- und Kostenunter
deckungen sind innerhalb von zwei Kalkulationszeit
räumen nach § 52 Absatz 2 auszugleichen. 

 

(5) Die Bemessung des Gesamtumlageaufkom
mens nach § 52 sowie dessen Nachkalkulation nach 
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Absatz 4 in Verbindung mit § 51 Absatz 4 Absatz 4 
sind durch das Umweltbundesamt im Rahmen der 
Rechts- und Fachaufsicht zu genehmigen. Vorausset
zung der Genehmigung ist jeweils eine von der Zentra
len Stelle Verpackungsregister vorzulegende Beschei
nigung eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten 
Buchprüfers über die ordnungsgemäße Ermittlung der 
voraussichtlichen Kosten, der abzurechnenden Kosten 
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie der nach Absatz 3 
Satz 3 voraussichtlich notwendigen und tatsächlich ge
tätigten notwendigen Ausgaben. Das Umweltbundes
amt kann Auskünfte sowie die Vorlage weiterer Unter
lagen und sonstiger Daten von der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister verlangen, soweit dies für die 
Prüfung der Bescheinigungen nach Satz 2, der Doku
mentation der zugrunde liegenden Methode der Be
messung des Umlageaufkommens, der Durchführung 
der Nachkalkulation oder deren Anwendung durch die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister oder für die Prü
fung der Angemessenheit der Höhe des Umlageauf
kommens, einschließlich der Nachkalkulation, erfor
derlich ist. 

(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten leis
ten auf Verlangen der Zentralen Stelle Verpackungsre
gister eine angemessene insolvenzfeste Sicherheit bis 
zu einer Höhe von drei Monatsumlagen. 

 

§ 51 § 51 

Finanzierung durch sonstige Organisationen für 
Herstellerverantwortung und durch Hersteller 

nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen 

Finanzierung durch sonstige Organisationen für 
Herstellerverantwortung und durch Hersteller 

nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen 

(1) Die sonstigen Organisationen für Herstel
lerverantwortung, die Hersteller von nicht systembetei
ligungspflichtigen Verpackungen und die Hersteller 
von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind verpflichtet, sich 
an der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungs
register, einschließlich der Erweiterungskosten, zu be
teiligen. Zu diesem Zweck schließen sie mit der Zent
ralen Stelle Verpackungsregister Finanzierungsverein
barungen, welche die Einzelheiten der Finanzierung 
unter Berücksichtigung der Vorgaben der nachfolgen
den Absätze sowie derjenigen nach § 52 regeln. Die 
Pflicht nach Satz 2 gilt nicht, wenn ein Hersteller nicht 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen oder von 
Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in 
dem betreffenden Kalkulationszeitraum die Erfüllung 
seiner erweiterten Herstellerverantwortung für die Ge
samtheit seiner Verpackungen einer oder mehreren 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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nach § 22 zugelassenen sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung in seinem Namen übertragen 
hat. Die Finanzierungsvereinbarungen nach Satz 2 
werden elektronisch mittels einfacher elektronischer 
Bestätigung geschlossen. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister er
hält aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen von 
den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwor
tung, den Herstellern von nicht systembeteiligungs
pflichtigen Verpackungen und den Herstellern von 
Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
Umlagen, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grund
satz der Gleichbehandlung genügen müssen. Die Um
lagen nach Satz 1 sind unter entsprechender Anwen
dung des § 50 Absatz 3 so zu bemessen, dass sie die 
voraussichtlichen Kosten und notwendigen Ausgaben, 
die ausschließlich nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen oder Verpackungen nach § 39 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 zugeordnet werden können, und den 
voraussichtlichen Anteil an den Gemeinkosten der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister nach § 53 de
cken. Ein Anspruch der sonstigen Organisation für 
Herstellerverantwortung oder des Herstellers auf antei
lige oder vollständige Rückzahlung der Umlage wegen 
unterjähriger Einstellung des Betriebs oder unterjähri
gem Ausscheiden aus dem Markt besteht nicht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hersteller von nicht systembeteiligungs
pflichtigen Verpackungen oder Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 tragen die in der Um
lageberechnung nach Absatz 2 veranschlagten Kosten 
einschließlich des Anteils an den in der Umlageberech
nung veranschlagten Gemeinkosten nach § 53 je Her
steller zu jeweils gleichen Teilen. Die Höhe des von ei
ner sonstigen Organisation für Herstellerverantwor
tung zu tragenden Anteils an den Kosten nach Satz 1 
entspricht der Höhe des von den Herstellern nach 
Satz 1 zu zahlenden Betrags multipliziert mit der An
zahl der Hersteller, für welche die Organisation in dem 
betreffenden Kalkulationszeitraum tätig ist. Wird eine 
sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
nach dem Abschluss der Finanzierungsvereinbarung 
von einem oder mehreren Herstellern von nicht system
beteiligungspflichtigen Verpackungen oder Verpa
ckungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 beauf
tragt, hat diese der Zentralen Stelle Verpackungsregis
ter die nach Satz 2 für diese zu entrichtenden Anteile 
unverzüglich nachzuzahlen. Es besteht kein Anspruch 
auf anteilige oder vollständige Rückzahlung der Um
lage, wenn die Beauftragung einer sonstigen Organisa
tion für Herstellerverantwortung unterjährig beendet 
wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) § 50 Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Kos
tenüber- und Kostenunterdeckungen aus Umlagen der 
sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 
sowie der Hersteller nicht systembeteiligungspflichti
ger Verpackungen und Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nicht über 
Nach- oder Rückzahlungen, sondern über die Bemes
sung der Umlagen der beiden nachfolgenden Kalkula
tionszeiträume ausgeglichen. Das Recht zur Bildung 
von Rücklagen nach Absatz 5 bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann aus den Kostenüberdeckungen Rücklagen bilden 
für 

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. notwendige Ausgaben für Erstinvestitionen, so
weit diese aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Auf
gaben, veränderter allgemeiner, insbesondere 
technologischer, Standards oder zur Aufrechter
haltung der informationstechnologischen Sicher
heit der Zentralen Stelle Verpackungsregister er
forderlich sind, 

 

2. Zahlungsausfälle von Herstellern und sonstigen 
Organisationen für Herstellerverantwortung und 

 

3. den Fall, dass die tatsächlichen Kosten nach Ab
satz 3 Satz 1 die Höhe der vereinnahmten Umla
gen für das betreffende Kalenderjahr überschrei
ten. 

 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann bei der 
Bemessung des Umlageaufkommens nach Absatz 2 zu 
den in Satz 1 genannten Zwecken einen Risikoauf
schlag von höchstens 10 Prozent des bemessenen Um
lageaufkommens vornehmen. Die Höhe der Rücklagen 
darf die Gesamthöhe der Umlagen der zwei vorange
gangenen abgeschlossenen Kalenderjahre für die Kos
ten nach Absatz 2 Satz 2 nicht übersteigen. Darüber
hinausgehende Beträge sind in die Berechnung der 
Umlagen für die folgenden Kalkulationszeiträume ein
zubeziehen und über diese abzubauen. 

 

(6) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann zur Finanzierung von Erstinvestitionen, die zur 
Errichtung des Aufgabenbereichs bezüglich nicht sys
tembeteiligungspflichtiger Verpackungen und Verpa
ckungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erfor
derlich sind, Darlehen aufnehmen und diese durch Ein
holung einer Bürgschaft oder anderer Sicherungsrechte 
absichern. Erstinvestition nach Satz 1 sind auch solche, 
die für die Errichtung des Registers nach Artikel 44 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 erforderlich 
sind. Die Kosten für die Rückzahlung dieser Darlehen 
und die Zahlung der auf diese zu entrichtenden Zinsen 

(6) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
kann zur Finanzierung von Erstinvestitionen, die zur 
Errichtung des Aufgabenbereichs bezüglich nicht sys
tembeteiligungspflichtiger Verpackungen und Verpa
ckungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erfor
derlich sind, Darlehen bei Kreditinstituten aufneh
men und diese durch Einholung einer Bürgschaft oder 
anderer Sicherungsrechte absichern. Erstinvestition 
nach Satz 1 sind auch solche, die für die Errichtung des 
Registers nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2025/40 erforderlich sind. Die Kosten für die 
Rückzahlung dieser Darlehen und die Zahlung der auf 
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sind über die Finanzierungsvereinbarungen nach Ab
satz 1 Satz 2 vollständig auf die sonstigen Organisatio
nen für Herstellerverantwortung und die Hersteller von 
nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 
undvon Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 umzulegen. Die Um
legung der Kosten und Zinsen nach Satz 2 hat in ange
messenem Umfang über mindestens drei Kalenderjahre 
zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
hat bei der Aufnahme der Darlehen nach Satz 1 wirt
schaftlich und sparsam zu handeln. Der Abschluss ei
nes Vertrages zur Aufnahme eines Darlehens nach 
Satz 1 bedarf zu seiner Wirksamkeit der vorherigen 
Genehmigung des Umweltbundesamtes. 

diese zu entrichtenden Zinsen sind über die Finanzie
rungsvereinbarungen nach Absatz 1 Satz 2 vollständig 
auf die sonstigen Organisationen für Herstellerverant
wortung und die Hersteller von nicht systembeteili
gungspflichtigen Verpackungen und von Verpackun
gen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 umzulegen. 
Die Umlegung der Kosten und Zinsen nach Satz 2 hat 
in angemessenem Umfang über mindestens drei Kalen
derjahre zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Verpackungs
register hat bei der Aufnahme der Darlehen nach Satz 1 
wirtschaftlich und sparsam zu handeln. Der Abschluss 
eines Vertrages zur Aufnahme eines Darlehens nach 
Satz 1 bedarf zu seiner Wirksamkeit der vorherigen 
Genehmigung des Umweltbundesamtes. 

§ 52 § 52 

Gesamtumlage und Kalkulationszeitraum u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Umlagen nach § 50 Absatz 2 und 
§ 51 Absatz 2 bilden jeweils einen Teil einer gemein
samen Gesamtumlage. 

 

(2) Die Gesamtumlage nach Absatz 1 ist für ei
nen Kalkulationszeitraum von höchstens einem Ge
schäftsjahr zu bemessen. 

 

§ 53 § 53 

Gemeinkosten u n v e r ä n d e r t  

(1) Gemeinkosten im Sinne von 
§ 50 Absatz 2 Satz 2 und § 51 Absatz 2 Satz 2 sind die 
Kosten, die weder systembeteiligungspflichtigen Ver
packungen noch nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen direkt oder ausschließlich zugeordnet 
werden können.  

 

(2) Gemeinkosten werden von den Systemen, 
den Betreibern von Branchenlösungen, den sonstigen 
Organisationen für Herstellerverantwortung, den Her
stellern von nicht systembeteiligungspflichtigen Ver
packungen und den Herstellern von Verpackungen 
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 gemeinsam ge
tragen. 

 

(3) Zu den Gemeinkosten gehören insbesondere 
Mieten, Personalkosten für die Erfüllung von Aufga
ben nach § 54, Entgelte für hierbei in Anspruch genom
menen Fremdleistungen sowie die Kosten der Rechts- 
und Fachaufsicht. Zu den Gemeinkosten gehören ins
besondere auch die Kosten für die Errichtung und den 
Betrieb des Registers sowie der Kostenbeitrag zur 
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Durchführung von Erhebungen über die Zusammenset
zung gesammelter gemischter Siedlungsabfälle nach 
Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2025/40, welche die Zentrale Stelle Verpackungsregis
ter dem Umweltbundesamt nach 
§ 54 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 zu erstatten hat. Sys
teme und sonstige Organisationen für Herstellerverant
wortung sind verpflichtet, ihre Beteiligungsentgelte so 
zu bemessen, dass sie die Kosten zur Durchführung 
von Erhebungen über die Zusammensetzung gesam
melter gemischter Siedlungsabfälle nach Artikel 45 
Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2025/40, 
die sie aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen 
nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und § 51 Absatz 1 Satz 2 an 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister zahlen, abde
cken. 

(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister legt 
die Gemeinkosten anhand von objektiven Kriterien je
weils zu einem angemessenen Anteil auf die Gruppe 
bestehend aus den Systemen und den Betreibern von 
Branchenlösungen einerseits und der Gruppe beste
hend aus den sonstigen Organisationen für Herstel
lerverantwortung, den Herstellern von nicht systembe
teiligungspflichtigen Verpackungen und den Herstel
lern von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 andererseits um. Bei 
der Erstellung der Kriterien nach Satz 1 hat die Zent
rale Stelle Verpackungsregister insbesondere den An
teil der jeweiligen Gruppe an dem Gesamtaufwand an 
der Erfüllung der Aufgaben, die sowohl in Bezug auf 
systembeteiligungspflichtige Verpackungen als auch 
nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen und 
Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
zu erfüllen sind, zu berücksichtigen.  

 

(5) Die nach Absatz 4 erstellten Kriterien sind 
durch das Umweltbundesamt im Rahmen der Rechts- 
und Fachaufsicht zu genehmigen. Diese sind von der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister regelmäßig, min
destens alle drei Jahre, zu überprüfen und, soweit er
forderlich, nach vorheriger Genehmigung durch das 
Umweltbundesamt anzupassen. 

 

§ 54 § 54 

Aufgaben Aufgaben 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist 
mit der Wahrnehmung der in Satz 2 aufgeführten ho
heitlichen Aufgaben beliehen. Die Zentrale Stelle Ver
packungsregister 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist 
mit der Wahrnehmung der in Satz 2 aufgeführten ho
heitlichen Aufgaben beliehen. Die Zentrale Stelle Ver
packungsregister 
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1. nimmt auf Antrag Registrierungen nach 
§ 6 Absatz 1 vor, erteilt Bestätigungen nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 2, veröffentlicht nach 
§ 6 Absatz 4 eine Liste der registrierten Hersteller 
im Internet und kann nach § 6 Absatz 4 Satz 4 Re
gistrierungen widerrufen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. kann nach § 7 Absatz 5 die Aufnahme einer sys
tembeteiligungspflichtigen Verpackung in ein 
System untersagen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. prüft Anzeigen nach § 8 Absatz 4 sowie Mengen
stromnachweise nach § 8 Absatz 4 und trifft die 
zur Überwachung einer Branchenlösung im Ein
zelfall erforderlichen Anordnungen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ist die für das Register zuständige Behörde im 
Sinne von Artikel 44 der Verordnung (EU) 
2025/40, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. prüft die nach § 9 übermittelten Datenmeldungen, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. kann den Systemen nach § 9 Absatz 4 die Mög
lichkeit einräumen, die sich auf ihr System bezie
henden Datenmeldungen elektronisch abzurufen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. prüft die nach § 10 Absatz 3 hinterlegten Voll
ständigkeitserklärungen, insbesondere im Hin
blick auf ihre Übereinstimmung mit den Register
angaben nach § 6, mit den Datenmeldungen nach 
§ 9 und mit den Jahresmeldungen nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2, kann erforderlichen
falls Anordnungen nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 4 und 5 erteilen und infor
miert im Falle von nicht aufklärbaren Unregelmä
ßigkeiten die zuständigen Landesbehörden über 
das Ergebnis ihrer Prüfung, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. kann nach § 10 Absatz 4 Satz 2 die Hinterlegung 
einer Vollständigkeitserklärung anordnen, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. veröffentlicht im Internet eine Liste der Herstel
ler, die eine Vollständigkeitserklärung nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 1 hinterlegt haben, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Zulassung von Herstellern nach § 19 und 
gibt im Falle der Zulassung diese nach § 19 Ab
satz 1 Satz 2 bekannt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. kann erforderlichenfalls Anordnungen nach 
§ 19 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 22 Absatz 2 Satz 2, erteilen, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. informiert die Antragsteller nach § 19 Absatz 3 
Satz 2 auch in Verbindung mit § 22 Absatz 2 
Satz 2, 

12. u n v e r ä n d e r t  
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13. verlangt eine angemessene Sicherheit nach 
§ 19 Absatz 4 und § 22 Absatz 3, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. kann die Leistung von Sicherheiten nach 
§ 50 Absatz 6 verlangen, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. widerruft die Zulassung nach § 18 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 3 Satz 2 und kann die Zulassung nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1und Absatz 3 Satz 1 widerru
fen,  

15. widerruft die Zulassung nach § 23 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 3 Satz 2 und kann die Zulassung nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 1und Absatz 3 Satz 1 widerru
fen,  

16. prüft auf Anforderung der zuständigen Landesbe
hörden die nach § 21 Absatz 3 Satz 3 übermittel
ten Unterlagen und teilt den zuständigen Landes
behörden ihre Einschätzung zur finanziellen Leis
tungsfähigkeit des Systems mit, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. prüft die nach § 25 Absatz 1 übermittelten Mel
dungen der Systeme, kann erforderlichenfalls An
ordnungen nach § 25 Absatz 2 Satz 3 und 4 ertei
len, nimmt erforderlichenfalls Schätzungen nach 
§ 25 Absatz 2 Satz 5 vor und informiert im letzt
genannten Falle hierüber unverzüglich die zustän
digen Landesbehörden, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. benennt erforderlichenfalls Systemprüfer nach 
§ 25 Absatz 4 Satz 2, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. prüft die nach § 25 Absatz 5 Satz 1 übermittelten 
Meldungen der Systeme, kann erforderlichenfalls 
Anordnungen nach § 25 Absatz 5 Satz 4 erteilen 
und informiert unverzüglich die zuständigen Lan
desbehörden, wenn ein System keine Meldung 
nach § 25 Absatz 5 Satz 1 übermittelt hat oder die 
Anhaltspunkte nach § 25 Absatz 5 Satz 4 nicht 
zur Überzeugung der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister ausräumen kann, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. kann nähere Verfahrensanweisungen für die Re
gistrierung nach § 6 Absatz 3 Satz 3, die Daten
meldungen nach § 9 Absatz 3, die Hinterlegung 
der Vollständigkeitserklärungen nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 3, die Zulassung von Herstel
lern nach § 19 Absatz 5 Satz 2, die Zulassung von 
sonstigen Organisationen für Herstellerverant
wortung nach § 19 Absatz 4 Satz in Verbindung 
mit § 22 Absatz 4, die Hinterlegung der Mengen
stromnachweise nach § 43 Absatz 3 Satz 3 und 
die Übermittlung der Zwischen- und Jahresmel
dungen nach § 25 Absatz 2 Satz 2 erteilen und 
veröffentlichen, 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. entwickelt und veröffentlicht im Einvernehmen 
mit dem Bundeskartellamt ein Verfahren zur Be
rechnung der Marktanteile der einzelnen Systeme 

21. u n v e r ä n d e r t  
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an der Gesamtmenge der an allen Systemen betei
ligten Verpackungen, 

22. entwickelt und veröffentlicht im Einvernehmen 
mit dem Bundeskartellamt ein Verfahren zur Be
rechnung der Marktanteile der einzelnen Systeme 
und Branchenlösungen an der Gesamtmenge der 
an allen Systemen und Branchenlösungen betei
ligten Verpackungen, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröf
fentlichten Verfahren vierteljährlich nach Erhalt 
der Zwischenmeldungen nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 1 die den einzelnen Syste
men in diesem Zeitraum vorläufig zuzuordnenden 
Marktanteile, stellt diese durch Verwaltungsakt 
fest und veröffentlicht das Ergebnis der Feststel
lung im Internet, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröf
fentlichten Verfahren kalenderjährlich nach Er
halt der Jahresmeldungen nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2 die den einzelnen Syste
men in diesem Zeitraum zuzuordnenden Marktan
teile, stellt diese durch Verwaltungsakt fest und 
veröffentlicht das Ergebnis der Feststellung im In
ternet, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröf
fentlichten Verfahren kalenderjährlich nach Er
halt der Jahresmeldungen nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2 und der Vollständig
keitserklärungen nach § 10 die den einzelnen Sys
temen und Branchenlösungen in diesem Zeitraum 
zuzuordnenden Marktanteile, stellt diese durch 
Verwaltungsakt fest und veröffentlicht das Ergeb
nis der Feststellung im Internet, 

25. berechnet gemäß dem nach Nummer 22 veröf
fentlichten Verfahren kalenderjährlich nach Er
halt der Jahresmeldungen nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2 und der Vollständig
keitserklärungen nach § 10 die den einzelnen Sys
temen und Branchenlösungen in diesem Zeitraum 
zuzuordnenden Marktanteile, stellt diese durch 
Verwaltungsakt fest und veröffentlicht das Ergeb
nis der Feststellung im Internet, 

26. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Zulassung von sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung nach § 22 und veröf
fentlicht nach § 22 Absatz 1 Satz 3 eine Liste der 
zugelassenen sonstigen Organisationen für Her
stellerverantwortung auf ihrer Internetseite, 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. kann nach § 19 Absatz 7 und § 22 Absatz 4, je
weils in Verbindung mit § 20 Absatz 3, erforder
lichenfalls Nebenbestimmungen erlassen, 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. nimmt die Berichte der Systeme nach 
§ 26 Absatz 2 entgegen, prüft diese auf Plausibili
tät und erteilt, sofern sich aus der Prüfung keine 
Beanstandungen ergeben, im Einvernehmen mit 
dem Umweltbundesamt dem jeweiligen System 
die Erlaubnis, den Bericht zu veröffentlichen,  

28. u n v e r ä n d e r t  
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29. kann nach § 26 Absatz 2 Satz 3 im Einvernehmen 
mit dem Umweltbundesamt verbindliche Vorga
ben hinsichtlich der Form der Berichte nach 
§ 26 Absatz 2 Satz 1 beschließen und veröffentli
chen, 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. entwickelt und veröffentlicht nach § 26 Absatz 3 
im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt ei
nen Mindeststandard für die Bemessung der Re
cyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichti
gen Verpackungen, 

30. u n v e r ä n d e r t  

31. kann von den Systemen eine Begründung nach 
§ 40 Absatz 4 Satz 3 und von den sonstigen Orga
nisationen für Herstellerverantwortung eine Be
gründung nach § 41 Absatz 5 in Verbindung mit 
§ 40 Absatz 4 Satz 3 verlangen, prüft die übermit
telte Begründung und informiert im Fall fortbeste
hender Zweifel am Vorliegen von Geschäftsge
heimnissen unverzüglich die zuständigen Landes
behörden über das Ergebnis der Prüfung, 

31. u n v e r ä n d e r t  

32. prüft die von den Systemen nach 
§ 43 Absatz 3 Satz 1 hinterlegten Mengenstrom
nachweise, kann nach § 43 Absatz 3 Satz 4 die 
Vorlage der zugehörigen Prüfdokumente verlan
gen und informiert die zuständigen Landesbehör
den und die Systeme über das Ergebnis ihrer Prü
fung, 

32. u n v e r ä n d e r t  

33. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Einordnung einer Verpackung als sys
tembeteiligungspflichtig im Sinne von 
§ 3 Absatz 6; sie kann hierzu Verwaltungsvor
schriften erlassen, 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Einordnung einer Verpackung als wie
derverwendbare Verpackung im Sinne von Arti
kel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, 

34. u n v e r ä n d e r t  

35. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Einordnung einer Getränkeverpackung 
als pfandpflichtig im Sinne von § 46, 

35. u n v e r ä n d e r t  

36. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Einordnung einer Anfallstelle von Abfäl
len als vergleichbare Anfallstelle im Sinne von 
§ 3 Absatz 7, 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt 
über die Aufnahme von Sachverständigen und 
sonstige Prüfern nach 
§ 54 Absatz 3 oder § 56 Absatz 2 in das Prüferre
gister und veröffentlicht dieses im Internet, 

37. u n v e r ä n d e r t  
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38. überprüft nach § 56 Absatz 3 Satz 2 das Prüferre
gister regelmäßig auf Aktualität und kann die 
dazu erforderlichen Anordnungen nach 
§ 56 Absatz 3 Satz 3 erteilen,  

38. u n v e r ä n d e r t  

39. ist befugt, im Einvernehmen mit dem Bundeskar
tellamt Prüfleitlinien zu entwickeln, die von den 
Systemprüfern und den registrierten Sachverstän
digen sowie von Wirtschaftsprüfern, Steuerbera
tern und vereidigten Buchprüfern bei Prüfungen 
im Rahmen dieses Gesetzes zu beachten sind, 

39. u n v e r ä n d e r t  

40. soll Registrierte aus dem Prüferregister nach 
§ 56 Absatz 6 Satz 1 bis 4 entfernen, 

40. u n v e r ä n d e r t  

41. gewährt den zuständigen Landesbehörden auf de
ren Verlangen Einsicht in die bei ihr hinterlegten 
Datenmeldungen nach § 9, Vollständigkeitserklä
rungen nach § 10, Zulassungsdaten der Hersteller 
nach § 19, Zulassungsdaten der sonstigen Organi
sationen für Herstellerverantwortung nach § 22, 
Mengenstromnachweise nach § 43 sowie Mel
dungen der Systeme nach § 25 Absatz 1 und er
teilt ihnen auf der Grundlage der §§ 4 bis 8 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte, 

41. u n v e r ä n d e r t  

42. informiert die zuständigen Landesbehörden un
verzüglich, wenn ihr konkrete Anhaltspunkte für 
die Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 66 vorliegen, und fügt vorhandene Beweisdoku
mente bei, 

42. u n v e r ä n d e r t  

43. übermittelt nach § 15 Absatz 2 des Umweltstatis
tikgesetzes den statistischen Ämtern der Länder 
und dem Statistischen Bundesamt auf Anforde
rung die für die Erhebung nach § 5a Absatz 2 bis 
6 des Umweltstatistikgesetzes erforderlichen Na
men, Anschriften und E-Mail-Adressen der in 
diese Erhebungen einbezogenen Stellen, 

43. u n v e r ä n d e r t  

44. übermittelt nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buch
stabe a des Umweltstatistikgesetzes den statisti
schen Ämtern der Länder und dem Statistischen 
Bundesamt auf Anforderung die die für die Erhe
bung nach § 5a des Umweltstatistikgesetzes erfor
derlichen Daten, soweit sie der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister aufgrund ihrer Pflichten 
nach diesem Gesetz vorliegen,  

44. u n v e r ä n d e r t  

45. stellt dem Umweltbundesamt nach § 8 Absatz 2 
Satz 2 bis 4 des Einwegkunststofffondsgesetzes 
die vorhandenen Registerangaben nach § 7 ein
schließlich der notwendigen technischen Informa
tionen zum Datenabruf zur Verfügung, 

45. u n v e r ä n d e r t  
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46. verwendet die nach § 8 Absatz 3 Satz 1 des Ein
wegkunststofffondsgesetzes vom Umweltbundes
amt übermittelten Registerangaben zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben und legt nach § 8 Absatz 3 Satz 2 
des Einwegkunststofffondsgesetzes im Einver
nehmen mit dem Umweltbundesamt das Format 
des elektronischen Datenaustauschs fest und 

46. u n v e r ä n d e r t  

47. ist befugt, die mit der Erfüllung der ihr nach die
sem Absatz zugewiesenen Aufgaben notwendi
gerweise zusammenhängenden Tätigkeiten 
durchzuführen. 

47. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
nimmt die in Satz 2 aufgeführten Aufgaben in eigener 
Verantwortung nach den allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften wahr. Die Zentrale Stelle Verpackungsre
gister 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. errichtet und betreibt die elektronischen Daten
verarbeitungssysteme, die für die Registrierung 
nach § 6 und Artikel 44 der Verordnung (EU) 
2025/40, die Übermittlung der Daten nach den 
§§ 9, 10 und 25, den automatisierten Datenab
gleich nach § 13 Absatz 4 Satz 3, die Zulassung 
von Herstellern nach § 19, die Zulassung von 
sonstigen Organisationen für Herstellerverant
wortung nach § 22 und die Zulassung von Sach
verständigen und Prüfern nach § 56 erforderlich 
sind, 

 

2. stellt für die wettbewerbsneutrale Ausschreibung 
von Sammelleistungen nach § 36 Absatz 2 den 
Zugang zu einer elektronischen Ausschreibungs
plattform zur Verfügung, 

 

3. schließt Finanzierungsvereinbarungen nach 
§ 50 Absatz 1 Satz 2 und nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 mit Systemen, Betreibern 
von Branchenlösungen, sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung, Herstellern von 
nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackun
gen und Herstellern von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 

 

4. kann Finanzierungsvereinbarungen nach 
§ 50 Absatz 1 Satz 2 und nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 kündigen, wenn Systeme, 
die Betreiber von Branchenlösungen, sonstige Or
ganisationen für Herstellerverantwortung, Her
steller von nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen oder Hersteller von Verpackungen 
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ihre gegen
über der Zentralen Stelle Verpackungsregister be
stehenden gesetzlichen oder vertraglichen Pflich
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ten in erheblichem Maße verletzen, insbesondere 
indem sie wiederholt Meldepflichten, die Auswir
kungen auf die Finanzierung der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister haben, trotz Aufforderung 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erfüllen, 
mit der Entrichtung eines nicht unerheblichen 
Teils der vereinbarten Umlage im Verzug sind 
oder die nach § 50 Absatz 6 geforderte Sicherheit 
nicht leisten, 

5. kann nach § 51 Absatz 6 Darlehen aufnehmen 
und Bürgschaften oder andere Sicherungsrechte 
einholen, 

 

6. erstattet dem Umweltbundesamt die im Rahmen 
der Erhebungen über die Zusammensetzung ge
sammelter gemischter Siedlungsabfälle nach Ar
tikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2025/40 entstandenen Kosten, 

 

7. führt mindestens zweimal jährlich eine Schulung 
nach § 56 Absatz 4 Satz 2 durch und kann im An
wendungsbereich dieses Gesetzes zusätzliche 
Fortbildungsveranstaltungen für registrierte Sach
verständige anbieten, 

 

8. kann sich in ihrem Aufgabenbereich mit anderen 
Behörden und Stellen, auch aus anderen Mitglied
staaten der Europäischen Union, in angemesse
nem Umfang austauschen und 

 

9. informiert in ihrem Aufgabenbereich die nach die
sem Gesetz Verpflichteten und die Öffentlichkeit 
in sachbezogenem und angemessenem Umfang, 
insbesondere über Entscheidungen in Bezug auf 
die Einordnung von Verpackungen nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 33 bis 36. 

 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister darf 
nur die ihr durch die Absätze 1 und 2 zugewiesenen 
Aufgaben wahrnehmen. Mit Ausnahme der Finanzie
rungsvereinbarungen nach den §§ 50 und 51 darf sie 
Verträge mit Systemen, Branchenlösungen, sonstigen 
Organisationen für Herstellerverantwortung, Herstel
lern oder Entsorgungsunternehmen weder schließen 
noch vermitteln. 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister darf 
nur die ihr durch die Absätze 1 und 2 und durch die 
nach § 26a Absatz 1 zu erlassenden Rechtsverord
nungen zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. Mit 
Ausnahme der Finanzierungsvereinbarungen nach den 
§§ 50 und 51 darf sie Verträge mit Systemen, Bran
chenlösungen, sonstigen Organisationen für Herstel
lerverantwortung, Herstellern oder Entsorgungsunter
nehmen weder schließen noch vermitteln. Das Verbot 
nach Satz 2 gilt nicht für Verträge nach § 51 Ab
satz 6 Satz 1, die mit Kreditinstituten geschlossen 
werden. 
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§ 55 § 55 

Automatisierung  u n v e r ä n d e r t  

Verwaltungsakte nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1, § 19 Absatz 2 Satz 1, § 22 Absatz
 2 Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 
können vollständig durch automatische Einrichtungen 
erlassen werden, sofern kein Anlass besteht, den Ein
zelfall durch eine Person zu bearbeiten. § 24 Absatz 1 
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu be
achten. 

 

§ 56 § 56 

Registrierung von Sachverständigen und sonstigen 
Prüfern 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
nimmt Sachverständige, die beabsichtigen, Prüfungen 
nach § 8 Absatz 5, § 10 Absatz 1 Satz 2 oder 
§ 43 Absatz 2 durchzuführen, auf Antrag bei Vorliegen 
der Voraussetzung nach Satz 3 in ein Prüferregister auf 
und veröffentlicht dieses auf ihrer Internetseite. Der 
Antrag nach Satz 1 ist elektronisch zu stellen. Er muss 
einen geeigneten Nachweis über eine Berechtigung 
nach § 3 Absatz 16 enthalten. 

 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
nimmt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte 
Buchprüfer, die beabsichtigen, Prüfungen nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 durchzuführen, auf Antrag bei 
Vorliegen der Voraussetzung nach Satz 3 in eine ge
sonderte Abteilung des Prüferregisters auf. Der Antrag 
nach Satz 1 ist elektronisch zu stellen. Er muss einen 
geeigneten Nachweis über die Berufsberechtigung ent
halten.  

 

(3) Registrierte Sachverständige und nach Ab
satz 2 registrierte Prüfer sind verpflichtet, die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister unverzüglich zu informie
ren, wenn sie die Prüfertätigkeit aufgegeben haben 
oder ihre Berufsberechtigung oder Berechtigung nach 
§ 3 Absatz 16 weggefallen ist. Die Zentrale Stelle Ver
packungsregister überprüft das Prüferregister regelmä
ßig auf Aktualität der enthaltenen Informationen. Hier
für kann sie von den nach den Absätzen 1 und 2 Re
gistrierten insbesondere Auskunft darüber verlangen, 
ob eine Fortsetzung der Tätigkeit als registrierter Sach
verständiger oder Prüfer weiterhin beabsichtigt wird 
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und ob bei den Registrierten die Berechtigung nach 
§ 3 Absatz 16 oder die Berufsberechtigung fortbesteht. 

(4) Registrierte Sachverständige und nach Ab
satz 2 registrierte Prüfer sind verpflichtet, die Vorga
ben der auf Grundlage von § 54 Absatz 1 Nummer 39 
entwickelten Prüfleitlinien im Rahmen ihrer Prüftätig
keit zu beachten. Die Zentrale Stelle Verpackungsre
gister bietet mindestens halbjährlich eine Schulung zu 
ihrem Softwaresystem einschließlich der Datenformate 
und zur Anwendung der Prüfleitlinien nach 
§ 54 Absatz 1 Nummer 39 an. Nach den Absätzen 1 
und 2 Registrierte sind verpflichtet, innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Aufnahme in das Prüferre
gister und sodann alle fünf Jahre an einer dieser Schu
lungen teilzunehmen. 

 

(5) Die Tätigkeit als registrierter Sachverständi
ger oder als nach Absatz 2 registrierter Prüfer ist unver
einbar mit  

 

1. der Tätigkeit als Bevollmächtigter für die erwei
terte Herstellerverantwortung, 

 

2. der Tätigkeit als beauftragter Dritter,  

3. der Stellung als Angestellter, als Eigentümer oder 
Teilhaber oder einer vergleichbaren rechtlichen 
Beziehung zu einem System, zu einer Branchen
lösung oder zu einer sonstigen Organisation für 
Herstellerverantwortung, 

 

4. der Vermittlung von Verträgen für Hersteller mit 
den Systemen, einer Branchenlösung oder sonsti
gen Organisationen für Herstellerverantwortung,  

 

5. der Stellung als Angestellter, Eigentümer oder 
Teilhaber oder einer vergleichbaren rechtlichen 
Beziehung zu einer Prüfgesellschaft, die mehr
heitlich im Eigentum von einem Bevollmächtig
ten für erweiterte Herstellerverantwortung, einem 
System, einer Branchenlösung oder einer sonsti
gen Organisation für Herstellerverantwortung ist.  

 

(6) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister soll 
einen Registrierten nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 aus dem Prüferregister entfernen, wenn 

 

1. sie feststellt, dass die Berechtigung nach 
§ 3 Absatz 16 oder die Berufsberechtigung nicht 
vorliegt, 

 

2. ein registrierter Sachverständiger oder ein nach 
Absatz 2 registrierter Prüfer wiederholt und grob 
pflichtwidrig gegen die Prüfleitlinien nach diesem 
Gesetz oder das Einwegkunststofffondsgesetz 
verstoßen hat, 
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3. ein registrierter Sachverständiger oder ein nach 
Absatz 2 registrierter Prüfer der Aufforderung 
nach Absatz 3 Satz 3 in einer von der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister gesetzten, angemesse
nen Frist nicht nachkommt, 

 

4. der registrierte Sachverständige oder ein nach Ab
satz 2 registrierter Prüfer seiner Pflicht nach Ab
satz 4 Satz 3 nicht nachkommt oder 

 

5. eine Unvereinbarkeit nach Absatz 5 vorliegt.   

Die Entfernung aus dem Prüferregister nach Satz 1 
Nummer 1 erfolgt bis zum Nachweis der Berechtigung 
nach § 3 Absatz 16 oder der Berufsberechtigung. Die 
Entfernung nach Satz 1 Nummer 3 oder 4 erfolgt, bis 
der Aufforderung nach Absatz 3 Satz 3 oder der Pflicht 
nach Absatz 4 Satz 3 nachgekommen wurde. Die Ent
fernung nach Satz 1 Nummer 5 erfolgt, solange die Un
vereinbarkeit nach Absatz 5 fortbesteht. Die Entfer
nung nach Satz 1 Nummer 2 kann für bis zu fünf Jahre 
erfolgen. Ein Antrag auf erneute Aufnahme in das Prü
ferregister nach den Absätzen 1 oder 2 ist für Personen, 
die nach Satz 1 entfernt wurden, für die Dauer der Ent
fernung ausgeschlossen. 

 

§ 57 § 57 

Aufsicht und Finanzkontrolle u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister un
tersteht hinsichtlich der ihr nach § 54 Absatz 1 übertra
genen Aufgaben der Rechts- und Fachaufsicht des Um
weltbundesamtes. Das Umweltbundesamt kann von 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister Ersatz für die 
Kosten verlangen, die ihm für die Rechts- und Fachauf
sicht entstehen. Der Anspruch darf der Höhe nach die 
im Haushaltsplan des Bundes für die Durchführung der 
Rechts- und Fachaufsicht veranschlagten Einnahmen 
nicht übersteigen.  

 

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister unterliegt der 
Prüfung durch den Bundesrechnungshof.  

 

(3) Erfüllt die Zentrale Stelle Verpackungsregis
ter die ihr nach § 54 Absatz 1 übertragenen Aufgaben 
nicht oder nicht ausreichend, ist das Umweltbundesamt 
befugt, die Aufgaben selbst durchzuführen oder im 
Einzelfall durch einen Beauftragten erfüllen zu lassen. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister trifft geeignete Vorkehrungen, 
um im Falle eines Selbsteintritts nach Satz 1 die Ar
beitsfähigkeit des Umweltbundesamtes oder des von 
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ihm beauftragten Dritten sicherzustellen. Hierzu ge
hört, dass die jeweils aktuellen Datenbestände sowie 
die für die Erledigung der hoheitlichen Aufgaben un
abdingbar benötigte Software und deren Nutzungs
rechte durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
zur Verfügung gestellt werden. Im Falle der Auflösung 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister gehen die ak
tuellen Datenbestände sowie die für die Aufgabenerfül
lung unabdingbar benötigte Software und deren Nut
zungsrechte an das Umweltbundesamt über. 

§ 58 § 58 

Partieller Ausschluss des Widerspruchsverfahrens 
und der aufschiebenden Wirkung der Anfech

tungsklage; Widerspruchsbehörde 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Vor Erhebung einer Klage gegen Verwal
tungsakte nach 
§ 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 bis 25 findet ein Wi
derspruchsverfahren nicht statt. In den Fällen des Sat
zes 1 hat eine Anfechtungsklage keine aufschiebende 
Wirkung. 

 

(2) In Fällen, in welchen ein Widerspruchsver
fahren stattfindet, entscheidet über den Widerspruch 
gegen einen Verwaltungsakt der Zentralen Stelle Ver
packungsregister das Umweltbundesamt. 

 

Kapitel 9 Kapitel 9 

Vermeidung von Verpackungen und Verpa
ckungsabfällen 

Vermeidung von Verpackungen und Verpa
ckungsabfällen 

§ 59 § 59 

Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungsmaß
nahmen 

Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungsmaß
nahmen 

(1) Systeme, sonstige Organisationen für Her
stellerverantwortung, Betreiber von Branchenlösungen 
und Hersteller, die die Erfüllung ihrer erweiterten Her
stellerverantwortung individuell wahrnehmen, sind 
verpflichtet, Maßnahmen zur Reduzierung und Präven
tion von Verpackungen und Verpackungsabfällen 
durchzuführen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 sind ins
besondere: 

(2) Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 sind ins
besondere: 
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1. Maßnahmen, die darauf abzielen, den Anteil von 
wiederverwendbaren Verpackungen zu erhöhen 
zum Beispiel durch Förderung der gemeinsamen 
Verwendung oder Verbreitung standardisierter 
wiederverwendbarer Verpackungen einschließ
lich der erforderlichen Infrastruktur, Organisation 
und Koordination für Rücknahme, Rekonditionie
rung und Abfüllung,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Investitionen in Anlagen und Entwicklungen zur 
Reduktion des Materialeinsatzes für wiederver
wendbare Verpackungen,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Aufklärungsmaßnahmen über Verpackungsab
fallvermeidung durch Wiederverwendung oder 
Wiederbefüllung und Maßnahmen zur Förderung 
der kostengünstigen oder kostenlosen Abgabe von 
Leitungswasser durch gastronomische Betriebe in 
einem wiederverwendbaren oder vom Verbrau
cher bereitgestellten wiederbefüllbaren Behält
nis.  

3. Aufklärungsmaßnahmen über Verpackungsab
fallvermeidung durch Wiederverwendung oder 
Wiederbefüllung und 

 4. Maßnahmen zur Förderung der kostengünsti
gen oder kostenlosen Abgabe von Leitungswas
ser durch gastronomische Betriebe in einem 
wiederverwendbaren oder vom Verbraucher 
bereitgestellten wiederbefüllbaren Behältnis. 

Maßnahmen nach Absatz 1 können in Form von Inves
titionen in Prozesse und sonstige Maßnahmen, die der 
Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsab
fällen durch Wiederverwendung und Wiederbefüllung 
dienen, oder durch die Förderung von Maßnahmen 
Dritter, die diesem Zweck dienen, erfolgen. Die nach 
Absatz 1 Verpflichteten können sich bei der Durchfüh
rung von Maßnahmen nach Absatz 1 unter Einhaltung 
der Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen koordinieren oder gemeinschaftlich er
füllen.  

Maßnahmen nach Absatz 1 können in Form von Inves
titionen in Prozesse und sonstige Maßnahmen, die der 
Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsab
fällen durch Wiederverwendung und Wiederbefüllung 
dienen, oder durch die Förderung von Maßnahmen 
Dritter, die diesem Zweck dienen, erfolgen. Die nach 
Absatz 1 Verpflichteten können sich bei der Durchfüh
rung von Maßnahmen nach Absatz 1 unter Einhaltung 
der Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen koordinieren oder gemeinschaftlich er
füllen.  

(3) Die nach Absatz 1 durchgeführten Maßnah
men sind von den in Absatz 1 genannten Verpflichteten 
bis zum 31. März eines jeden Jahres für das jeweils vo
rangegangene Kalenderjahr zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist der zuständigen Landesbehörde auf 
Verlangen unverzüglich vorzulegen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 60 § 60 

Wiederverwendbare Alternative für Einwegkunst
stofflebensmittelverpackungen und Einweggeträn

kebecher  

u n v e r ä n d e r t  

(1) Endvertreiber von Einwegkunststofflebens
mittelverpackungen und von Einweggetränkebechern, 
die jeweils erst beim Endvertreiber mit Waren befüllt 
werden, sind verpflichtet, die in diesen Einwegverpa
ckungen angebotenen Waren am Ort der Bereitstellung 
im Bundesgebiet jeweils auch in wiederverwendbaren 
Verpackungen zum Verkauf anzubieten. Diese Pflicht 
bezieht sich auch auf Verschlüsse und Deckel von Ge
tränkebechern. Die Endvertreiber dürfen dabei die Ver
kaufseinheit aus Ware und wiederverwendbare Verpa
ckung nicht zu einem höheren Preis oder zu schlechte
ren Bedingungen anbieten als die Verkaufseinheit aus 
der gleichen Ware und einer Einwegverpackung. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für den Vertrieb durch Ver
kaufsautomaten, die in Betrieben zur Versorgung der 
Mitarbeiter nicht öffentlich zugänglich aufgestellt sind. 

 

(2) Endvertreiber nach Absatz 1 Satz 1 sind ver
pflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch 
deutlich sicht- und lesbare Informationstafeln oder -
schilder auf die Möglichkeit, die Waren in wiederver
wendbaren Verpackungen zu erhalten, hinzuweisen. 
Im Fall einer Lieferung von Waren ist dieser Hinweis 
in den jeweils verwendeten Darstellungsmedien zu ge
ben. 

 

(3) Abweichend von § 39 Absatz 1 Satz 2 be
schränkt sich die Rücknahmepflicht für Endvertreiber 
nach Absatz 1 Satz 1 auf diejenigen wiederverwendba
ren Verpackungen, die sie im Bundesgebiet bereitge
stellt haben. 

 

§ 61 § 61 

Erleichterungen für kleine Unternehmen und für 
Verkaufsautomaten 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Endvertreiber nach § 60 Absatz 1 Satz 1 mit 
insgesamt nicht mehr als fünf Beschäftigten, deren 
Verkaufsfläche 80 Quadratmeter nicht überschreitet, 
können die Pflicht nach § 60 Absatz 1 Satz 1 auch er
füllen, indem sie Endabnehmern anbieten, die Waren 
in von diesen zur Verfügung gestellte wiederverwend
bare Behältnisse abzufüllen; im Fall einer Lieferung 
von Waren gelten als Verkaufsfläche zusätzlich alle 
Lager- und Versandflächen. Bei der Feststellung der 
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Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit ei
ner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5 und von nicht mehr als 30 
Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
§ 60 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Beim Vertrieb durch Verkaufsautomaten 
können Endvertreiber die Pflicht nach 
§ 60 Absatz 1 Satz 1 auch erfüllen, indem sie Endab
nehmern anbieten, die Waren in von diesen zur Verfü
gung gestellte wiederverwendbare Behältnisse abzu
füllen. § 60 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Endvertreiber haften gegenüber Endabneh
mern und Dritten bei Schäden, die aus der Befüllung 
wiederverwendbarer Behältnisse von Endabnehmern 
nach den Absätzen 1 und 2 entstehen, nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit.  

 

(4) Endvertreiber, welche die Erleichterung 
nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Anspruch 
nehmen, sind verpflichtet, die Endabnehmer in der 
Verkaufsstelle durch deutlich sicht- und lesbare Infor
mationstafeln oder -schilder auf das Angebot, die Ware 
in von Endabnehmern zur Verfügung gestellten wie
derverwendbaren Behältnissen abzufüllen, hinzuwei
sen. Im Falle einer Lieferung von Waren ist dieser Hin
weis in den jeweils verwendeten Darstellungsmedien 
zu geben.  

 

T e i l  3  T e i l  3  

K o n f o r m i t ä t s b e w e r t u n g  u n v e r ä n d e r t  

§ 62 

 

Sprache der EU-Konformitätserklärungen  

Eine unterzeichnete Version der EU-Konformi
tätserklärung nach Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2025/40 muss nach Wahl des Herstellers entwe
der in deutscher oder englischer Sprache vorgehalten 
werden. Sie ist auf Verlangen der zuständigen Behörde 
in die deutsche Sprache zu übersetzen. 
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§ 63 

 

Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Verpa
ckung 

 

Die Unterrichtung der Europäischen Kommission 
und der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bei Nichtkonformität einer Verpackung nach 
Artikel 58 Absatz 3 und 5 Unterabsatz 2 der Verord
nung (EU) 2025/40 hat die Marktüberwachungsbe
hörde unverzüglich über die Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin vorzunehmen. 

 

§ 64 

 

Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Verpa
ckung in einem anderen Mitgliedstaat der Europä

ischen Union 

 

(1) Erhält die Marktüberwachungsbehörde auf
grund von Artikel 58 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Ver
ordnung (EU) 2025/40 Informationen darüber, dass in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
eine vorläufige Maßnahme nach Artikel 58 Absatz 5 
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 getroffen 
worden ist, und hält die Marktüberwachungsbehörde 
diese Maßnahme für gerechtfertigt, so hat die Markt
überwachungsbehörde alle geeigneten vorläufigen 
Maßnahmen zu treffen. Sie hat die Europäische Kom
mission und die anderen Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin unverzüglich zu unterrichten über 

 

1. die geeigneten vorläufigen Maßnahmen, die sie 
getroffen hat, und 

 

2. alle weiteren ihr vorliegenden Informationen hin
sichtlich der Nichtkonformität der Verpackung. 

 

(2) Sofern die Marktüberwachungsbehörde die 
von dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union getroffene vorläufige Maßnahme nicht für ge
rechtfertigt hält, hat sie die Europäische Kommission 
und die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin darüber innerhalb der in Artikel 58 Ab
satz 8 der Verordnung (EU) 2025/40 genannten Frist 
zu unterrichten und ihre Einwände anzugeben. 

 

(3) Hält die Europäische Kommission die Ein
wände der Marktüberwachungsbehörde nach Absatz 2 
für nicht gerechtfertigt, so hat die Marktüberwachungs
behörde die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
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über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin die Europäische Kommission über die ge
troffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

§ 65 

 

Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität einer 
Verpackung 

 

Die Unterrichtung der Europäischen Kommission 
und der anderen Mitgliedstaaten der Europäische 
Union bei Risiken trotz Konformität einer Verpackung 
nach Artikel 60 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2025/40 hat die Marktüberwachungsbehörde unver
züglich über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin vorzunehmen. 

 

T e i l  4  T e i l  4  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ;  Ü b e r
g a n g s v o r s c h r i f t e n   

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ;  Ü b e r
g a n g s v o r s c h r i f t e n   

§ 66 § 66 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig re
gistrieren lässt,  

 

2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht,  

 

3. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an 
mindestens einem System beteiligt,  

 

4. entgegen § 7 Absatz 6 ein Entgelt oder einen Vor
teil verspricht oder gewährt,  

 

5. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 1 eine Anzeige nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei
tig erstattet,  

 

6. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3, 
§ 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 68 Absatz 3 Satz 1, oder § 43 Absatz 3 Satz 1 
einen Mengenstromnachweis oder eine Vollstän
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digkeitserklärung nicht, nicht richtig, nicht voll
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig hinterlegt,  

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 68 
Absatz 3 Satz 1, oder entgegen § 9 Absatz 2 
Satz 2, auch in Verbindung mit § 68 Absatz 3 
Satz 1, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

 

8. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1, 
§ 13 Absatz 1 oder 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder 
§ 45 Absatz 1 oder 2 eine Verpackung bereitstellt 
oder ein Produkt auspackt, 

 

9. entgegen § 13 Absatz 4 Satz 1 eine dort genannte 
Tätigkeit erbringt, 

 

10. ohne Zulassung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 22 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 8 Absatz 3 Satz 1, ein System, eine sonstige Or
ganisation für Herstellerverantwortung oder eine 
Branchenlösung betreibt,  

 

11. entgegen § 25 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschrie
benen Weise oder nicht rechtzeitig macht,  

 

12. entgegen § 26 Absatz 2 Satz 1 einen Bericht 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

 

13. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin
dung mit Absatz 5 Satz 1, eine dort genannte Ver
packung nicht zurücknimmt,  

 

14. entgegen § 39 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbin
dung mit Absatz 5 Satz 1, einen Hinweis nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise gibt,  

 

15. entgegen § 39 Absatz 3 Satz 1, Absatz 5 Satz 3 
oder § 41 Absatz 2 eine dort genannte Verpa
ckung einer Wiederverwendung und einer Ver
wertung nicht oder nicht richtig zuführt,  

 

16. entgegen § 39 Absatz 3 Satz 3, auch in Verbin
dung mit § 46 Absatz 3 Satz 3, entgegen 
§ 39 Absatz 5 Satz 5 oder § 41 Absatz 3 Satz 1 
einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollstän
dig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
führt,  

 

17. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 41 Absatz 1 Satz 1 die Sammlung von dort ge
nannten Verpackungen nicht sicherstellt,  
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18. entgegen § 40 Absatz 2 die dort genannten Ab
fälle einer Verwertung nicht oder nicht richtig zu
führt,  

 

19. entgegen § 41 Absatz 4 die Zentrale Stelle Verpa
ckungsregister nicht, nicht richtig, nicht vollstän
dig oder nicht rechtzeitig informiert,  

 

20. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 1 oder 2 ein Pfand 
nicht oder nicht richtig erhebt,  

 

21. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 3 eine Einwegge
tränkeverpackung nicht, nicht richtig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
kennzeichnet,  

 

22. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 4 sich an einem 
Pfandsystem nicht beteiligt,  

 

23. entgegen § 46 Absatz 2 Satz 1 eine Einwegge
tränkeverpackung nicht zurücknimmt oder das 
Pfand nicht erstattet,  

 

24. entgegen § 46 Absatz 2 Satz 2 ein Pfand ohne 
Rücknahme der Verpackung erstattet,  

 

25. entgegen § 46 Absatz 3 Satz 1 eine Einwegge
tränkeverpackung einer Verwertung nicht oder 
nicht richtig zuführt,  

 

26. entgegen § 47 Absatz 1 oder 2 Satz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit § 47 Absatz 3, entgegen 
§ 60 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, oder entgegen § 61 Absatz 4 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Satz 2, einen Hinweis nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise gibt,  

 

27. entgegen § 59 Absatz 3 Satz 2 eine dort genannte 
Dokumentation nicht oder nicht rechtzeitig vor
legt, 

 

28. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 eine Ware nicht 
richtig anbietet oder  

 

29. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbin
dung mit § 61 Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 
Satz 2, eine Verkaufseinheit anbietet. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Ver
ordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezem
ber 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Ver
ordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezem
ber 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 6 Absatz 10 Unterabsatz 2 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
macht, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. entgegen Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Ar
tikel 18 Absatz 1 eine Verpackung in Verkehr 
bringt, die einer Anforderung nach Artikel 5 Ab
satz 4 oder 5 Unterabsatz 1, Artikel 6 Absatz 1, 
Artikel 7 Absatz 1 oder 2, Artikel 9 Absatz 1, Ar
tikel 10 Absatz 2 oder Artikel 12 Absatz 1 Unter
absatz 2 oder 4 Satz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 8 
Satz 1 oder Absatz 9 Satz 2 oder 3 nicht ent
spricht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen Artikel 15 Absatz 2, auch in Verbindung 
mit Absatz 12 oder Artikel 21, ein Konformitäts
bewertungsverfahren nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig durchführen lässt oder eine dort ge
nannte Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen Artikel 15 Absatz 3, auch in Verbindung 
mit Absatz 12 oder Artikel 21, eine dort genannte 
Dokumentation oder EU-Konformitätserklärung 
nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen Artikel 15 Absatz 5, auch in Verbindung 
mit Absatz 12 oder Artikel 21, nicht gewährleis
tet, dass eine Verpackung eine dort genannte 
Nummer oder ein Kennzeichen trägt, und nicht 
gewährleistet, dass eine dort genannte Informa
tion angegeben wird,  

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen Artikel 15 Absatz 6 Satz 1 in Verbin
dung mit Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit 
Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 12 
oder Artikel 21, oder entgegen Artikel 18 Ab
satz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine 
dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht vor dem Inverkehrbringen 
der Verpackung macht, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen Artikel 15 Absatz 8 Satz 1, auch in Ver
bindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder ent
gegen Artikel 18 Absatz 6 Satz 1 eine dort ge
nannte Maßnahme nicht, nicht richtig, nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig ergreift, 

7. entgegen Artikel 15 Absatz 8 Satz 1, auch in Ver
bindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder ent
gegen Artikel 18 Absatz 6 Satz 1 eine dort ge
nannte Maßnahme nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig ergreift, 

8. entgegen Artikel 15 Absatz 8 Satz 2, auch in Ver
bindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder ent
gegen Artikel 18 Absatz 6 Satz 2 oder Artikel 19 
Absatz 5 Unterabsatz 2 eine Unterrichtung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei
tig vornimmt, 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. entgegen Artikel 15 Absatz 10 Satz 1 in Verbin
dung mit den Sätzen 2 oder 3, jeweils auch in Ver
bindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder ent
gegen Artikel 18 Absatz 8 Satz 1 in Verbindung 
mit den Sätzen 2 oder 3 oder Artikel 19 Absatz 6 
Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 
eine Information oder eine Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschrie
benen Weise oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe a nicht sicherstellt, dass ein Konformi
tätsbewertungsverfahren durchgeführt wurde oder 
der Erzeuger eine Dokumentation nach Anhang 
VII Nummer 2 erstellt hat, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d nicht sicherstellt, dass der Erzeuger 
eine dort genannte Anforderung erfüllt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen Artikel 18 Absatz 7 eine dort genannte 
Kopie nicht bereithält oder nicht dafür sorgt, dass 
eine Dokumentation nach Anhang VII Nummer 2 
vorgelegt werden kann, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 1 eine 
Verpackung bereitstellt, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen Artikel 19 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht 
dafür sorgt, dass eine dort genannte Maßnahme 
ergriffen wird, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen Artikel 20 nicht gewährleistet, dass die 
dort genannten Bedingungen die Konformität der 
Verpackungen mit den Anforderungen nach Arti
kel 5 Absatz 4 oder 5 Unterabsatz 1, Artikel 6 Ab
satz 1, Artikel 7 Absatz 1 oder 2, Artikel 9 Ab
satz 1, Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 12 Ab
satz 1 Unterabsatz 2 oder 4 Satz 1, Absatz 2 
Satz 2, Absatz 8 Satz 1 oder Absatz 9 Satz 2 oder 
3 nicht beeinträchtigen, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen Artikel 22 Absatz 1 eine dort genannte 
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen Artikel 24 Absatz 1 nicht sicherstellt, 
dass sich das Leerraumverhältnis als Prozentsatz 
ausgedrückt auf maximal 50 Prozent beläuft, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. entgegen Artikel 25 Absatz 1 eine Verpackung in 
Verkehr bringt, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Satz 1 nicht sicher
stellt, dass ein dort genanntes Wiederverwen
dungssystem vorhanden ist, 

19. u n v e r ä n d e r t  
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20. entgegen Artikel 27 Absatz 2, auch in Verbindung 
mit Absatz 3 Unterabsatz 2, nicht sicherstellt, dass 
eine Verpackung rekonditioniert wird, 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. entgegen Artikel 28 Absatz 2 nicht sicherstellt, 
dass eine Wiederbefüllungsstation die Anforde
rungen nach Anhang VI Teil C erfüllt,  

21. u n v e r ä n d e r t  

22. entgegen Artikel 28 Absatz 3 nicht sicherstellt, 
dass eine Verpackung oder ein Behältnis nicht 
kostenlos bereitgestellt wird, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. entgegen Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 nicht 
gewährleistet, dass mindestens 40 Prozent der 
dort genannten Verpackungen wiederverwend
bare Verpackungen sind, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. entgegen Artikel 29 Absatz 2 oder 3 nicht sicher
stellt, dass eine dort genannte Verpackung wie
derverwendbar ist, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. entgegen Artikel 29 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht 
sicherstellt, dass mindestens 10 Prozent der dort 
genannten Verpackungen wiederverwendbare 
Verpackungen sind, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. entgegen Artikel 29 Absatz 6 Unterabsatz 1 nicht 
sicherstellt, dass mindestens 10 Prozent der dort 
genannten Produkte in wiederverwendbaren Ver
packungen bereitgesellt werden, 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. entgegen Artikel 29 Absatz 9 Satz 3 ein Pfand 
nicht auszahlt oder eine Rückgabe nicht oder nicht 
richtig anzeigt,  

27. u n v e r ä n d e r t  

28. entgegen Artikel 31 Absatz 1 in Verbindung mit 
den Absätzen 2, 3 oder 4 einen dort genannten Be
richt nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

28. u n v e r ä n d e r t  

29. entgegen Artikel 32 Absatz 1 ein dort genanntes 
System nicht oder nicht rechtzeitig vorsieht, 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1 oder 
Artikel 33 Absatz 3 ein Produkt zu einem höheren 
Preis oder zu weniger günstigen Bedingungen an
bietet,  

30. u n v e r ä n d e r t  

31. entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder 
Artikel 33 Absatz 2 einen Hinweis nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorge
schriebenen Weise gibt,  

31. u n v e r ä n d e r t  

32. entgegen Artikel 33 Absatz dem Verbraucher eine 
dort genannte Möglichkeit nicht einräumt, 

32. entgegen Artikel 33 Absatz 1 dem Verbraucher 
eine dort genannte Möglichkeit nicht einräumt, 
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33. entgegen Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe b eine dort genannte Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei
tig einholt, 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. entgegen Artikel 45 Absatz 7 eine dort genannte 
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

34. u n v e r ä n d e r t  

35. entgegen Artikel 45 Absatz 8 Unterabsatz 2 eine 
Aufforderung nicht, nicht richtig oder nicht recht
zeitig vornimmt, 

35. u n v e r ä n d e r t  

36. entgegen Artikel 47 Absatz 4 Satz 1 eine Mel
dung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht oder 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 58 
Absatz 5 Unterabsatz 1, Artikel 60 Absatz 1 
Buchstabe b, c oder d, Artikel 62 Absatz 1 Buch
stabe g bis n oder Artikel 62 Absatz 2 zuwider
handelt. 

37. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 3, 4, 10, 17 und 18 und des 
Absatzes 2 Nummer 23, 25, 26, 29 und 32 mit einer 
Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro, in den Fäl
len des 
Absatzes 1 Nummer 1, 5, 6, 8, 9, 11 bis 16, 19 bis 23, 
25 und 27 und des 
Absatzes 2 Nummer 28, 33 und 35 bis 37 mit einer 
Geldbuße bis zu hunderttausend Euro und in den übri
gen Fällen der Absätze 1 und 2 mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten ist die nach Landesrecht zuständige 
Behörde. 

§ 67 § 67 

Einziehung u n v e r ä n d e r t  

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 66 Absatz 1 
oder 2 begangen worden, so können Gegenstände ein
gezogen werden, 

 

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder  

2. die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung ge
braucht worden oder bestimmt gewesen sind. 

 

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzu
wenden. 
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§ 68 § 68 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

(1) Vorbehaltlich abweichender privatrechtli
cher Vereinbarungen gelten Systembeteiligungen nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 
des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 
2026 geltenden Fassung, die vor dem 12. August 2026 
erfolgt sind, fort, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer nach § 9 des Verpackungsgesetzes in 
der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung regis
triert ist, gilt auch nach § 6 als registriert. Änderungen 
nach § 6 Absatz 1 Satz 2 sind bis zum 12. November 
2026 vorzunehmen. Hersteller, die nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 erstmals zur Registrierung ver
pflichtet sind und nicht bereits nach § 9 des Verpa
ckungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 gelten
den Fassung zur Registrierung verpflichtet waren, müs
sen sich bis zum 12. September 2026 registrieren.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Bezüglich derjenigen Registrierungen 
nach § 9 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. 
August 2026 geltenden Fassung, die vor dem 12. Au
gust 2026 beendet wurden, gelten die Aufgaben, Be
fugnisse und Zuständigkeiten nach dem Verpa
ckungsgesetz in der bis zum 11. August 2026 gelten
den Fassung fort. 

 (4) Bezüglich der nach § 26 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung zu veröffentli
chenden Liste der Hersteller gelten die Aufgaben, 
Befugnisse und Zuständigkeiten nach dem Verpa
ckungsgesetz für Hersteller, die bis zum 11. August 
2026 eine Vollständigkeitserklärung abgegeben ha
ben, in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fas
sung fort. 

(3) Für Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des 
Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 3 Absatz 14 
des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 
2026 geltenden Fassung, die vor dem 12. August 2026 
Verkaufs- und Umverpackungen im Sinne von § 3 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Verpackungsgeset
zes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
in Verkehr gebracht haben und keine Hersteller nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Ab
satz 1 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2025/40 sind, 
gelten die Pflichten zur Datenmeldung nach § 9 und zur 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung nach 
§ 10 in Bezug auf diese Verpackungen entsprechend. 
Sofern die Daten nach § 10 des Verpackungsgesetzes 
in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung nach 
Satz 1 übermittelt wurden, ist für dieselbe Verpackung 
keine zusätzliche Datenmeldung nach § 9 vorzuneh
men. Für Verpackungen, die im Kalenderjahr 2026 im 
Bundesgebiet bereitgestellt wurden, gilt ausschließlich 
§ 10. Eine zusätzliche Vollständigkeitserklärung nach 
§ 11 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. Au
gust 2026 geltenden Fassung ist für das Kalenderjahr 
2026 nicht zu hinterlegen. Für die Aufschlüsselung der 
Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 in der Datenmel
dung nach § 9 und in der Vollständigkeitserklärung 
nach § 10 finden § 3 Absatz 5 des Verpackungsgeset
zes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
und § 16 Absatz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes in 
der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung ent
sprechende Anwendung. 

(4) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
und Träger von Branchenlösungen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2, die ihren Betrieb entsprechend § 8 
Absatz 2 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung vor dem 12. Au
gust 2026 angezeigt haben, dürfen Aufgaben nach § 8 
ohne Zulassung nach § 8 Absatz 3 Satz 3 in Verbin
dung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. 
Oktober 2027 wahrnehmen. Die Pflichten des § 8 des 
Verpackungsgesetzes gelten entsprechend fort. 

(6) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
und Träger von Branchenlösungen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2, die ihren Betrieb entsprechend § 8 
Absatz 2 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung vor dem 12. Au
gust 2026 angezeigt haben, dürfen Aufgaben nach § 8 
ohne Zulassung nach § 8 Absatz 3 Satz 3 in Verbin
dung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. 
Oktober 2027 wahrnehmen. Die Pflichten des § 8 des 
Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung gelten entsprechend fort. 

(5) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
und Träger von Branchenlösungen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2, die ihren Betrieb nach dem 11. 
August 2026 aufnehmen, dürfen Aufgaben nach § 8 
ohne Zulassung nach § 8 Absatz 3 Satz 3 in Verbin
dung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. 
Oktober 2027 wahrnehmen. Die Pflichten des § 8 Ab
satz 2 bis 5 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. 
August 2026 geltenden Fassung gelten entsprechend 
fort.  

(7) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
und Träger von Branchenlösungen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2, die ihren Betrieb nach dem 11. 
August 2026 aufnehmen, dürfen Aufgaben nach § 8 
ohne Zulassung nach § 8 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. Oktober 
2027 wahrnehmen. Die Pflichten des § 8 Absatz 2 bis 
5 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 
2026 geltenden Fassung gelten entsprechend fort.  

(6) Für systembeteiligungspflichtige Verpa
ckungen, die in die Quotenberechnung für das Jahr 
2026 einzubeziehen sind, finden bis zum 31. Dezember 
2026 § 3 Absatz 5 in der bis zum 11. August 2026 gel
tenden Fassung und in diesem Zusammenhang § 16 
Absatz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes in der bis 
zum 11. August 2026 geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung. § 42 Absatz 2 und 3 gilt ab dem 1. Januar 
2027. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Hersteller von nicht systembeteiligungs
pflichtigen Verpackungen und von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 dürfen ohne Zulas
sung nach § 19 längstens bis zum 31. Dezember 2027 
Verpackungen im Bundesgebiet bereitstellen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für die Aufschlüsselung der Angaben aus 
dem Kalenderjahr 2026 in dem Mengenstromnachweis 
nach § 43 Absatz 1 finden § 3 Absatz 5 in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung und § 16 Absatz 2 
und 3 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. Au
gust 2026 geltenden Fassung entsprechende Anwen
dung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(9) Systeme, die zum 11. August 2026 nach § 18 
Absatz 1 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung genehmigt sind, 
gelten auch im Sinne des § 20 Absatz 1 als zugelassen, 
sofern das jeweilige System bis zum 1. Januar 2027 zu
sätzlich zu § 18 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgeset
zes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
die Erfüllung der folgenden weiteren Anforderungen 
des § 20 Absatz 2 nachweist,  

(11) Systeme, die zum 11. August 2026 nach § 18 
Absatz 1 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung genehmigt sind, 
gelten auch im Sinne des § 20 Absatz 1 als zugelassen, 
sofern das jeweilige System bis zum 1. Januar 2027 zu
sätzlich zu § 18 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgeset
zes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
die Erfüllung der folgenden weiteren Anforderungen 
des § 20 Absatz 2 nachweist,  

1. dass nach Nummer 1 die erforderlichen Vorkeh
rungen, insbesondere Vereinbarungen mit Ver
treibern, Behörden oder Dritten getroffen wurden, 
die im Namen des Systems die Abfallbewirtschaf
tung durchführen,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dass nach Nummer 3 über die notwendigen Sor
tier- und Recyclingkapazitäten verfügt wird, um 
sicherzustellen, dass die gesammelten Verpa
ckungsabfälle einer Vorbehandlung und einem 
hochwertigen Recycling unterzogen werden,  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. dass es nach Nummer 5 geeignete Mechanismen 
zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanz
verwaltung nach Absatz 7 Satz 2 eingerichtet hat 
und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. dass es nach Nummer 6 eine angemessene, insol
venzfeste Sicherheit nach § 14 Absatz 6 geleistet 
hat. 

4. dass es nach Nummer 6 eine angemessene, insol
venzfeste Sicherheit nach § 20 Absatz 4 geleistet 
hat. 

 Die zuständige Landesbehörde kann den Eintritt 
der Zulassungsfiktion unter der Bedingung, dass 
die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 4 bis zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen ist, feststel
len. Wenn die zuständige Landesbehörde feststellt, 
dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen 
oder nicht vorliegen, oder sie nach Satz 2 den Ein
tritt der Zulassungsfiktion feststellt, ist der entspre
chende Bescheid öffentlich bekannt zu geben. 
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(10) Privatrechtlich als juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften organisierte Orga
nisationen, die Aufgaben einer sonstigen Organisation 
für Herstellerverantwortung wahrnehmen, dürfen die
sen Aufgaben ohne Zulassung nach § 22 längstens bis 
zum 31. Oktober 2027 nachgehen. 

(12) u n v e r ä n d e r t  

(11) Für die Aufschlüsselung der Angaben aus 
dem Kalenderjahr 2026 in den Meldungen der Systeme 
nach § 25 Absatz 1 findet § 3 Absatz 5 in der bis zum 
11. August 2026 geltenden Fassung und § 16 Absatz 2 
und 3 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. Au
gust 2026 geltenden Fassung entsprechende Anwen
dung. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

(12) In Gebieten, in denen zum 1. Januar 2019 be
reits eine einheitliche Wertstoffsammlung auf Grund
lage einer freiwilligen Vereinbarung zwischen den 
Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger durchgeführt wurde, kann diese weiterhin im ge
genseitigen Einvernehmen fortgesetzt werden. 

(14) u n v e r ä n d e r t  

(13) Die vor dem 12. August 2026 erteilten Ein
ordnungsentscheidungen der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 
bis 26 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. Au
gust 2026 geltenden Fassung bleiben wirksam. Für 
Einordnungsanträge, die bis zum 11. August 2026 ge
stellt wurden, gelten die Aufgaben, Befugnisse und Zu
ständigkeiten nach dem Verpackungsgesetz in der bis 
zum 11. August 2026 geltenden Fassung fort. Die Zent
rale Stelle Verpackungsregister soll eine Einordnungs
entscheidung für die Zukunft und rückwirkend für den 
Zeitraum ab dem 12. August 2026 ändern, wenn sie 
aufgrund der Vorschriften dieses Gesetzes oder der 
Verordnung (EU) 2025/40 berechtigt wäre, die Einord
nungsentscheidung mit einem anderen Inhalt zu erlas
sen. Für den Inhalt der Änderungsentscheidung nach 
Satz 3 gelten die Vorschriften dieses Gesetzes und der 
Verordnung (EU) 2025/40. 

(15) u n v e r ä n d e r t  

(14) Nach § 27 des Verpackungsgesetzes in der 
bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung Re
gistrierte gelten auch im Sinne des § 56 als registriert. 
Bis zum 31. Dezember 2027 ist die Teilnahme an einer 
Schulung nach § 56 Absatz 4 Satz 2 nachzuweisen; an
dernfalls gelten die Registrierungen von nach § 27 des 
Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung Registrierten ab dem 1. Januar 2028 
als aufgehoben. Die Regelungen des § 56 Absatz 6 
bleiben unberührt. 

(16) u n v e r ä n d e r t  

(15) § 66 Absatz 2 ist erst ab dem 12. Februar 
2027 anzuwenden. 

(17) u n v e r ä n d e r t  
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Anlage 1 Anlage 1 
(zu § 3 Nummer 4) u n v e r ä n d e r t  

Schadstoffhaltige Füllgüter nach 
§ 3 Absatz 5 

u n v e r ä n d e r t  

Stoffe und Gemische, die bei einem Vertrieb im Ein
zelhandel dem Selbstbedienungsverbot nach § 8 Ab
satz 4 der Chemikalien-Verbotsverordnung unterliegen 
würden,  

 

Pflanzenschutzmittel, die nur für die Anwendung durch 
berufliche Anwender nach dem Pflanzenschutzgesetz 
zugelassen sind,  

 

Gemische von Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
(MDI), soweit diese nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 als atemwegssensibilisierend der Kate
gorie 1 (Resp. Sens. 1) einzustufen sowie mit dem H-
Satz H334 zu kennzeichnen sind und in Druckgaspa
ckungen im Bundesgebiet bereitgestellt werden, und 

 

Öle, flüssige Brennstoffe und sonstige ölbürtige Pro
dukte, die als Abfall unter die Abfallschlüssel 12 01 06, 
12 01 07, 12 01 10, 16 01 13 oder 16 01 14 oder unter 
Kapitel 13 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verord
nung fallen würden. 
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Anlage 2 Anlage 2 
(zu § 4) u n v e r ä n d e r t  

Kennzeichnung von Verpackungen u n v e r ä n d e r t  
Bei Verwendung von Abkürzungen dürfen nur Groß
buchstaben verwendet werden. Bei Verbundstoffen ist 
ein C mit der Abkürzung des Hauptbestandteils der 
Hauptmaterialart anzugeben (C/). 

 

Entwurf 

1. Nummern und Abkürzungen für Kunststoffe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Polyethylenterephtalat PET 1 

Polyethylen hoher Dichte HDPE 2 

Polyvinylchlorid PVC 3 

Polyethylen niedriger Dichte LDPE 4 

Polypropylen PP 5 

Polystyrol PS 6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  
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2. Nummern und Abkürzungen für Papier und Pappe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Wellpappe PAP 20 

Sonstige Pappe PAP 21 

Papier PAP 22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

3. Nummern und Abkürzungen für Metalle 

Stoff Abkürzung Nummer 

Stahl FE 40 

Aluminium ALU 41 
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3. Nummern und Abkürzungen für Metalle 

Stoff Abkürzung Nummer 

    42 

    43 

    44 

    45 

    46 

    47 

    48 

    49 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

4. Nummern und Abkürzungen für Holzmaterialien 

Stoff Abkürzung Nummer 

Holz FOR 50 

Kork FOR 51 

    52 

    53 

    54 

    55 

    56 

    57 

    58 

    59 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

5. Nummern und Abkürzungen für Textilien 

Stoff Abkürzung Nummer 

Baumwolle TEX 60 
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5. Nummern und Abkürzungen für Textilien 

Stoff Abkürzung Nummer 

Jute TEX 61 

    62 

    63 

    64 

    65 

    66 

    67 

    68 

    69 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

6. Nummern und Abkürzungen für Glas 

Stoff Abkürzung Nummer 

Farbloses Glas GL 70 

Grünes Glas GL 71 

Braunes Glas GL 72 

    73 

    74 

    75 

    76 

    77 

    78 

    79 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  
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7. Nummern und Abkürzungen für Verbundstoffe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Papier und Pappe/verschiedene Metalle   80 

Papier und Pappe/Kunststoff   81 

Papier und Pappe/Aluminium   82 

Papier und Pappe/Weißblech   83 

Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium   84 

Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium/Weiß
blech 

  85 

    86 

    87 

    88 

    89 

Kunststoff/Aluminium   90 

Kunststoff/Weißblech   91 

Kunststoff/verschiedene Metalle   92 

    93 

    94 

Glas/Kunststoff   95 

Glas/Aluminium   96 

Glas/Weißblech   97 

Glas/verschiedene Metalle   98 

    99 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 30 Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 10 wird die Angabe „wurden.“ 
durch die Angabe „wurden,“ ersetzt. 

 

b) Nach Nummer 10 wird die folgende Num
mer 11 eingefügt: 

 

„11. Maßnahmen, die zur Umsetzung der 
Artikel 48, 50 und 52 der Verordnung 
(EU) 2025/40 getroffen wurden in ei
nem besonderen Kapitel über Verpa
ckungen und die Bewirtschaftung der 
daraus entstehenden Abfälle.“ 

 

2. Nach § 33 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe n wird 
der folgende Buchstabe o eingefügt: 

 

„o) Maßnahmen, die zur Umsetzung der Arti
kel 43 und 51 der Verordnung (EU) 
2025/40 getroffen wurden in einem beson
deren Kapitel über die Vermeidung von 
Verpackungen, Verpackungsabfällen und 
achtlos in der Umwelt entsorgten Verpa
ckungen,“. 

 

Artikel 3 Artikel 3 

Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Anzeige- und Erlaubnisverordnung vom 
5. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4043), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I 
S. 700) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 12 Absatz 1 wird die Angabe „Verpackungsgeset
zes“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes“ ersetzt. 
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(2) Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung 
vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2770), die zuletzt 
durch Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 30. Sep
tember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 

In Anlage 1 Nummer 3 Buchstabe c wird die Angabe 
„Verpackungsgesetz“ durch die Angabe „Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetz“ ersetzt. 

 

(3) Die Abfallbeauftragtenverordnung vom 2. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 2789), die zuletzt durch 
Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. September 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Trans
portverpackungen gemäß § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Verpackungsge
setzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2234) in der jeweils geltenden Fas
sung“ durch die Angabe „Transportver
packungen, die nicht nach § 7 Ab
satz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes systembeteili
gungspflichtig sind, nach § 39 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ 
ersetzt. 

 

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „§ 8 
Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgeset
zes“ durch die Angabe „§ 8 Ab
satz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

 

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Verpa
ckungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 39 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des 
Verpackungsrecht-Durchführungsge
setzes“ ersetzt. 

 

dd) In Buchstabe d wird die Angabe „§ 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Verpa
ckungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 39 Absatz 1 Nummer 5 des Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ 
ersetzt. 
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b) In Nummer 3 Buchstabe a wird die Angabe 
„§ 14 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 40 Absatz 1 des Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ er
setzt. 

 

2. In Anlage 1 Teil I Nummer 3 Buchstabe c wird 
die Angabe „Verpackungsgesetz“ durch die An
gabe „Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz“ 
ersetzt. 

 

(4) Die Gewerbeabfallverordnung vom 18. Ap
ril 2017 (BGBl. I S. 896), die zuletzt durch Artikel 9 
Absatz 3 des Gesetzes vom 30. September 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist wird wie 
folgt geändert: 

 

In § 1 Absatz 3 wird die Angabe „Verpackungsgesetz“ 
durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungs
gesetz“ und die Angabe „Verpackungsgesetzes“ durch 
die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungsgeset
zes“ ersetzt. 

 

(5) Die Einwegkunststoffverbotsverordnung 
vom 20. Januar 2021 (BGBl. 2021 I S. 95) wird wie 
folgt geändert: 

 

In § 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Absatz 1 des Ver
packungsgesetzes“ durch die Angabe „Artikel 3 Ab
satz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2025/40“ er
setzt. 

 

(6) Das Einwegkunststofffondsgesetz vom 11. 
Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124), das durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 11. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124, 
Nr. 183) geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Nummer 10 wird durch die folgende Num
mer 10 ersetzt:  

 

„10. Zentrale Stelle Verpackungsregister: die 
nach § 48 des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes beibehaltene oder neu einge
richtete Stiftung;“. 

 

2. In § 7 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 des 
Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des 
Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ er
setzt. 

 

3. § 8 wird wie folgt geändert:   

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:   
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aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Ver
packungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 6 des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes“ und die Angabe „Zent
ralen Stelle“ durch die Angabe „Zentra
len Stelle Verpackungsregister“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Zentrale 
Stelle“ durch die Angabe „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Verpa
ckungsgesetz“ durch die Angabe „Ver
packungsrecht-Durchführungsgesetz“ 
und die Angabe „Zentralen Stelle“ 
durch die Angabe „Zentralen Stelle 
Verpackungsregister“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Zentrale 
Stelle“ durch die Angabe „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister“ ersetzt. 

 

4. § 11 wird wie folgt geändert:   

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Die Meldung bedarf der Prüfung und Bestä
tigung durch einen registrierten Sachverstän
digen nach § 3 Absatz 16 des Verpackungs
recht-Durchführungsgesetzes oder einen 
nach § 56 Absatz 2 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes registrierten Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten 
Buchprüfer.“ 

 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 
des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 46 des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Zentra
len Stelle“ durch die Angabe „Zentralen 
Stelle Verpackungsregister“ ersetzt. 

 

5. In Anlage 2 wird die Angabe „§ 31 des Verpa
ckungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 46 des Ver
packungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

 

(7) Das Umweltstatistikgesetz vom 16. August 
2005 (BGBl. I S. 2446), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 5 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

 

„(2) Die Erhebung erfasst jährlich, begin
nend mit dem Berichtsjahr 2022, bei den Unter
nehmen, die Abfälle aus nicht systembeteili
gungspflichtigen Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes sowie Abfälle aus pfand
pflichtigen Einweggetränkeverpackungen nach 
§ 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes einsammeln oder entsor
gen, die Erhebungsmerkmale Art, Menge und 
Verbleib dieser Abfälle aus Verpackungen.“ 

 

2. § 5a Absatz 1 bis 4 wird durch die folgenden Ab
sätze 1 bis 4 ersetzt: 

 

„(1) Die Erhebung erfasst jährlich, begin
nend mit dem Berichtsjahr 2022, bei der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister nach § 3 Absatz 14 
des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes 
folgende Erhebungsmerkmale: 

 

1. Materialart und Menge der erstmals im Bun
desgebiet bereitgestellten systembeteili
gungspflichtigen Verpackungen nach 
§ 3 Absatz 6 des Verpackungsrecht-Durch
führungsgesetzes, 

 

2. Materialart und Menge der Verpackungsab
fälle, die bei privaten Haushaltungen und 
vergleichbaren Anfallstellen nach 
§ 3 Absatz 7 des Verpackungsrecht-Durch
führungsgesetzes von den Systemen nach 
§ 40 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes gesammelt oder von 
den Branchenlösungen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes zurückgenommen 
worden sind, gegliedert nach Ländern, 

 

3. Verbleib und Entsorgung der Verpackungs
abfälle nach Nummer 2. 

 

Die Erhebung wird vom Statistischen Bundesamt 
durchgeführt. 
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(2) Die Erhebung erfasst jährlich, begin
nend mit dem Berichtsjahr 2022, bei denjenigen, 
die eine gemeinschaftliche Nutzung von wieder
verwendbaren Verpackungen nach Artikel 11 Ab
satz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 durch meh
rere Unternehmen ermöglichen, folgende Erhe
bungsmerkmale, jeweils gegliedert nach Ver
kaufsverpackungen im Sinne des Artikels 3 Ab
satz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2025/40 
und sonstigen wiederverwendbaren Verpackun
gen, soweit ihnen diese Daten vorliegen: 

 

1. Art und Menge der erstmals an die teilneh
menden Unternehmen abgegebenen wieder
verwendbaren Verpackungen, 

 

2. Art und Menge der insgesamt im Verkehr be
findlichen wiederverwendbaren Verpackun
gen, 

 

3. Anzahl der Umläufe der wiederverwendba
ren Verpackungen und 

 

4. Art und Menge der als Abfall ausgesonder
ten wiederverwendbaren Verpackungen so
wie deren Verbleib und Entsorgung. 

 

(3) Die Erhebung erstreckt sich auf Her
steller nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der 
Verordnung (EU) 2025/40, die mit Ware befüllte 
Verpackungen im Bundesgebiet bereitstellen. Die 
Erhebung wird beginnend mit dem Berichtsjahr 
2023 alle zehn Jahre als Vollerhebung durchge
führt. In den dazwischenliegenden Jahren wird die 
Erhebung jährlich als Stichprobenerhebung 
durchgeführt. Hierfür erfolgt die Auswahl der Er
hebungseinheiten nach mathematisch-statisti
schen Verfahren. § 6 Absatz 4 des Bundesstatis
tikgesetzes findet keine Anwendung. Die Erhe
bung erfasst folgende Erhebungsmerkmale: 

 

1. Art und Menge der erstmals im Bundesge
biet bereitgestellten nicht systembeteili
gungspflichtigen Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes, mit Ausnahme von 
wiederverwendbaren Verpackungen nach 
Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2025/40, 
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2. Art und Menge der nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes zurückgenommenen 
Verpackungen, mit Ausnahme von wieder
verwendbaren Verpackungen nach Arti
kel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2025/40, sowie deren Verbleib und Entsor
gung, 

 

3. Art und Menge der erstmals im Bundesge
biet bereitgestellten wiederverwendbaren 
Verpackungen nach Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2025/40, die Art und 
Menge der insgesamt im Verkehr befindli
chen wiederverwendbaren Verpackungen 
und die Anzahl ihrer Umläufe, jeweils ge
gliedert nach Verkaufsverpackungen im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der 
Verordnung (EU) 2025/40 und sonstigen 
wiederverwendbaren Verpackungen, soweit 
sie nicht nach Absatz 2 erfasst werden und 
soweit ihnen diese Daten vorliegen, 

 

4. Art und Menge der als Abfall ausgesonder
ten wiederverwendbaren Verpackungen so
wie deren Verbleib und Entsorgung, geglie
dert nach Verkaufsverpackungen und sonsti
gen wiederverwendbaren Verpackungen, so
weit sie nicht nach Absatz 2 erfasst werden 
und soweit ihnen diese Daten vorliegen, 

 

5. Art und Menge der erstmals im Bundesge
biet bereitgestellten Einweggetränkeverpa
ckungen, die der Pfand- und Rücknahme
pflicht nach § 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes unter
liegen, sowie bei Einwegkunststoffgetränke
flaschen zusätzlich der Rezyklatanteil, 

 

6. Art und Menge der zurückgenommenen Ein
weggetränkeverpackungen, die der Pfand- 
und Rücknahmepflicht nach 
§ 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes unterliegen, sowie 
deren Verbleib und Entsorgung. 

 

(4) Die Erhebung erfasst jährlich, begin
nend mit dem Berichtsjahr 2022, bei den Unter
nehmen, die sehr leichte Kunststofftragetaschen 
nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 57 der Verord
nung (EU) 2025/40 erstmals im Bundesgebiet be
reitstellen, das Erhebungsmerkmal Menge der 
erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten sehr 
leichten Kunststofftragetaschen.“ 
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3. In § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird die 
Angabe „§ 3 Absatz 18 des Verpackungsgeset
zes“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 14 des Verpa
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt.  

 

4. § 15 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

 

„(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregis
ter nach § 3 Absatz 14 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes, die mit der Abwicklung 
von Pfanderstattungsansprüchen nach § 36 Ab
satz 1 Satz 4 des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes befasste juristische Person und die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden übermit
teln den statistischen Ämtern der Länder auf An
forderung die für die Erhebungen nach § 5a erfor
derlichen Namen, Anschriften und europäischen 
oder internationalen Steuernummern der Herstel
ler nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der Ver
ordnung (EU) 2025/40 sowie der durch die Erhe
bungen nach § 5a Absatz 2 bis 6 betroffenen Un
ternehmen, soweit sie ihnen vorliegen.“ 

 

(8) Die Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Drogist/zur Drogistin vom 30. Juni 1992 (BGBl. I 
S. 1197), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Ge
setzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) geändert 
worden ist wird wie folgt geändert: 

 

Anlage 1 wird wie folgt geändert:  

1. In Nummer 3.1 Buchstabe d und Nummer 4.3 
Buchstabe b wird jeweils die Angabe „Verpa
ckungsgesetz“ durch die Angabe „Verpackungs
recht-Durchführungsgesetz“ ersetzt. 

 

2. In Nummer 9.4 Buchstabe c wird die Angabe 
„Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „Ver
packungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes 

Änderung des Verpackungsrecht-Durchfüh
rungsgesetzes 

Das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz 
vom [einsetzen: Datum und Fundstelle] wird wie folgt 
geändert: 

Das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz 
vom [einsetzen: Datum und Fundstelle] wird wie folgt 
geändert: 

1. § 12 wird wie folgt geändert: 1. § 12 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. a) Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 

 „(1) Endvertreibern ist die Bereit
stellung im Bundesgebiet von leichten 
Kunststofftragetaschen, die dazu be
stimmt sind, in der Verkaufsstelle mit 
Ware befüllt zu werden, verboten, soweit 
es sich nicht um sehr leichte Kunst
stofftragetaschen handelt. Hinsichtlich 
sehr leichter Kunststofftragetaschen ist 
Artikel 25 Absatz 1 in Verbindung mit 
Anhang V Nummer 6 der Verordnung 
(EU) 2025/40 zu beachten.“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen. b) u n v e r ä n d e r t  

2. Die §§ 14 bis 16 werden gestrichen. 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Die §§ 17 und 18 werden gestrichen. 3. u n v e r ä n d e r t  

 4. In § 42 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird die An
gabe „Getränkekartonverpackungen“ durch 
die Angabe „Flüssigkeitskartons“ ersetzt. 

4. In § 60 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ein
weggetränkebechern“ durch die Angabe „Ein
wegkunststoffgetränkebechern“ ersetzt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 5 Artikel 5 

Außerkrafttreten Änderung des Einwegkunststofffondsgesetzes 

Das Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2234), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. 
Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des 11. August 2026 außer Kraft. 

Das Einwegkunststofffondsgesetz vom 11. Mai 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124, 
Nr. 183) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

 In § 11 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „100“ 
durch die Angabe „10 000“ ersetzt. 

 Artikel 6 

 Änderung der Bioabfallverordnung 

 Die Bioabfallverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBl. I 
S. 658), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700; 2023 I Nr. 153) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
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 In Anhang 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die 
Zeile 32 mit der Abfallbezeichnung „Gemischte 
Siedlungsabfälle (20 03 01)“ durch die folgende 
Zeile 32 mit der Abfallbezeichnung „Gemischte 
Siedlungsabfälle (20 03 01)“ ersetzt: 
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 Abfallbe

zeichnung  
gemäß der 
Anlage der 
AVV  
(in Klam
mern: Abfall
schlüssel) 

Geeignete 
Abfälle aus  
den in Spalte 1 
genannten  
Abfallbezeich
nungen 

Ergän
zende Bestim
mungen  
(in Klam
mern: Abfall
herkunft  
gemäß Grup
penüber
schrift  
der Anlage 
der AVV) 

„Gemischte 
Siedlungsab
fälle6  

(20 03 01) 

Getrennt ge
sammelte Bio
abfälle7, ein
schließlich 
durchlässiger 
aufweichen
der Einzelpor
tionseinheiten 
für Tee, Kaf
fee oder an
dere Getränke 
nach Artikel 3 
Absatz 1 
Nummer 1 
Buchstabe f 
der Verord
nung (EU) 
2025/40 

(Andere 
Siedlungsab
fälle) 

Geeignete Ab
fälle gemäß 
Spalte 2 sind 
getrennt ge
sammelte Bio
abfälle (z. B. 
Biotonne) pri
vater Haus
halte, des 
Kleingewer
bes und sonsti
ger Einrich
tungen. 

Sofern durch
lässige aufwei
chende Einzel
portionsein
heiten für Tee, 
Kaffee oder 
andere Ge
tränke nach 
Artikel 3 Ab
satz 1 Num
mer 1 Buch
stabe f der 
Verordnung 
(EU) 2025/40 
aus biologisch 
abbaubaren 
Kunststoffen 
bestehen, dür
fen diese nur 
zusammen mit 
den gesam
melten Bioab
fällen der 
Kompostie
rung zugege
ben werden, 
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wenn sie nach 
DIN EN 13432 
(Ausgabe 
2000-12) und 
DIN EN 13432 
Berichtigung 2 
(Ausgabe 
2007-10) zerti
fiziert sind. 
Darüber hin
aus muss die 
Zertifizierung 
den Nachweis 
beinhalten, 
dass nach ei
ner Kompos
tierung von 
höchstens 
sechs Wochen 
Dauer eine 
vollständige 
Desintegra
tion mit einem 
Siebdurch
gang von ma
ximal 2 mm 
erfolgt ist; die
ser Nachweis 
kann auch 
durch eine Zu
satzzertifizie
rung erbracht 
werden.“ 

 

 

Artikel 7 

 Außerkrafttreten 

 Das Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2234), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 294) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 
11. August 2026 außer Kraft. 

 
6 Die Abfallstoffe werden dieser Abfallbezeichnung zugeordnet, da die AVV keine spezielle Abfallbe

zeichnung für getrennt gesammelte Bioabfälle, insbesondere in Biotonnen, enthält. 
7 Die Abfallstoffe werden dieser Abfallbezeichnung zugeordnet, da die AVV keine spezielle Abfallbe

zeichnung für getrennt gesammelte Bioabfälle, insbesondere in Biotonnen, enthält. 
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Artikel 6 Artikel 8 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Artikel 4 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2030 
in Kraft. 

(1) Artikel 4 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2030 
in Kraft. 

(2) Artikel 4 Nummer 2 tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem der Beschluss 2009/292/EG durch den 
Delegierten Rechtsakt der Kommission nach Arti
kel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufge
hoben worden ist. Das Bundesministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt 
den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be
kannt. 

(2) Artikel 4 Nummer 2 tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem der Beschluss 2009/292/EG durch den 
Delegierten Rechtsakt der Kommission nach Arti
kel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufge
hoben worden ist. Das Bundesministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt 
den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be
kannt. 

(3) Artikel 4 Nummer 3 tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem der Beschluss 2001/171/EG durch den 
Delegierten Rechtsakt der Kommission nach Arti
kel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufge
hoben worden ist. Das Bundesministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt 
den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be
kannt. 

(3) Artikel 4 Nummer 3 tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem der Beschluss 2001/171/EG durch den 
Delegierten Rechtsakt der Kommission nach Arti
kel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufge
hoben worden ist. Das Bundesministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt 
den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be
kannt. 

(4) Artikel 4 Nummer 4 tritt am 12. Februar 
2028 in Kraft. 

(4) Artikel 4 Nummer 4 tritt am 1. Januar 2027 
in Kraft. 

 (5) Artikel 4 Nummer 5 tritt am 12. Februar 
2028 in Kraft. 

 (6) Artikel 5 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. 

(5) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 12. August 
2026 in Kraft. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

EU-Rechtsakte u n v e r ä n d e r t  

1. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung 
der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Le
bensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 
1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verord
nung (EU) 2024/908 vom 17. Januar 2024 (ABl. L, 
2024/908, 20.3.2024) geändert worden ist 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbrin
gung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1; L 
318 vom 28.11.2008, S. 15; L 334 vom 13.12.2013, S. 46; 
L 277 vom 22.10.2015, S. 61), die zuletzt durch die Dele
gierte Verordnung (EU) 2024/3229 vom 18. Oktober 2024 
(ABl. L, 2024/3229, 20.12.2024) geändert worden ist 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstel
lung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnun
gen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 
393 vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch die Verord
nung (EU) 2025/941 vom 7. Mai 2025 (ABl. L, 2025/941, 
20.5.2025) geändert worden ist 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richt
linien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, S. 1; L 94 vom 
10.4.2015, S. 9; L 349 vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 
27.7.2018, S. 20; L 55 vom 25.2.2019, S. 18; L 117 vom 
3.5.2019, S. 8; L, 2024/90811, 13.12.2024), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1222 vom 2. 
April 2025 (ABl. L, 2025/1222, 20.6.2025) geändert wor
den ist 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parla
ment und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und 
(EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der 
Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 
2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommis
sion und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommis
sion (ABl. L 304, 22.11.2011, S. 18; L 331 vom 
18.11.2014, S. 41; L 50 vom 21.2.2015, S. 48; L 266 vom 
30.9.2016, S. 7; L 142 vom 1.6.2023, S. 41), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/2512 vom 17. 
April 2024 (ABl. L, 2024/2512, 25.9.2024) geändert wor
den ist  

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 12. Juni 2013 über Lebensmittel 
für Säuglinge und Kleinkinder, Lebensmittel für beson
dere medizinische Zwecke und Tagesrationen für ge
wichtskontrollierende Ernährung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 
1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der Kom
mission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Par
laments und des Rates sowie der Verordnungen (EG) 
Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 des Rates und der 
Kommission (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 35; L 349 
vom 5.12.2014, S. 67), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2025/1735 vom 4. Juni 2025 (ABl. L, 
2025/1735, 12.8.2025) geändert worden ist 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Richtlinie 2019/904 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Aus
wirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Um
welt (ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1; L, 2025/90573, 
4.7.2025), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/40 
vom 19. Dezember 2024 (ABl. L, 2025/40, 22.1.2025) ge
ändert worden ist 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüber
wachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnun
gen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 
169 vom 25.6.2019, S. 1), die zuletzt durch die Verord
nung (EU) 2025/40 vom 19. Dezember 2024 (ABl. L, 
2025/40, 22.1.2025) geändert worden ist 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) 
(ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; L 310 vom 1.12.2022, 
S. 17; L, 2025/90880, 5.11.2025), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2025/2050 vom 1. Juli 2025 
(ABl. L, 2025/2050, 9.10.2025) geändert worden ist 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batterien und 
Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und 
der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1; 
L, 2024/90243, 17.4.2024; L, 2024/90256, 23.4.2024; L, 
2025/90109, 5.2.2025; L, 2025/90794, 8.10.2025), die zu
letzt durch die Verordnung (EU) 2025/1561 vom 18. Juli 
2025 (ABl. L, 2025/1561, 30.7.2025) geändert worden ist  

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Verordnung (EU) 2024/1157 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 11. April 2024 über die Verbrin
gung von Abfällen, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1257/2013 und (EU) 2020/1056 und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. L, 2024/1157, 
30.4.2024; L, 2024/90786, 9.12.2024), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2024/3230 vom 18. Ok
tober 2024 (ABl. L, 2024/3230, 20.12.2024) geändert 
worden ist 

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Verpackun
gen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verord
nung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG (ABl. L, 
2025/40, 22.1.2025) 

12. u n v e r ä n d e r t  
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Bericht der Abgeordneten Florian Bilic, Dr. Michael Blos, Michael Thews,  
Dr. Jan-Niclas Gesenhues und Mareike Hermeier 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5346 wurde in der 75. Sitzung des Deutschen Bundestages am 24. Ap
ril 2026 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si
cherheit und zur Mitberatung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen hat sich zudem gutachtlich betei
ligt. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Am 11. Februar 2025 ist die Verordnung (EU) 2025/40 (EU-Verpackungsverordnung) in Kraft getreten. Wesent
liche Vorschriften werden 18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung, am 12. August 2026, wirksam. Viele 
dieser Vorschriften gelten unmittelbar in Deutschland. Das deutsche Verpackungsgesetz beruht auf der Richtlinie 
94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpa
ckungsabfälle. Ziel dieses Gesetztes ist es, das nationale Recht an die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung 
anzupassen. Ziel des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes ist es, die Beibehaltung und Weiterentwicklung 
etablierter und bewährter Strukturen zu ermöglichen, soweit die EU-Verpackungsverordnung diese Möglichkeit 
eröffnet. Dadurch soll die Umstellung für alle betroffenen Akteure erleichtert und eine Überbeanspruchung durch 
vermeidbare bürokratische Lasten vermieden werden. Daneben sollen die umweltpolitischen Zielvorgaben nach 
Artikel 1 der EU-Verpackungsverordnung durch die mit diesem Gesetz getroffenen Maßnahmen in Deutschland 
erreicht werden. 

Nach Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung müssen die nationalen Regelungen angepasst werden. Dafür 
soll das bisherige Verpackungsgesetz aufgehoben und durch das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz 
ersetzt werden. Die weit reichenden Neuerungen im Verpackungssektor durch die EU-Verpackungsverordnung 
stellen die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen auf eine 
neue Grundlage und machen eine vollständige Überarbeitung des bisherigen nationalen Verpackungsgesetzes er
forderlich. Diese ist auch deshalb notwendig, um Widersprüche zwischen den bisherigen nationalen Regelungen 
des Verpackungsgesetzes und den unmittelbar wirkenden Rechtsvorschriften der EU-Verpackungsverordnung 
auszuschließen. Die nationale Umsetzung der europäischen Vorgaben sowie ein effektiver Vollzugsrahmen in 
diesem Gesetz stellen sicher, dass die Betroffenen ihren Verpflichtungen nachkommen und somit die umweltpo
litischen Zielvorgaben nach Artikel 1 der EU-Verpackungsverordnung in Deutschland erreicht werden. Eine we
sentlich bürokratieärmere Ausgestaltung könnte nur durch entsprechende Vereinfachung auf EU-Ebene verwirk
licht werden. Dabei trifft das Gesetz nur dann Regelungen, wenn dies für die Durchführung der unmittelbar gel
tenden Verordnung erforderlich ist, die Verordnung selbst den Mitgliedstaaten die Festlegung von nationalen 
Regelungen vorschreibt oder den Mitgliedstaaten ein Ermessenspielraum hinsichtlich weitergehender Regelungen 
eröffnet wird. 

III. Gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf 
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) in seiner 13. Sitzung am 4. März 
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2026 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die 
Verordnung (EU) 2025/40 (BR- Drs. 98/26) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen getroffen: 

„Das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz passt die Regelungen des nationalen Verpackungsrechts an 
die europarechtlichen Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung an. Durch die europaweite Harmonisierung der 
Verpackungsentsorgung werden Synergien sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung geschaffen. 
Das Gesetz trägt wie folgt zur Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, 
SDGs) sowie der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstra
tegie (Weiterentwicklung 2021) der Bundesregierung bei:  

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie  

7.1 Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen  

7.1.b Primärenergieverbrauch: Das Regelungsvorhaben dient der verbesserten Kreislaufführung wertvoller Res
sourcen. Hierdurch wird insbesondere der Bedarf zur Gewinnung von Materialien für die Herstellung von Verpa
ckungen aus Primärrohstoffen, wie zum Beispiel auf Basis von Holz oder Rohöl, gesenkt. Dies senkt insbesondere 
den Verbrauch fossiler Primärenergieträger.  

SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum  

8.1 Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen  

8.1.a Gesamtrohstoffproduktivität: Das Regelungsvorhaben dient der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung unter anderem zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen, zur 
Festlegung von Mindestrezyklatanteilen in Kunststoffverpackungen, zur Minimierung von Verpackungen, zur 
Vermeidung von Verpackungsabfällen zur Einhaltung der Wiederverwendungsziele und zur Fortschreibung der 
Recyclingziele. Durch eine steigende Kreislaufführung der verschiedenen Verpackungsmaterialien werden die 
eingesetzten Rohstoffe so effizient wie möglich genutzt.  

8.4 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern  

8.4.a Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:  

Für ein dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum muss es langfristig gelingen, Wirtschaftswachstum 
und Umweltbelastung voneinander zu entkoppeln. Der Gesetzentwurf unterstützt dieses Ziel, indem er die Res
sourceneffizienz in Konsum und Produktion verbessert. Die neuen Regelungen stärken nachhaltige Innovationen 
und Technologien in diesem Bereich. 

SDG 9 Industrie, Innovationen und Infrastruktur  

9.1 Innovation: Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten  

Die Harmonisierung der Verpackungsabfallentsorgung durch die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung ver
größert die Möglichkeiten der fortschrittlichen deutschen Entsorgungswirtschaft, auf dem europäischen Markt 
mit innovativen Lösungen neue Standards für nachhaltige Verpackungen und Entsorgungstechniken zu setzen.  

SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion  

12.2 Nachhaltige Produktion:  

Anteil nachhaltiger Produktion stetig erhöhen Das Regelungsvorhaben wird dazu beitragen, die Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen, zur Festlegung von 
Mindestrezyklatanteilen in Kunststoffverpackungen, zur Minimierung von Verpackungen, zur Vermeidung von 
Verpackungsabfällen zur Einhaltung der Wiederverwendungsziele und zur Fortschreibung der Recyclingziele zu 
erreichen. Die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Verpackungsprodukte wird gestärkt, sodass Abfälle ver
mieden und die Kreislaufführung verbessert werden kann.  

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz  

13.1 Klimaschutz: Treibhausgase reduzieren  
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Das Regelungsvorhaben wird dazu beitragen, den Ressourcenschutz zu stärken. Es dient damit auch dem Klima
schutz, weil der Verbrauch wertvoller Ressourcen entweder ganz vermieden werden kann oder weil wertvolle 
Ressourcen besser recycelt werden können und damit weniger Primärrohstoffe eingesetzt werden müssen. Der 
Gesetzentwurf steht zudem in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Aktua
lisierung 2021) und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele. Im Einzelnen trägt der Gesetzentwurf 
wie folgt zur Verwirklichung der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen Nach
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei:  

Prinzip 1: Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen 
anwenden  

Der Gesetzentwurf leistet einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit Verpackungen und damit 
zu einem nachhaltigeren Umgang mit Rohstoffen und für eine saubere Umwelt.  

Prinzip 2: Global Verantwortung wahrnehmen 

Deutschland kann als große Industrienation besonders wirkungsvoll zur weltweiten Reduzierung des Verbrauchs 
primärer, v.a. nicht erneuerbarer Ressourcen beitragen. Der Bereich Verpackungen, die häufig nur einmal ver
wendet werden und oftmals aus Primärrohstoffen bestehen, ist hier ein wichtiger Ansatzpunkt.  

Der Gesetzentwurf stärkt die Nutzung von recyclingfähigen Verpackungen, um die Kreislaufführung wertvoller 
Ressourcen zu fördern. Die Anpassung des nationalen Verpackungsrechts an die Vorgaben der EU-Verpackungs
verordnung, die einheitlich für den europäischen Binnenmarkt gelten, setzt Innovationsanreize im Bereich der 
Verpackungsentwicklung sowie der Verwertungsinfrastruktur, wodurch eine positive globale Ausstrahlungswir
kung auf die Kreislaufführung von Rohstoffen angestoßen wird. 

Prinzip 3: Natürliche Lebensgrundlagen erhalten  

Das Regelungsvorhaben stärkt den sparsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Naturgütern. Im Hinblick auf die 
schädlichen Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Ökosysteme und ihre Bewohner an Land und im 
Wasser soll das Regelungsvorhaben einen Beitrag leisten, die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu erhal
ten.  

Prinzip 4: Nachhaltiges Wirtschaften stärken  

Der Gesetzentwurf leistet einen Beitrag dazu, dass der Energie- und Ressourcenverbrauch durch eine bessere 
Kreislaufführung von Verpackungen, durch Vermeidung und durch eine Stärkung des Recyclings von Verpa
ckungsmaterialien vom Wirtschaftswachstum entkoppelt wird.“ 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass die Bundesregierung 
die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem die 
Bundesregierung die einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien ausführlich herausgestellt. Außerdem werden die mit 
dem Vorhaben verfolgten Ziele benannt. Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsprüfung plausibel und somit nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

IV. Öffentliche Anhörung 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat in seiner 35. Sitzung am 6. Mai 
2026 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5346 durchgeführt.  

Hierzu hat der Ausschuss folgende Sachverständige eingeladen: 

Sebastian Lummel 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Dr. Andreas Bruckschen 
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.V. (BDE) 
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Dr. Christine Bunte 
PlasticsEurope Deutschland e.V. 

Dr. Claas Oehlmann 
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 

Dr. Frank Wenzel 
Gaßner, Groth, Siederer & Coll. 

Sibylle Vollmer 
Verband Metallverpackungen e. V. (VMV) 

Elena Schägg 
Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 

Henriette Schneider 
PRO MEHRWEG – Verband zur Förderung von Mehrwegverpackungen e.V. 

Die Ergebnisse sind in die Beratungen des Ausschusses eingeflossen. Die schriftlichen Stellungnahmen der gela
denen Sachverständigen (Ausschussdrucksachen 21(16)121-A bis 21(16)121-G) sowie das Wortprotokoll der An
hörung werden der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht. 

V. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 39. Sitzung am 10. Juni 2026 mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/5346 in geänderter Fassung anzunehmen. 

VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Gesetzentwurf auf Druck
sache 21/5346 in seiner 38. Sitzung am 10. Juni 2026 abschließend behandelt. 

Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass es großen Zeitdruck gegeben habe, weil EU-Recht innerhalb einer 
kurzen Frist umzusetzen sei. Sie richtete ihren Dank für die gute Zusammenarbeit an die Fraktion der SPD, das 
BMUKN sowie die Mitarbeitenden, die unter Hochdruck gearbeitet hätten, sodass die Frist zum 12. August 2026 
gehalten werden könne. Es gehe nicht nur um die Umsetzung von EU-Recht, sondern auch um die aktive Umset
zung von nationalem Recht. Es sei nämlich die Gelegenheit genutzt worden, um Marktanreize schon ab dem 
nächsten Jahr in der Ökomodulierung, aber auch unmittelbar im Rezyklateinsatz zu setzen, denn seit Jahren werde 
über das Thema der Ökomodulation in der Verpackungsbranche debattiert. Im Bereich des chemischen Recyc
lings gelte es, die Lücke zwischen mechanischem und chemischem Recycling zu schließen, um hiermit Recycling 
noch einfacher zu machen. Die Quote von 5 Prozent stehe bereits im ursprünglichen Gesetzentwurf. Im parla
mentarischen Verfahren sei noch in Aussicht gestellt worden, bei Erreichung der Quote diese noch einmal zu 
erhöhen. Ein weiterer Punkt sei die Bürokratieerleichterung. Es sei dafür gesorgt worden, dass die EU-Vorgaben 
möglichst schnell umgesetzt werden. Beispielsweise werde bei gewerblichen Transport-Verpackungen auf die 
Vollverständigkeitserklärung verzichtet. Auch sei die Schwellenmenge im Bereich des Einwegkunststofffonds
gesetzes deutlich erhöht worden, um kleinere und mittelständische Unternehmen von Pflichten zu entlasten. 
Schließlich sei die Zielsetzung des Vorhabens ein fairer Wettbewerb. Die Fraktion der CDU/CSU setze sich auf 
EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene mit der Benennung eines Bevollmächtigten dafür ein, dass Drittstaaten, 
die sich oftmals nicht am hiesigen System beteiligten, in die Pflicht genommen würden. 

Die Fraktion der AfD führte aus, dass der Grund für das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz sei, dass 
Brüssel mit der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) den Rahmen diktiere. Die Bundesregierung 
spreche von einer möglichst bürokratiearmen Umsetzung. In der Praxis heiße dies aber erneut mehr Registrierun
gen, mehr Meldungen, mehr Nachweise, mehr Kontrolle und damit mehr Belastungen für Betriebe. Die Bundes
regierung beziffere selbst zusätzliche jährliche Belastungen für die Wirtschaft von rund 2,5 Millionen Euro und 
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einen einmaligen Umstellungsaufwand von rund 4,5 Millionen Euro. Die Behauptung, dass keine Auswirkungen 
auf Verbraucherpreise zu erwarten seien, sei aber wenig überzeugend. Kosten ließen sich nicht „wegträumen“, 
sondern landeten über Produkte, Gebühren und Bürokratie am Ende bei den Betrieben und schließlich beim Ver
braucher. Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen lasse die wesentlichen Belastungen des Regierungsent
wurfs unverändert. Neu sei vor allem in § 26a eine zusätzliche Verordnungsermächtigung zur ökologischen Ge
staltung der Beteiligungsentgelte. Konkrete Kosten- und Steuerungsfragen würden nicht gelöst, sondern in spätere 
Rechtsverordnungen verschoben. Auch der Entschließungsantrag der Koalition gehe in die Richtung „Mehr 
Rezyklatvorgaben, mehr Nachweisverfahren, mehr Kontrolle gegen Drittstaatenimporte“. Das klinge nach Ord
nung und Industriepolitik, bedeute in der Praxis aber zusätzliche Regelungsdichte und neue Unsicherheit, gerade 
für Mittelstand, Handel und Produzenten. Besonders praxisfern bleibe die Regelung zu Einweg-Kunststoffverpa
ckungen für Produkte unter 1,5 kg ab 2030. Sie treffe den Gartenbau, beispielsweise den Obst- und Gemüseanbau, 
hart. Schutzfolien erfüllten dort wichtige Funktionen: Schutz vor mechanischen Schäden, Erhalt von Frische und 
Haltbarkeit sowie Hygiene. Unverpackte Ware verderbe schneller, und mehr Lebensmittelverschwendung könne 
nicht Ziel vernünftiger Umweltpolitik sein. Die PPWR lasse selbst Ausnahmen bei Qualitäts- und Sicherheitsri
siken zu. Deshalb fordere die Fraktion der AfD an dieser Stelle klare Ausnahmen. Wer regionale Ware schützen 
wolle, dürfe sie nicht gegenüber verpackter Importware benachteiligen. Der Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehe noch einen Schritt weiter in die falsche Richtung. Bundesweite Abgaben auf 
To-Go-Einwegverpackungen, frühere Mehrwegpflichten ab 2027, weitere Ökologisierung der Lizenzentgelte und 
eine Zweckbindung von 0,5 Prozent der Entgelte für Mehrwegförderung. Dies sei keine pragmatische Kreislauf
wirtschaft, sondern zusätzliche Kosten- und Bürokratiepolitik. Es seien praxistaugliche, wirtschaftliche und um
weltgerechte Verpackungslösungen notwendig, aber keine neuen Abgaben, keine weiteren Nachweisketten und 
keine Politik, die heimische Land- und Gartenbaubetriebe im Wettbewerb schwäche. An die Bundesregierung 
gerichtet fragte die Fraktion der AfD schließlich, ob sie vorhabe, verbindlich von den Ausnahmemöglichkeiten 
der PPWR Gebrauch zu machen, damit bspw. Obst und Gemüse auch nach 2030 dort verpackt werden könnten, 
wo dies aus Gründen von frischer Hygiene und Transportfähigkeit oder Vermeidung von Lebensmittelverschwen
dung notwendig sei. 

Die Fraktion der SPD wies zunächst auf die schriftliche verteilte Berichtigung des Änderungsantrags (Aus
schussdrucksache 21(16)127-1) hin. In § 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 müsse „§ 18“ jeweils durch „§ 23“ 
ersetzt werden. § 54 regle die Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister. Die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 
15 geregelte Aufgabe beziehe sich auf den Widerruf von Zulassungen. Der Widerruf von Zulassungen sei in § 23 
und nicht in § 18 geregelt. Es handele sich hierbei um einen redaktionellen Fehler, der kurzfristig noch aufgefallen 
sei. Die Formulierung in § 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 müsse deshalb wie folgt lauten: 

„§ 54 Aufgaben 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist mit der Wahrnehmung der in Satz 2 aufgeführten hoheitlichen 
Aufgaben beliehen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 

[…] 

15. widerruft die Zulassung nach § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 und kann die Zulassung nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 widerrufen,“. 

Die Fraktion der SPD erklärte, dass mit dem Vorhaben das deutsche Recht an die EU-Verpackungsverordnung 
angepasst werde. Es sei wichtig gewesen, dass Deutschland die rechtzeitige Anpassung schaffe. Viele andere 
europäische Länder würden dies hingegen nicht schaffen. Daraus sei ersichtlich, wie anspruchsvoll das Vorhaben 
sei. Die Fraktion der SPD brachte ihren Dank für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter der 
Unionsfraktion, dem BMUKN und den Mitarbeitenden zum Ausdruck. Durch die Verordnung und die Anpassung 
des nationalen Rechts an die Verordnung würden die Regeln auf europäischer Ebene einheitlich. Einheitliche 
Regeln seien gut für die Umwelt, aber auch für die Wirtschaft. Die bisherigen Systeme hätten angepasst werden 
müssen. Dies sei gut und auch bürokratiearm gelungen. Der Herstellerbegriff habe sich geändert. Dies führt zu 
notwendigen Umstellungen bei einigen Beteiligten. Auch habe es Änderungen bei der Meldepflicht von Verpa
ckungen gegeben. Es sei gelungen, hier eine bürokratiearme Lösung zu finden. Die Fraktion der SPD verwies des 
Weiteren auf die Ansprüche, die man sich bei den Quoten gesetzt habe. Es gebe eine Quotenerhöhung bei Alu
minium und Eisenmetallen. Viele andere Quoten hätten nicht erhöht werden müssen, weil Deutschland bereits 
anspruchsvolle Quoten habe. Aber auch im Bereich der Kunststoffe werde es anspruchsvoller – die Anrechnung 
der Verbrennung entfalle. Die Quote für das werkstoffliche Recycling werde ab 2030 auf 75% erhöht werden, 
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aber auch das chemische Recycling sei berücksichtigt worden. Außerdem spielten auch Vermeidungsmaßnahmen 
eine Rolle. Die Systeme müssten nun auch Reduzierungs- und Präventionsmaßnahmen vornehmen, was in der 
Abfallhierarchie eine ganz zentrale Rolle einnehme. Besonders wichtig sei die Ermächtigung der Bundesregie
rung im Änderungsantrag, mit dem die Ökomodulierung der Beteiligungsentgelte und die Berücksichtigung des 
Rezyklatanteils vorangetrieben werden. Dies werde auch im eingebrachten Entschließungsantrag vertieft. Dies 
sei einer der wichtigsten Punkte, um in der Kreislaufwirtschaft von Verpackungen voranzukommen. Schließlich 
gebe es hinsichtlich der illegalen Einfuhr von nicht-lizenzierten Verpackungen mittlerweile einen steigenden An
teil, weshalb im Entschließungsantrag die Forderung aufgenommen worden sei, dass die illegale Einfuhr in Zu
kunft auf alle Fälle bekämpft werden müsse. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ging zunächst darauf ein, warum diese Vorlage auf der Tagesord
nung stehe und warum die Möglichkeit bestehe, mit dem Verpackungsdurchführungsgesetz einen weiteren Schritt 
in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen. Der Grund dafür sei die Verabschiedung der Europäischen Verpa
ckungsverordnung. In diesem Zusammenhang dankte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN insbesondere 
Bundesumweltministerin a.D. Steffi Lemke dafür, dass es auf europäischer Ebene gelungen sei, die erforderlichen 
Mehrheiten für die Verordnung zu gewinnen. Die Europäische Verpackungsverordnung sei wegweisend für mehr 
Kreislaufwirtschaft, mehr Abfallvermeidung, mehr Mehrweg, nachhaltiges Produktdesign und Recycling in Eu
ropa und daher ein großer Erfolg. Weiter führte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus, dass die Bundes
regierung sich entschieden habe, die Verordnung durch ein Durchführungsgesetz für die Bundesrepublik umzu
setzen. Dieses Gesetz sei in seiner ursprünglichen Fassung jedoch deutlich fortschrittlicher gewesen, insbesondere 
hinsichtlich der Förderung von Mehrweg und der Abfallvermeidung. So sei ursprünglich eine eigene Struktur zur 
Mehrwegförderung vorgesehen gewesen, die später wieder aus dem Gesetzentwurf entfernt worden sei. Dies nicht 
nachvollziehbar und stelle einen großen Fehler dar, da das Durchführungsgesetz dadurch die oberen Stufen der 
Kreislaufwirtschaftshierarchie – insbesondere Abfallvermeidung, Reduzierung und Mehrweg – nicht ausreichend 
berücksichtige. Positiv bewertete die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hingegen den Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen. Die Ökologisierung der Lizenzentgelte sei aus ihrer Sicht dringend notwendig. Die Weiter
entwicklung des bisherigen § 21 zum neuen § 26 sei ein Schritt, auf den viele Akteure in der Industrie warteten. 
Wenn die entsprechende Verordnung gut ausgestaltet werde, könne dadurch ein wirksamer Anreiz für ein stärker 
kreislauffähiges und ökologischeres Verpackungsdesign geschaffen werden. Gleichzeitig erwarte die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von der Bundesregierung, noch im laufenden Jahr einen Verordnungsentwurf vor
zulegen, der die im Änderungsantrag sowie im Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen formulierten Ziele 
umsetze. Die Bundesregierung werde daran gemessen werden. Aus diesem Grund werde die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN dem Änderungsantrag zustimmen. Dem Gesetzentwurf selbst könne sie jedoch auch in der 
geänderten Fassung nicht zustimmen. Die Themen Mehrweg und Abfallvermeidung, die aufgrund ihrer Stellung 
an der Spitze der Kreislaufwirtschaftshierarchie besonders wichtig seien, würden nicht ausreichend berücksich
tigt. Zudem seien ursprünglich vorgesehene Strukturen zur Förderung dieser Bereiche aus dem Gesetz gestrichen 
worden. Abschließend warb die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ihren Entschließungsantrag im Ple
num. Dieser ergänze die Regelungen sinnvoll durch einen bundesweiten Rahmen für eine Abgabe auf Einweg-
To-Go-Produkte sowie durch Maßnahmen zur Förderung von Mehrweg, zur Abfallvermeidung und zur konkreten 
Ausgestaltung der Ökologisierung der Lizenzentgelte. 

Die Fraktion Die Linke erklärte, es sei begrüßenswert, dass die Koalition inzwischen festgestellt habe, dass die 
dualen Systeme miteinander in Konkurrenz stünden und kein Interesse am Recycling hätten. Insbesondere der 
neue § 26a stelle eine ernsthafte Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Stand vor der im Ausschuss durch
geführten öffentlichen Anhörung dar. Begrüßenswert sei zudem, dass kommunale Entsorger künftig zumindest 
einen Teil der Kosten für Fehlwürfe von den dualen Systemen zurückerhalten könnten. Gleichzeitig betonte sie 
jedoch, dass der vorliegende Änderungsantrag nicht den besten Weg darstelle, denn es fehle weiterhin eine aus
drückliche Förderung von Mehrwegsystemen. Diese würden gegenüber Einwegsystemen systematisch benach
teiligt, da sie durch den Betrieb einer eigenen Infrastruktur mit höheren Kosten belastet seien. Darüber hinaus 
verwies die Fraktion Die Linke auf die Stellungnahme des Bundesrates, in der kritisiert worden sei, dass künftig 
auch die rund 60.000 Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen – darunter zahlreiche 
Mehrweg- und Transportverpackungen – ein Zulassungsverfahren sowie Dokumentationspflichten durchlaufen 
müssten. Mehrwegsysteme leisteten im Gegensatz zu Einwegsystemen, die Maßnahmen zur Abfallvermeidung 
nachweisen müssten, bereits durch ihre Existenz einen Beitrag zur Abfallvermeidung. Vor diesem Hintergrund 
ergebe die entsprechende Anforderung aus Sicht der Fraktion Die Linke unter Verweis auf § 59 weiterhin keinen 
Sinn. Sie regte ferner an, Mehrwegsysteme beispielsweise durch eine Senkung der Mehrwertsteuer zu fördern 
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oder gesetzlich festzuschreiben, dass Teile der Mittel aus der erweiterten Herstellerverantwortung verpflichtend 
zur Förderung von Mehrwegsystemen eingesetzt werden müssten. Zum Entschließungsantrag erklärte die Frak
tion Die Linke, dass dieser einer Resolution zur Abkehr von fossilen Primärquellen bei Kunststoffen gleich
komme. Dies sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, jedoch sei die zugrunde liegende Motivation erneut vor allem 
wirtschaftlicher Natur und nicht durch Umwelt- oder Klimaschutz geprägt. Die Fraktion Die Linke bezeichnete 
dies als scheinheilig und sah darin ein Zeichen dafür, dass in Deutschland selbst nach Überschreiten der 1,5-Grad-
Erwärmung wirtschaftliche Erwägungen weiterhin stärker als Umwelt- und Klimaschutz gewichtet würden. Aus 
diesen Gründen sei der Gesetzentwurf nicht zustimmungsfähig. Der Änderungsantrag verbessere die Situation 
zwar in gewissem Maße, beseitige die grundlegenden Probleme jedoch nicht. Daher werde die Fraktion Die Linke 
den Änderungsantrag nicht ablehnen, sondern sich bei der Abstimmung enthalten. 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit beschloss mit den Stimmen 
der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD auf Ausschussdrucksache 21(16)127 in der Fassung der Berichtigung (Ausschussdrucksache 21(16)127-1) 
anzunehmen. 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit beschloss mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 21/5346 
in geänderter Fassung anzunehmen. 

V. Begründung zu den Änderungen 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeanpassung zu Nummer 1 Buchstabe i. 

Zu Buchstabe b 

aa) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

bb) Die Begriffsbestimmung soll inhaltlich derjenigen in § 3 Absatz 19 des Verpackungsgesetzes entsprechen. 
Sie wurde im Rahmen der Ressortabstimmung aus Gründen der Rechtsförmlichkeit zur besseren Verständlichkeit 
umgestellt. Hierbei wurde unter anderem das bisherige „oder“ zum „und“ umgeändert. Dies verändert jedoch 
ungewollt den Inhalt gegenüber der Vorgängerregelung in § 3 Absatz 19 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und Berichtigung von fehlerhaften Verweisen. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe e 

aa) Die Änderungen in Absatz 1 sind erforderlich aufgrund der beiden Änderungen in Absatz 2. 

bb) Die Änderungen in Absatz 2 Satz 1 haben folgenden Hintergrund: 

aaa) und ccc) Der Begriff „Serviceverpackungen“ wird gestrichen, da Serviceverpackungen in der Regel aus
schließlich in privaten Haushaltungen und vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen, weshalb diese in der 
Aufzählung nicht erforderlich sind. Die Streichung dient damit auch der Vermeidung von möglichen Unklarhei
ten. 

Der Begriff der „Transportverpackungen“ soll in Absatz 2 durch „Verpackungen für den elektronischen Handel“ 
ersetzt werden. Die Verpackungen für den elektronischen Handel sind eine Untergruppe der Transportverpackun
gen Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 Verordnung (EU) 2025/40 (EU-Verpackungsverordnung). In der geänderten 
Version wird der Inhalt der Meldungen folglich reduziert.  
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Eine Beibehaltung des Begriffs „Transportverpackungen“ hätte gegenüber der aktuellen Rechtslage eine Auswei
tung des Meldeinhalts zur Folge. Nach Überprüfung des Vorschlags des Bundesrates hat sich diese Ausweitung 
als nicht unbedingt erforderlich herausgestellt. 

Da die Begriffsverstimmungen für die unterschiedlichen Verpackungsarten nach dem aktuellen Verpackungsge
setzes und der EU-Verpackungsverordnung nicht vollumfänglich deckungsgleich sind, ist an den beiden betroffe
nen Stellen eine Regelung des Status quo nicht darstellbar. 

Die Nennung der „Transportverpackungen“ im Übrigen in § 10 dient jedoch weiterhin der Beibehaltung der be
stehenden Rechtslage. Dieselbe Angleichung wurde in der Definition der „systembeteiligungspflichtigen Verpa
ckung“ in § 3 Absatz 6 VerpackDG-Entwurf vorgenommen, an der sich die Pflichten nach § 10 orientieren. 

Hinter der Nennung der „Primärproduktionsverpackungen“ wird aus redaktionellen Gründen ein Komma gestri
chen. 

Bei bbb und ddd werden redaktionelle Fehler bzw. fehlerhafte Verweise berichtigt. 

cc) Es handelt sich um die Berichtigung eines falschen Verweises. 

dd) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe f 

aa) Die Änderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass § 39 Anforderungen an die Rücknahme einzelner Verpa
ckungen macht, im Zeitpunkt der Zulassung nach § 19 aber noch gar nicht klar sein kann, ob die Anforderungen 
in § 39 Absatz 1 bis 4 hinsichtlich der künftig bereitgestellten Verpackungen tatsächlich erfüllt werden. Daher 
kann im Zeitpunkt der Zulassung nur geprüft werden, ob der Hersteller sicherstellt, dass die Einhaltung der An
forderungen künftig erfolgt.  

Die Sicherstellung der Anforderungen nach § 39 Absatz 1 kann dabei auch dadurch erfolgen, dass dargelegt wird, 
dass der Abnehmer – wie bereits unter dem geltenden § 15 Absatz 1 des bisherigen Verpackungsgesetzes zulässig 
– die Entsorgung der Verpackungsabfälle durchführt und die Entsorgungskosten vom Hersteller erstattet be
kommt. Dies kann beispielsweise durch einen prozentualen Abschlag vom Rechnungsbetrag erfolgen. 

bb) Die Erwägungen im ersten Absatz der Begründung zu Doppelbuchstabe aa gelten hier analog. 

Zu Buchstabe g 

Durch die Änderung wird die Forderung aus Ziffer 9 der Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40, 
Drucksache 98/26 vom 27. März 2026 umgesetzt. Wie nach der bisherigen Rechtslage und dem insoweit inhaltlich 
unveränderten § 20 Absatz 4 soll die Insolvenz eines Systems nicht Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Sicherheitsleistung sein. 

Zu Buchstabe h 

Die Änderungen in § 23 Absatz 1 bis 3 dienen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit. Entsprechend der 
Widerrufsregelung in dem bisherigen § 18 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes werden die Widerrufsregelungen 
in § 23 aktiv formuliert. Hierdurch werden insbesondere die Zuständigkeiten schneller ersichtlich. Ohne die Än
derungen würden sich diese Zuständigkeiten im Wege des actus-contrarius-Prinzips über die entsprechende Zu
lassungsvorschrift ergeben. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich somit nicht. 

Zu Buchstabe i 

Es wird ein neuer § 26a eingefügt. 

Das im Wesentlichen zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz sieht in § 21 vor, dass duale Systeme 
eine ökologische Gestaltung der an sie durch die Hersteller zu zahlenden Systembeteiligungsentgelte vornehmen.  

In den vergangenen Jahren hat sich in der Praxis jedoch gezeigt, dass diese Vorschrift aufgrund des zwischen den 
dualen Systemen bestehenden Wettbewerbs nicht die erwartete und gewünschte Wirkung entfaltet. Denn für die 
dualen Systeme ist es wirtschaftlich nachteilig, ökologisch vorteilhafte Verpackungen mit niedrigeren Beteili
gungsentgelten zu versehen. Die dualen Systeme, welche die bei den privaten Endverbrauchern anfallende Ver
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packungsabfälle einsammeln und verwerten, erhalten zur Verwertung nicht (nur) diejenigen Verpackungen als 
Abfälle zurück, die bei ihnen beteiligt wurden. Vielmehr erfolgt eine gemeinsame Sammlung sämtlicher Verpa
ckungsabfälle unabhängig davon, bei welchem dualen System die jeweilige Verpackung beteiligt wurde. Von 
diesem Sammelgemisch insgesamt erhält jedes duale System einen Anteil zur Verwertung, welcher der Menge 
der bei ihm beteiligten Verpackungen entspricht. Aus dieser Tatsache ergibt sich, dass kein wirtschaftlicher An
reiz besteht, ökologisch vorteilhafte Verpackungen besonders günstig zu beteiligen. Denn dies verringert die Ein
nahmeseite des jeweiligen dualen Systems, ohne die Kosten für die Verwertung des Sammelgemischs entspre
chend zu reduzieren. Die eingeschränkte Wirksamkeit des § 21 des Verpackungsgesetzes und die zugrundelie
genden Ursachen sind im Auftrag des Umweltbundesamtes wissenschaftlich untersucht worden (vgl. UBA-Texte 
118/2022), es besteht darüber Konsens mit den relevanten Stakeholdern. 

Die Verordnungsermächtigungen in Absatz 1 setzen hier an und sollen die Rechtsgrundlage für eine Verbesse
rung der Wirksamkeit des § 26 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes durch eine Weiterentwicklung der 
Regelung bilden. Der Gesetzentwurf bereitet zudem die Anpassung des nationalen Verpackungsrechts an die ver
pflichtenden Vorgaben nach Artikel 6 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung vor, der eine Öko-Modulierung 
der durch die Hersteller im Rahmen ihrer erweiterten Herstellerverantwortung zu zahlenden Finanzbeiträge ab 
Mitte 2029, beziehungsweise 18 Monate nach Inkrafttreten der delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 Absatz 4, 
anhand der Recyclingfähigkeit erfordert. 

Die Rechtsverordnungen haben darüber hinaus auch Vorgaben zu enthalten, wie Anreize zur Verwendung von 
Rezyklaten nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 zu schaffen sind. Sie bereiten damit eine Umsetzung von Artikel 7 
Absatz 7 der EU-Verpackungsverordnung vor, der neben der oben genannten Öko-Modulierung nach der Recyc
lingfähigkeit nach Artikel 6 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung auch eine Öko-Modulierung nach dem 
Rezyklateinsatz ermöglicht. 

Damit die Rechtsverordnungen schnellstmöglich Wirkung entfalten können, erlässt das Bundesministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit diese im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bundesrates möglichst kurzfristig. Die neuen Vorgaben zur öko
logischen Gestaltung der Beteiligungsentgelte sollen erstmals für Beteiligungsentgelte, die für das Kalenderjahr 
2028 gezahlt werden, greifen. Hinsichtlich der Förderung des Rezyklateinsatzes wird der 1. Januar 2027 ange
strebt.  

Die zu erlassende Rechtsverordnung zur Förderung der Recyclingfähigkeit wird künftig durch die Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung abgelöst.  

Die Absätze 2 und 3 präzisieren den Inhalt der nach Absatz 1 zu erlassenden Rechtsverordnungen.  

Absatz 2 enthält fünf zentrale Inhalte, welche in den nach Absatz 1 zu erlassenden Rechtsverordnungen verpflich
tend zu regeln sind. Ziel dieser Inhalte ist es, insbesondere durch konkrete Vorgaben für die Bemessung der Be
teiligungsentgelte, eine neue Verbindlichkeit des Mindeststandards nach § 26 Absatz 3 und einen effektiven Voll
zugsrahmen die ökologische Anreizwirkung des § 26 Absatz 1 signifikant zu erhöhen.  

Absatz 3 ermächtigt das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bundesrates, insbe
sondere vier weitere Inhalte zu regeln.  

Durch die Nummern 2 und 3 wird gewährleistet, dass die Festlegung bestimmter Beträge zur ökologischen Ge
staltung der Beteiligungsentgelte nach § 26 Absatz 1 und die Entscheidungen über die Verwendung der Gelder, 
welche aufgrund der ökologischen Gestaltung der Beteiligungsentgelte nach § 26 Absatz 1 ggf. vereinnahmt wer
den, nicht lediglich durch die Rechtsverordnung selbst, sondern durch die Entscheidung geeigneter Akteure er
folgen können. In der Rechtsverordnung selbst werden dann die formellen und materiellen Rahmenbedingungen 
für diese Festlegung vorgegeben 

Zu Buchstabe j 

Da die Sammlung von Verpackungen nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f der EU-Verpackungsver
ordnung weiterhin mit dem gemischten Siedlungsabfall oder dem Bioabfall erfolgt, kann der öffentlich-rechtliche 
Entsorger im Rahmen der Abstimmung mit den Systemen ein entsprechendes Entgelt für die Entsorgung verlan
gen. Um eine Erhöhung der Komplexität der Abstimmungsvereinbarungen zu vermeiden und eine bürokratiearme 
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Lösung zu schaffen, wird dieser Betrag gesetzlich auf 0,10 Euro pro Einwohner des entsprechenden Gebietes 
festgelegt. Damit wird sichergestellt, dass der Betrag an die zu erwartenden Abfallmengen angepasst ist. 

Zu Buchstabe k 

Mit der Änderung wird der im Gesetzentwurf enthaltene Satz 2 gestrichen und der neue Satz 2 anders gefasst.  

Die Streichung des bisherigen Satzes 2 erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit. Eine inhaltliche Änderung 
ergibt sich daraus nicht  

Die neue Formulierung „Dieser darf umfassen“ in Satz 3 dient der Behebung eines im Gesetzentwurf enthaltenen 
Redaktionsversehens. Wie in der Begründung zu § 27 im Regierungsentwurf dargelegt, sollen die §§ 27 bis 31 
inhaltlich dem bisherigen § 22 des Verpackungsgesetzes entsprechen. Die Regelungen des bisherigen § 22 wurden 
im Regierungsentwurf aus Gründen der Rechtsförmlichkeit auf mehrere Paragrafen aufgeteilt.  

Ohne die hier dargestellte Änderung würde der Inhalt in § 29 Absatz 1 Satz 3 jedoch nicht mehr vollständig dem 
Regelungsinhalt der Vorgängerregelung im bisherigen § 22 Absatz 2 Satz 1 des Verpackungsgesetzes entspre
chen. Bei der hier geänderten Formulierung handelt es sich um ein redaktionelles Versehen. 

Zu Buchstabe l 

Der in Bezug genommene § 9 des Bundesgebührengesetzes spricht von „Grundlagen der Gebührenbemessung“ 
und nicht von „Gebührenbemessungsgrundsätzen“. Dies wird hier entsprechend angepasst.  

Zu Buchstabe m 

Siehe Begründung zu Buchstabe i. 

Zu Buchstabe n 

Berichtigung eines falschen Verweises. 

Zu Buchstabe o 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe p 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f der EU-Verpackungsverordnung regelt, dass es sich bei durchlässigen 
Tee- und Kaffeebeuteln oder durchlässigen Beuteln für andere Getränke oder bei Gebrauch aufweichenden Ein
zelportionseinheiten für Tee- oder Kaffeesysteme oder einem System für andere Getränke, die dazu bestimmt sind 
mit dem Produkt verwendet und entsorgt zu werden, um Verpackungen handelt. Diese Verpackungen können bei 
einer Getrenntsammlung regelmäßig nicht werkstofflich verwertet werden, sondern werden allenfalls als Sortier
rest thermisch verwertet. Um der bisherigen Entsorgungspraxis Rechnung zu tragen und eine unnötige Umstellung 
der Entsorgung zu vermeiden, die zu keinem besseren Verwertungsergebnis führen würde, wird eine Ausnahme 
aus der Getrenntsammlungspflicht für die genannten Verpackungen geregelt. 

Zu Buchstabe q 

Die Änderung in § 38 wird auch in § 40 nachvollzogen. Siehe Begründung zu Buchstabe p. 

Zu Buchstabe r 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Im ursprünglich vorgelegten Referentenentwurf war keine eigene 
Verwertungsquote für Verbundverpackungen vorgesehen. Für den Regierungsentwurf sollten jedoch Anforde
rungen anhand derselben Kategorien wie bisher im Verpackungsgesetz formuliert werden. Bei dieser Änderung 
wurde die Streichung von Satz 2 übersehen. Dieses Versäumnis wird hiermit korrigiert. Die Kategorisierung der 
Recyclinganforderungen entspricht damit für 2026 der bisherigen Kategorisierung in § 16 des Verpackungsgeset
zes. Ab 2027 wird die Quote für Getränkekartonverpackungen durch eine Quote für Flüssigkeitskartons ersetzt 
(s. dazu Begründung zu Nummer 2 b). 

Trotz der Wiederaufnahme der Verbundquote wurde auf die in § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 enthaltene Klar
stellung "(ohne Getränkekartonverpackungen)" verzichtet. Denn dass die in Satz 1 Nummer 5 genannten Verpa
ckungen nicht unter die Quote in Satz 1 Nummer 6 fallen, ergibt sich bereits aus der Formulierung "sonstige" 
Verbundverpackungen. 
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In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Recyclingquoten für Kunststoffver
packungen nach § 42 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 in Verbindung mit den Sätzen 2 und 3 (im Regierungsentwurf die 
Sätze 3 und 4) in den kommenden Jahren besonders zu beobachten sein wird. Sobald sich abzeichnet, dass der 
Quotenanteil, der nach Absatz 2 Satz 3 (im Regierungsentwurf Satz 4) durch andere als werkstoffliche Recyc
lingverfahren erreicht werden kann, auch tatsächlich solchen Recyclingverfahren zugeführt wird, soll dieser An
teil in einem ersten Schritt auf sieben Prozent erhöht werden. Eine Überprüfung soll so zeitgemäß erfolgen, dass 
eine Erhöhung des Anteils gegebenenfalls zum 1. Januar 2030 vorgenommen werden kann. Dies kann insbeson
dere durch Erhöhung der in § 42 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 vorgesehenen Gesamtquote erfolgen. 

Zu Buchstabe s 

Der Begriff Hersteller wird entsprechend des restlichen § 46 durch „Erstinverkehrbinger“ ersetzt, damit der Ver
weis in Absatz 5 nicht ins Leere läuft. 

Zu Buchstabe t 

Diese Änderung dient gemeinsam mit der Änderung in § 54 Absatz 3 (siehe unter Buchstabe q) der Klarstellung, 
mit wem die Zentrale Stelle Verpackungsregister Darlehensverträge schließen darf. Hinsichtlich des Abschlusses 
von Verträgen zur Absicherung dieser Darlehen (zum Beispiel Bürgschaftsverträge) ist § 54 Absatz 3 Satz 2 zu 
beachten. Im Einzelnen wird auf die Begründung zu der Änderung in § 54 Absatz 3 (siehe Buchstabe q) bb)) 
verwiesen. 

Zu Buchstabe u 

aa) Die Änderung berichtigt einen fehlerhaften Verweis. 

bb) Die Änderungen in § 54 Absatz 3 haben folgenden Hintergrund: 

aaa) Die Änderung ist erforderlich, da der Zentralen Stelle Verpackungsregister in Zukunft gemäß § 26a Absatz 
3 Nummer 1 auch aufgrund der nach § 26a Absatz 1 zu erlassenden Rechtsverordnungen Aufgaben übertragen 
werden können sollen. 

bbb) Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister zur Finanzierung der 
Erweiterung ihres Aufgabenbereichs Darlehens- und Sicherungsverträge im Sinne des § 51 Absatz 6 Satz 1 mit 
Kreditinstituten schließen darf. Das Vertragsverbot in Satz 2 dient wie die Vorgängerregelung im bisherigen § 26 
Absatz 3 Satz 2 des Verpackungsgesetzes der Wahrung der Neutralität der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
gegenüber den ihrer Marktaufsicht unterworfenen Akteuren nach dem bisherigen § 24 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
4 des Verpackungsgesetzes und § 48 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 dieses Gesetzes.  

Hintergrund der Änderung ist, dass auch Kreditinstitute Hersteller im Sinne dieses Gesetzes und der EU-Verpa
ckungsverordnung sein können. Die Herstellereigenschaft spielt gegenüber dem Betrieb von Bankgeschäften je
doch grundsätzlich eine stark untergeordnete Rolle und kann bereits durch niedrigschwellige Handlungen, wie 
dem Bereitstellen von verpackten Werbeartikeln begründet werden. Da die Kosten für die Rückzahlung des Dar
lehens und der dazugehörigen Zinsen über die Finanzierungsvereinbarungen auf die Hersteller und sonstigen Or
ganisationen für Herstellerverantwortung umgelegt werden, sollte die Zentrale Stelle Verpackungsregister das 
wirtschaftlichste Angebot eines Kreditinstituts annehmen dürfen. Wäre das Verbot nach Satz 2 anwendbar, würde 
dies die Auswahl der Vertragspartner zu sehr einschränken. Gleichzeitig ist nicht zu erwarten, dass die Neutralität 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister gegenüber Kreditinstituten aufgrund ihrer sehr untergeordneten Eigen
schaft als Hersteller beeinträchtigt würde. 

Die Wahrung der Neutralitätspflicht wird in diesen Fällen zusätzlich zu Satz 2 durch die Genehmigungsbedürf
tigkeit der Darlehens- und Sicherungsverträge nach § 51 Absatz 6 letzter Satz abgesichert. 

Zu Buchstabe v 

Bei den erwähnten Aufklärungsmaßnahmen über Verpackungsabfallvermeidung sowie Maßnahmen zur Förde
rung der kostengünstigen oder kostenlosen Abgabe von Leitungswasser handelt es sich um unterschiedliche Arten 
von Maßnahmen, die in eigenen Nummern genannt werden sollten. Dementsprechend spricht auch die Begrün
dung zu § 59 Absatz 2 davon, dass in Nummer 4 die Förderfähigkeit der kostenlosen Abgabe von Leitungswasser 
in gastronomischen Betrieben erwähnt werde. 
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Zu Buchstabe w 

aa) Die Alternative der „nicht richtigen“ Begehung wird gestrichen, da die in Absatz 2 Nummer 7 bewehrten 
Artikel 15 Absatz 8 Satz 1 und Artikel 18 Absatz 6 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung keine Vorgaben dazu 
machen, wie die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, das Vom-Markt-Nehmen oder der Rückruf konkret umzu
setzen sind. Eine „nicht richtige“ Begehung erscheint daher nicht möglich. 

Im Übrigen wird ein fehlender Verweis ergänzt. 

bb) Die Klarstellung entspricht § 36 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes und wurde bei der Erstellung des Gesetz
entwurfs versehentlich gestrichen. Sie ist erforderlich, da aufgrund der Aufgaben der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister andernfalls eine Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in Betracht käme, was nicht beabsichtigt ist. 

Zu Buchstabe x 

Die Änderungen in aa) und bb) dienen der Klarstellung, dass bestimmte Aufgaben der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister nach dem Verpackungsgesetz bestehen bleiben. Die Befugnisse bei Beendigung der Registrierung 
nach § 9 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes gelten fort. Zudem veröffentlicht die Zentrale Stelle Verpackungsre
gister weiterhin nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Verpackungsgesetzes im Internet eine Liste der Her
steller, die bis zum 11. August 2026 eine Vollständigkeitserklärung gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 des bisherigen 
Verpackungsgesetzes hinterlegt haben. Übergeordnetes Ziel ist es, im VerpackDG die bestehenden Strukturen 
des Verpackungsgesetzes soweit wie möglich beizubehalten.  

Mit der Änderung werden redaktionelle Klarstellungen beziehungsweise Änderungen (cc und dd) vorgenommen 
und die Sätze 2 und 3 neu eingefügt (ee).  

Durch die Einfügung von Satz 2 wird klargestellt, dass der Eintritt der Zulassungsfiktion auch bei Nichtvorliegen 
der Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 4 möglich ist, wenn die künftige Erfüllung dieser Voraussetzung durch 
eine Nebenbestimmung (Bedingung) sichergestellt wird. So soll ermöglicht werden, dass ein System, das noch 
keine Sicherheitsleistung nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 geleistet hat, unter der Bedingung, dass dies nach
geholt wird, als zugelassen gilt. 

Die Einfügung von Satz 3 schafft eine gesetzliche Ermächtigung für die öffentliche Bekanntgabe von Verwal
tungsakten, die auf Grundlage von § 68 Absatz 9 Satz 1 oder 2 des Regierungsentwurfs und neuen § 68 Absatz 
11 Satz 1 oder 2 erlassen werden. Grundsätzlich gilt, dass eine Bekanntgabe nur insoweit erfolgen kann und muss, 
wie auch ein Verwaltungsakt erlassen wird. Wenn die in Satz 1 Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind, greift die Zulassungsfiktion nach § 68 Absatz 9 VerpackDG-E des Regierungsentwurfs und neuen § 
68 Absatz 11 VerpackDG-E automatisch, womit ein Verwaltungsakt nicht nötig und eine Bekanntgabe somit 
weder möglich noch erforderlich ist. 

Allerdings kann die zuständige Landesbehörde auch einen Feststellungsbescheid dahingehend erlassen, dass die 
Anforderungen nicht erfüllt sind und die Zulassungsfiktion somit nicht greift. In diesem Fall ist eine Bekanntgabe 
gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 VwVfG zur Wirksamkeit des Verwaltungsakts erforderlich. Gleiches gilt für den 
Fall, dass die zuständige Landesbehörde, beispielsweise auf Antrag des Systems, einen mit Nebenbestimmungen 
versehenen Feststellungsbescheid darüber erlässt, dass die Voraussetzungen des bisherigen § 68 Absatz 9 Ver
packDG-E und neuen § 68 Absatz 11 erfüllt sind, sowie in dem Fall des neu ergänzten Satzes 2. Sachgerecht 
erscheint dabei, wie auch im Fall von § 20 Absatz 1 Satz 2 VerpackDG-E, die öffentliche Bekanntgabe. Diese 
setzt eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung voraus, siehe § 41 Absatz 3 Satz 1 VwVfG, die hiermit ergänzt 
wird. 

Zu Nummer 2 

a) Am 1. Januar 2030 wird Artikel 25 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung wirksam. Gemäß Anhang V 
Nummer 6 in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung wird dann das Inverkehrbrin
gen von sehr leichten Kunststofftragetaschen mit Ausnahme von solchen, die aus Hygienegründen erforderlich 
sind oder zur Verpackung loser Lebensmittel dienen, nicht mehr zulässig sein. Damit wird die nationale Regelung 
bezüglich sehr leichter Kunststofftragetaschen hinfällig und muss abgeschafft werden. 
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Mit der hier formulierten Lösung beschränkt sich das nationale Verbot auf solche Kunststofftragetaschen mit einer 
Wandstärke zwischen 50 und 15 Mikrometer, also auf leichte, aber nicht sehr leichte Kunststofftragetaschen. 
Daneben gilt das europarechtliche Verbot für sehr leichte Kunststofftragetaschen mit Ausnahme bestimmter An
wendungsfälle. Auf die entsprechende Vorschrift in Anhang V Nummer 6 in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 
1 der EU-Verpackungsverordnung wird in Satz 2 deklaratorisch verwiesen. 

Die Regelung entspricht anhand ihres gewollten Inhalts der bereits im Regierungsentwurf vorliegenden Regelung, 
die nunmehr geänderte Fassung ist jedoch klarer. 

b) Die Änderung dient einer Angleichung an die Verpackungskategorien der EU-Verpackungsverordnung. Diese 
Kategorien sind künftig etwa bei der Aufschlüsselung der Datenmeldungen nach Artikel 44 Absatz 10 in Verbin
dung mit Anhang IX Teil B Nummer 3 und Anhang II Tabelle 2 der EU-Verpackungsverordnung zu berücksich
tigen. Um zusätzlichen Aufwand und Unsicherheiten aufgrund einer unterjährigen Umstellung zu vermeiden, gilt 
die Änderung ab 2027 (s. Änderung in Nummer 5 Buchstabe a). 

Zu Nummer 3 

Zur Änderung des Einwegkunststofffondsgesetzes 

Im Einwegkunststofffondsgesetz wird § 11 Absatz 4 angepasst. Der Grenzwert, ab dem Hersteller von der Sach
verständigenprüfpflicht ihrer Mengenmeldung befreit sind, wird von weniger als 100 Kilogramm auf weniger als 
10.000 Kilogramm in Verkehr gebrachter Einwegkunststoffprodukte erhöht. Diese Anhebung soll der Vereinfa
chung, dem Bürokratieabbau und dem Schutz kleiner und mittelständischer Unternehmen dienen. Durch diese 
Änderung werden nun statt rund 48 % der Hersteller sogar rund 83 % der Hersteller von der Prüfpflicht befreit. 
Gleichzeitig werden immer noch ca. 99 % des Fondsvolumens von der Prüfung abgedeckt. Durch die Anhebung 
der Mengenschwelle wird die Wirtschaft von Erfüllungsaufwand in Höhe von 5.856.068 Euro jährlich entlastet. 

Anmerkungen zur Änderung des Erfüllungsaufwands aufgrund der Nummer 3 

Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand. Für die Wirtschaft entstehen 
Einsparungen in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro. Die Kosten für die Einschaltung des Sachverständigen werden 
auf insgesamt 513,60 Euro pro Fall geschätzt. Die Praxiserfahrungen aus dem ersten Abwicklungsjahr des Fonds 
haben gezeigt, dass die ursprünglich angesetzten Kosten pro Fall zu gering angesetzt waren. Insofern wird nun 
die durchschnittliche Prüfdauer auf 8 Stunden erhöht. Die Erhöhung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass we
gen der Anhebung der Mengenschwelle von 100 kg auf 10.000 kg nur noch Hersteller der Prüfpflicht unterliegen, 
die große Mengen von Einwegkunststoffprodukten in Verkehr bringen. Nach den Erfahrungen aus dem ersten 
Abwicklungsjahr bringen nur 17,14 Prozent der Hersteller Mengen über 10.000 kg in Verkehr. Bei 56.000 zu
grunde gelegten Hersteller verringert sich die Fallzahl der prüfpflichtigen Hersteller auf nur noch 9598. Für die 
Entlohnung des Sachverständigen wurde nach dem aktualisierten Leitfaden Erfüllungsaufwand Anlage VII „Er
bringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (Qualifikationsniveau hoch)“ 
64,20 Euro pro Stunde angesetzt. 

 Fallzahl  Zeitaufwand pro 
Fall (in h) 

Lohnsatz pro h (in 
Euro) 

Personalkosen ge
samt (in Euro)  

BT-Drs. 20/5164 56.0000 3 59,70 10.029.600 

neu 9598 8 64,20 4.929.532 

Aktualisiert man nun den Erfüllungsaufwand der vorigen Sachverständigenprüfpflicht mit dem aktuellen Lohn
satz liegen die Gesamtkosten bei 10.785.600 Euro. Durch die Anhebung der Mengenschwelle entstehen somit 
Einsparungen in Höhe von 5.856.068 Euro. 

Zur Änderung der Bioabfallverordnung 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f der EU-Verpackungsverordnung regelt, dass es sich bei durchlässigen 
Tee- und Kaffeebeuteln oder durchlässigen Beuteln für andere Getränke oder bei Gebrauch aufweichenden Ein
zelportionseinheiten für Tee- oder Kaffeesysteme oder einem System für andere Getränke, die dazu bestimmt sind 
mit dem Produkt verwendet und entsorgt zu werden, um Verpackungen handelt. Bei vorgenannten durchlässigen 
aufweichenden Verpackungen handelt es sich im Wesentlichen um Teebeutel und Kaffeepads. Insbesondere zel
lulosebasierte Teebeutel können bisher als Bioabfälle entsorgt werden, sofern sie durch den öffentlich-rechtlichen 
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Entsorger auf Grundlage der jeweiligen Abfallsatzung vor Ort zugelassen sind. Um trotz der veränderten defini
torischen Zuordnung weiterhin eine Entsorgung als Bioabfall zu ermöglichen, muss die Zeile mit der Abfall
schlüsselnummer Ziffer 20 03 01 Gemischte Siedlungsabfälle, hier ausschließlich getrennt gesammelte Bioabfälle 
entsprechend angepasst werden. In Spalte 3 erfolgt eine ergänzende Bestimmung für durchlässige aufweichende 
Einzelportionseinheiten für Tee, Kaffee oder andere Getränke, die aus biologisch abbaubaren Kunststoffen beste
hen und daher andere Voraussetzungen als zellulosebasierte Teebeutel oder Kaffeepads erfüllen müssen, um eine 
schadlose Verwertung sicherzustellen. Undurchlässige Einzelportionseinheiten, wie Kaffeekapseln sind von die
ser Kategorie explizit ausgeschlossen.  

Sofern durchlässige aufweichende Einzelportionseinheiten für Tee, Kaffee oder andere Getränke durch den öf
fentlich-rechtlichen Entsorger auf Grundlage der jeweiligen Abfallsatzung vor Ort zugelassenen sind, findet § 2a 
BioAbfV (Anforderungen an die Fremdstoffentfrachtung) keine Anwendung. In diesem Fall handelt es sich um 
einen nach § 2 Nummer 1 i.V.m. Anhang 1 Nummer 1 Buchstabe a Zeile 29 BioAbfV mit der Abfallschlüssel
nummer Ziffer 20 03 01 zugelassenen Bioabfall und nicht um Fremdstoffe.  

Die Zeile mit der Abfallschlüsselnummer 20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (gewerb
liche Bioabfälle) bleibt hingegen unverändert. Küchen- und Kantinen Abfälle werden in der Regel in einer Nass
vergärung behandelt. Eine nachgeschaltete Kompostierung erfolgt aufgrund des hohen Wassergehaltes nicht und 
die flüssigen Gärreste werden landwirtschaftlich verwertet. Bei dem Prozess der Vergärung werden biologisch 
abbaubare Kunststoffe nicht abgebaut. 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Folgeänderung 

Zu Nummer 5 

a) Ab dem 1. Januar 2027 wird in § 42 Absatz 2 die Recyclingquote für Getränkekartonverpackungen durch eine 
Quote für Flüssigkeitskartons ersetzt. Dies dient der Angleichung an die Verpackungskategorien der EU-Verpa
ckungsverordnung. 

b) Der neu eingefügte Absatz 6 regelt das Inkrafttreten von Artikel 5 und stellt sicher, dass der neue Grenzwert 
für den nächsten Mengenmeldungszyklus gilt.  

c) Redaktionelle Folgeänderung 
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